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Das Ziircher Hafnerhandwerk im 18. Jahrhundert

Brigitte Zehmisch

Fiir Ilse und Fritz Silten

Vorwort

1972 reichte ich die vorliegende Arbeit als Dissertation an
der Universitit Ziirich ein. Es war meine Absicht, die
historischen, wirtschaftlichen und juristischen Bedingungen
zu erforschen, die in Ziirich zu einer Bliite des Hafner-
handwerks zwischen 1740 und 1770 fiihrten.

Archivalische Quellen, die iiber das Ziircher Hafnerhand-
werk existieren, wurden bisher nur partiell, jedoch nicht
gesamthaft fiir das ganze 18. Jahrhundert ausgewertet. Karl
Frei starb iiber den Vorbereitungen zu einer solchen Publi-
kation. In seinen regional weit gefassten Verdffentlichungen
iber aargauische und Steckborner Keramik beschiftigt er
sich primir mit einzelnen Meistern und deren Erzeugnissen
und geht selten auf die historischen Grundlagen des Hand-
werks ein. Heute sind seine Arbeiten fiir jeden, der sich in
der Schweiz mit Ofenkeramik beschiftigt, von grundlegen-
dem Wert, enthalten sie doch, ebenso wie Wilhelm Liibkes
verdienstvolle, friithe Verdffentlichung iiber alte Oefen in
der Schweiz, wichtige Hinweise iiber die inzwischen ver-
schollene oder versetzte Oefen.

Die zeitliche Eingrenzung meiner Arbeit ergab sich aus
historisch-politischen Ereignissen, die auch das Handwerk
der Hafner tangierten. Das Jahr 1713 brachte nach den
Wirren des Toggenburger Krieges die letzte Verfassungs-
revision im alten Zunftstaat; im Jahr 1789 16ste sich der
ziinfrische Privilegienstaat auf. Im wesentlichen werden
hier jene Ereignisse behandelt, die sich im Handwerk
zwischen 1713 und 1789 abspielten.

In diesem Heft wird der in sich geschlossene, handwerks-
geschichtliche Teil meiner Arbeit gedruckt. Meisterbiogra-
phien und Werkverzeichnisse werden in meinem nichsten
Beitrag fiir diese Zeitschrift, einer «Typologie der Ziircher
Oefen des 18. Jahrhunderts» enthalten sein, denn dank des
Schweizerischen Nationalfonds und der Ceramica-Stiftung
konnte ich mich in den letzten drei Jahren noch eingehen-
der mit den kiinstlerischen Zeugnissen beschiftigen, die
von den Ziircher Hafnern auf uns gekommen sind.

Hilfe und Unterstiitzung wurden mir von vielen Seiten
gewihrt. Insbesondere danke ich Herrn PD Dr. Rudolf
Schnyder fiir die geduldige Forderung und Drucklegung
meiner Arbeit, der Schweizerischen Ceramica-Stiftung Basel
und den Keramik-Freunden der Schweiz fiir Stipendien-
beitrige sowie den Museen fiir den freiziigigen Zugang zu
ithren Studiensammlungen.

Durch die unermiidliche Hilfsbereitschaft und Beratung
von Dr. Paul Guyer, Stadtarchivar, wurde meine Arbeit
intensiv gefordert, und durch die Unterstiitzung, die ich in
allen Archivfragen von Herrn Werner Debrunner und
Herrn Fred Better im Staatsarchiv Ziirich in Anspruch
nehmen durfte, wurde sie nachhaltig beschleunigt.
Schliesslich schulde ich Herrn und Frau Beno Dermond,
Frau Lydia Lehmann und Frau Dr. Anna Rapp grossen
Dank. Sie haben mich beim schwierigen Photographieren
der Oefen beraten und mir bei den Aufnahmen praktisch
geholfen. Nicht zuletzt danke ich allen privaten und hier
ungenannt bleibenden Ofenbesitzern fiir ihr Interesse und
vor allem fiir die Geduld, mit der sie die Unannehmlich-
keiten ertragen haben, die thnen meine Arbeit brachte.
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Definition des Handwerks

Die ziinftische Vereinigung

Die Brunsche Verfassung von 1336 erklirt die bis anhin
fronpflichtigen Handwerker zu freien Stadtbiirgern (vgl. A.
Largiadér, 1936, p.47 ff.). Oberrheinischen Stadtverfas-
sungen analog wurden bestehende Handwerkerkorporatio-
nen und -genossenschaften zu Ziinften vereinigt. Der erste
Ziircher Geschworenenbrief nennt dreizehn Ziinfte (QZZ I,
3, p. 8 ff). Sie teilen sich mit der Constaffel, Vereinigung
der Rentner, Kaufleute, Tuch- und Salzhindler, Wechsler
und Goldschmiede, panititisch in das Regiment iiber die
Stadt (vgl. P. Guyer, 1943, p. 46).

Jede einzelne Zunft ist nach dem Ziircher Rechtshistori-
ker J.C. Bluntschli «ein Gemeinwesen und hat ihre eigene
Rechtspflege» (J. C. Bluntschli III, 1856, p. 332). Thre Ge-
schifte werden vom Zunftmeister gefiihrt, der sie auch im
Kleinen Rat vertritt. Der einzelnen Zunft obliegt intern nur
die Rechtssprechung auf dem Gebiet der Gewerbegesetze.
Sie regelt die Streitigkeiten unter den stidtischen Meistern,
ratifiziert die Ordnungen der ihr einverleibten Handwerke
und bestitigt thre Mitglieder in den jeweiligen Aemtern.

Zunftmitgliedschaft

Zwischen Zunftmitgliedschaft und Biirgerrecht besteht
seit dem 15. Jahrhundert gesetzlicher Zusammenhang
(QZZ1, 52, p. 66). Voraussetzung fiir die Einverleibung in
eine Zunft ist das stidtische Biirgerrecht. Die Mitglieder
sammeln sich an Kriegsziigen unter einem Banner, das ge-
sellschaftliche Leben spielt sich weitgehend im Rahmen der
ziinftischen Gemeinschaft ab. Bluntschli definiert das Zu-
sammenleben ihrer Mitglieder als «familienihnlichen Ver-
band» (a.a. O. p. 333).

Handwerkskorporationen

Die Zunft besteht aus autonomen, berufsverwandten
Handwerksbruderschaften, deren Zusammenschluss zu ge-
genseitigen arbeitsrechtlichen Vereinbarungen fiihrt (Ar-
beitsteilung). In kleinem Massstab reproduziert das Hand-
werk die Organisation der iibergeordneten Zunft. A. Lutz
hat nachgewiesen, dass die Organisation der Zunft auch
weitere Zusammenschliisse, Knabenschaften und Gesellen-
verbinde, prigte (A. Lutz, 1957, pp. 1/131 f).

Die einzelnen Mitglieder des Handwerks stehen vom
jiingsten bis zum iltesten Meister in einem geordneten
Bezugs- und Funktionensystem. Es wird vom Hand-
werksobmann prisidiert. Die jeweiligen Ordnungen (vgl.
p. 15) verpflichten die Mitglieder auf die Prinzipien einer

5

Korporation in berufsrechtlichen Fragen auf die Aus-
schaltung gegenseitiger Konkurrenz und die damit ver-
bundene Wahrung des «gerechten Preises», auf caritativ-
sozialem Gebiet fiir gegenseitige Hilfeleistungen in Zeiten
materiellen Notstandes. Dies betrifft sowohl die einverleibten
Mitglieder des Handwerks als auch ihre Angehorigen.

Wenn der =ziinftische Zusammenschluss die Basis fiir
politische und wirtschaftliche Machtausiibung der Biirger in
der Stadt legt, so greift das Handwerk iiber diesen Rahmen
hinaus. Das Handwerk ist iiberregionalen Verbinden
angeschlossen, die fiir Wahrung der Rechte und Pflichten
threr Genossen im gesamten deutschen Sprachgebiet ein-
treten. Es trigt innerhalb der Stadt fiir die geregelte
Beziehung seiner Mitglieder Sorge und unterhilt ausserhalb
der stidtischen Grenzen geregelte Beziehungen zum iiber-
regionalen Verband. Daraus erkliren sich u. a. gleich-
lautende Bestimmungen iiber Dauer von Lehr- und Wan-
derzeit in den Handwerksordnungen verschiedener Stidte.
Derartige Vereinbarungen zwischen den einzelnen stid-
tischen Handwerken wurden auf iiberregionalen Versamm-
lungen getroffen. Anno 1454 tagten beispielsweise in Ziirich
die Meister und Gesellen des Zimmerleuten Handwerks
und erliessen eine verbindliche Satzung.

1671 beschlossen die Reichskollegien, die gewerkschaftli-
che Leitung der Handwerke im Heiligen Rémischen Reich,
die Handwerksvereinigungen der jeweiligen lokalen Obrig-
keit zu unterstellen. Zehn Jahre spiter vollzieht das
Ziircher Handwerk diesen Beschluss und unterwirft sich in
allen gewerkschaftlichen Fragen dem Spruch der Biirger-
meister und Rite. «Damit war der letzte Schein einer
Organisation (Reichsgewerkschaft), die einst die Berufsleute
im Interesse rein handwerklicher Standesfragen iiber po-
litische und konfessionelle Landesgrenzen hinweg zusam-
menhielt, bei uns beseitigt . . . Die Ziircher Handwerke bzw.
ihre Dachorganisation, die Ziinfte, wurden vollwertiger
Triger der alten handwerklichen Tradition...» (D. Fretz,
1946, p. 53).

Interurbane Verbindungen zwischen den Handwerken
wurden durch Lehrlings- und Gesellenverbinde aufrechter-
halten. Insbesondere die Gesellen fungierten als
«wandernde Zeitungen» (A. Kuenzi, ASA XV, 1913,
p. 254).

Die siberregionale Vereinigung des Hafnerbandwerks

Bereits im Mittelalter lassen sich iiberregionale Vereini-
gungen der Hafner nachweisen, sie treten «schon um 1450



in festgefiigten interurbanen, landschaftlichen Verbinden»
auf (P. Kélner, 1931, p. 16). So war das Hafnerhandwerk
der Stadt Basel seit dem 15. Jahrhundert «dem grossen
Hafnerbund angegliedert, der die Berufsgenossen zu Stadt
und Land zwischen Ravensburg und Strassburg umfasste»
(2. a. O. p.212). Alljihrlich zu Pfingen tagte der Bund zu
Breisach. Unter dem Vorsitz von zwei Hauptleuten wurden
Bundesangelegenheiten besprochen und Gericht gehalten.

Die Zugehorigkeit der Ziircher Hafner zum Hafnerbund
ist zwar nicht belegt, jedoch, analog zu Basel, wahr-
scheinlich.

Die Vereinigung des Ziircher Hafnerhandwerks

Zimmerlentenzunft

Unter den dreizehn Ziinften des ersten Geschworenen-
briefes figuriert an elfver Stelle jene der «Zimberlit, Murer,
Wagner, Trechsel, Holtzkeiffer, Vasbinder und dar zu
Reblat, die in dnser Stat wonhaft sint» (QZZ 1, 3 p. 15).
Die Zunft trigt den Namen des an erster Stelle genannten
Handwerks: Zimmerleuten. Zeitweilig heisst sie nach ihrem
Versammlungshaus «Zunft zum Roten Adler». Neben holz-
verarbeitenden Berufen sind in ihr, wie in der Basler Spinn-
wetternzunft, die Bauhandwerker vereinigt.

Die Zugehérigkeit der Hafner zur Zimmerlentenzunft

In den ersten sechs Geschworenenbriefen werden die
Hafner nicht erwihnt. Erst der siebente Geschworenenbrief
von 1713 fiihrt sie unter den Handwerken der Zimmerleu-
tenzunft auf (QZZ II, 1250, p. 791).

Ueber eine weiter zuriickreichende Zugehérigkeit der
Hafner zur Zimmerleutenzunft geben folgende Quellen
Auskunft:

1343 und 1346 gehort ein Meister Heinrich Hafner als
Zunftmeister der Zimmerleutenzunft dem Rat an. 1374,
1380 und 1382 nimmt ein Meister Konrad Hafner dasselbe
hohe Amt ein (W. Schnyder, 1962, pp. 95 ff). Rudolf
Schnyder wies darauf hin, dass wihrend des Mittelalters
keine anderen Hafner in Ziirich eine so hohe offentliche
Stellung bekleideten (R. Schnyder, 1972, p. 9).

1443 verzeichnet das Mannschaftsrodel der Zimmerleu-
tenzunft die beiden Hafner Morgenstern und Schwartz (J.
Hine, 1928, p. 154) als Kriegsleute im Alten Ziirichkrieg.

1530 beantworten die 24 Zunftmeister eine Klage der
Zimmerleutenzunft gegen den Geschirrverkauf eines Kaspar
Liiti von Richterswil (QZZ 1, 268, p.205). Als juristische
Instanz vertritt die Zunft damit die Interessen der ihr
zugehdrigen Hafner.

1609 bezeichnen sich die Hafner in einer Supplikation an
den Ziircher Rat als selbstindiges Handwerk, dem dreizehn
Meister einverleibt sind (StAZ, A 77/13: 21, VI. 1609).

Die Vereinigung der Hafner zu einem autonomen Hand-
werk ist damit fiir Ziirich seit dem 14. Jahrhundert wahr-
scheinlich und seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar.

Die Verbindung zwischen Hafnern und Steinmetzen

Bis 1726 findet man hinter dem Namen der Neuziinfter
die Wendung, der Betreffende habe der Steinmetzen und
Hafner Gesellschaft angenommen (StAZ, W 5, Zi 13:
Conrad Aberli). Bei spiteren Aufnahmen ist jeweilen nur
von Einverleibung in das Hafnerhandwerk die Rede. Bis
zum 16. Jahrhundert mogen die Steinmetzen und Hafner
wegen der geringen Anzahl ziinftiger Meister, den gemein-
samen Pflichten bei der Ofen-Schau und der Kooperation
beim Ofenbau eine Gesellschaft gebildet haben. Seit 1548
hatten die Steinmetzen eine eigene Handwerksordnung
(QZZ 1, 358), terminus post quem fiir eine de iure beste-
hende Trennung beider Handwerke zu selbstindigen Ver-
einigungen.

Die noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts vom Hand-
werksschreiber nach Gewohnheit und Herkommen
repetierte Wendung deutet auf die ehemals bestehende
Verbindung beider Handwerke.

Die Ordnungen des Ziircher Hafnerhandwerks
Die Handwerksordnung von 1677

Anno 1604 mahnt der Ziircher Rat anlisslich einer Ur-
teilssprechung iiber den Bezug eines Pfau-Ofens von
Winterthur durch den Amtmann Heinrich Biirkli das
Handwerk: «Und wann Inen den Hafneren dieser Ofenma-
cheren wegen etwas ferner angelegen, mégen sy auch da-
rumb ein Ordnung stellen» (StAZ, B II, 290: 17. XI. 1604).
Die erste Ordnung der Hafner datiert aus dem Jahr 1677.
Zeitlich frither liegen Zhnliche, wenn auch nicht gleich lau-
tende Regelungen in Basel (1590, vgl. StABS, Spinnwettern
67) und Winterthur (1637, vgl. Hafner 1876/7) und spiter
jene aus Biel (1727, vgl. F. Schwab, 1921, p. 18 ff).

Die Ziircher Ordnung von 1677 ist im Wortlaut nicht er-
halten. Sie war wihrend des 18. Jahrhunderts bis zur Ab-
fassung der neuen Ordnung von 1789 rechtskriftig. Aus
Modifikationen, die wihrend des 18. Jahrhunderts néotig
wurden, darf geschlossen werden, die Ordnung von 1677
habe in den drei nachfolgenden Punkten nicht mehr den
Anforderungen geniigt oder anderslautende Regelungen
enthalten.

Meisterstiick: StAZ, W5, Zi7 (10.111.1740): Obmann
Martin Weber legt gemeinsam mit Leonhard Locher und
Hans Jacob Diniker den Zunftmeistern ein Gutachten iiber
die Meistersprechung der Hafner vor, dahin lautend: «dafl
kiinftig keinem jungen Meister des Meisterstuk zumachen



aufgegeben werde, er habe dann zuvor und zwaren ohne
einiche seiner Cdsten in Beisein 2 ohnpartheyister Meisteren
in eines jeweiligen Obmanns der Hafneren Werkstatt, zu
seines Handwerks Treher Kunst eine solche Probe gema-
chet, dafl man damit wol zufriden und verniiegt seien kon-
ne; widrigen fals er, biff und solang er das Handwerk befler
er lehrnet, von der Meisterschaft ausgeschlossen bleiben,
hier oder auflert Lands Gesellenmeister arbeiten und Thme
also, wie obbedeiitet, bif} auf die Zeit, da man Ihne im stand
finden wurde sein Meister Stuk im Trehen zu verfertigen,
ohne vorher gemachte Probe nichts aufgegeben werden sol-
le».

Als Bedingung fiir die Meistersprechung wurde demnach

in der Ordnung von 1677 der Nachweis iiber die Fihigkeit
im Geschirrdrehen noch nicht gefordert. Die Basler Ord-
nungen von 1590 und 1658 (StABS, Spinnwettern 67 und
49 n) fiihren detailliert auf: «Zum anderen ein zehenmifii-
gen Krug von einem stuck gedrint und letztenlichen einen
Hafen drey Viertel einer Ellen hoch, der solch Mif} wohl
haben mag von zweyen Stuken in rechter Form sauber ge-
drint und gerecht wihrschaft gemacht» (StABS, Spinnwet-
tern 49 n, 1658). In der Winterthurer Ordnung fehlt hinge-
gen jegliche Verlautbarung iiber das Meisterstiick, sie ent-
hilt ohnehin mehr Anstands- und Sittenregeln als dass sie
Einblick in die konkreten Handwerksgepflogenheiten ge-
wihrt.
Hingegen ist in der Bieler Ordnung von 1727 nur von
einem Meisterstiick die Rede (F. Schwab, 1921, p. 18). Aus
diesen wenigen Vergleichen geht hervor, dass die Meister-
sprechung von Stadt zu Stadt an ihnliche, aber nicht die-
selben Bedingungen gekniipft war. Erst nach 1740 mussten
die Ziircher Hafner fiir ihre Meistersprechung dieselben Be-
dingungen erfiillen wie die Basler. Eine direkte Abhingig-
keit der beiden Handwerksordnungen ist jedoch nicht anzu-
nehmen.

1777 begehrte Rudolf Stumpf Aufnahme in die Ziircher
Meisterschaft. Als Meisterstiick hatte er neben einem Hafen
einen Ofen mit dem dazugehorigen Riss vorzuweisen (StAZ,
W 5, Zi 40, 13. IX. 1777).

Gesellenzabl: StAZ, W5, Zi7b (7.X.1755): In einer
Appellation berufen sich die Meister Wilhelm Weber und
Thomas Zimmermann auf die Ordnung von 1677, nach der
ein Meister nur mit zwei Gesellen arbeiten durfte. Aus der
Bieler Ordnung erfahren wir, wie etwa der entsprechende
Passus gelautet haben diirfte: «Neunten. Ist aller Orten von
Alters her in Gebrauch, dass einer nicht mehr als selbst
viert, namlich mit zwey Gesellen und einem Lehrknaben ar-
beiten moge» (F. Schwab, 1921, p.19). In Ziirich wurde
diese Bestimmung nach 1755 aufgehoben (vgl. p. 47). Zur
Zimmerleutenzunft gehorige Handwerke waren allgemein
der Beschrinkung ihrer Gesellenzahlen auf zwei unterwor-
fen (vgl. QZZ 1, 83, p. 80). Noch 1750 wird den Tischma-

chern die Einstellung eines dritten Gesellen untersagt
(StAZ, W 5, Zi7a: 11.1I1. 1750). Die Hafnerordnung von
1677 erwies sich, angesichts der regen Bautitigkeit jener
Jahre, als unzulinglich. Mit der Aufhebung des entsprechen-
den Artikels wurde den kapitalkriftigeren Meistern ein
erheblicher Vorteil zugestanden und der Grundsatz der
alten Ordnung von 1677, jedem Meister ein standesgemis-
ses Einkommen zu sichern, verlassen.

Konkurrenzverbot: StAZ, W5, Zi7d (7.1X.1773): Im
Streit um eine Ofenarbeit zwischen Heinrich Zimmermann
und Salomon Freudweiler gibt der Beklagte Zimmermann
zu Protokoll, er sei nach Artikel 2 der Handwerks Ordnung
von 1677 um 2 Pfund wegen der Abwerbung eines Auf-
trages gebiisst worden. Auch die spitere Ordnung von 1789
enthilt in Artikel 29 eine Verlautbarung iiber das Kon-
kurrenzverbot, jedoch fehlt die Bussbefugnis. Damit entfillt
die gerichtliche Kompetenz des Handwerks, die einzelnen
Meister zur Einhaltung der Ordnung zu zwingen. Die akten-
kundigen Auftragsstreivigkeiten zwischen den Meistern
Zimmermann und Freudweiler, Hans Heinrich Bachofen
und Heinrich Michel wurden von der Zunft jeweils in Form
eines Vergleichs und nicht im Sinne der alten Ordnung ent-
schieden. Dieser Tatbestand ist gleichermassen Indiz fiir die
schwindende Rechtskraft der alten Ordnung wie fiir die
Verwilderung der Zunftsitten. Es ist deshalb nicht erstaun-
lich, dass die Ordnung von 1789 nur noch ein verbales
Bekenntnis zu den genossenschaftlichen Grundsitzen ent-
hile.

Fazit: Das Wenige, das sich aus Modifikationen, Ein-
gaben und Streitfillen iiber die Ordnung von 1677 er-
schliessen lisst, bewegt sich im Rahmen analoger, in den
Ordnungen von Basel und Biel enthaltener Artikel und ist
auf die iiberregionalen Vereinbarungen zwischen den stidti-
schen Handwerken zuriickzufiihren. In der Bieler Ordnung
von 1727 heisst es eingangs: «Handwerksgebriuch und
Gewohnheiten wie solche in Hochloblicher Eidgenossen-
schaft, wie auch im ganzen R&mischen Reich aller Orten
Practiciert und gehalten wird» (F. Schwab, 1921, p. 18).

Die Ziircher Ordnung von 1677 enthielt noch genos-
senschaftliche Grundsitze. Deshalb stand dem Handwerk
Strafkompetenz iiber fehlbare Meister zu. Diese Grundsitze
wurden von der Rechtssprechung des Handwerks im 18.
Jahrhundert aufgeweicht.

Die Hafnerordnung von 1789 (vgl. Anhang, Nr. III)

Nach dem oben Gesagten hatte sich die alte Ordnung der
Hafner in mehrfacher Hinsicht als ungeniigend und hinder-
lich erwiesen. Inwieweit ihre Rechtskraft noch wirksam
war, geht aus den Streitfillen um Auftrige wie aus jenen
Auseinandersetzungen um Gesellen hervor, in welche Hans
Heinrich Bachofen verwickelt war. Niemand anderer als



Bachofen lidsst denn auch 1771 verlauten, er sei nicht
gewillt, sich weiterhin der Handwerksordnung zu unter-
werfen. Seine Weigerung deutet wie die Streitigkeiten unter
der stiduischen Meisterschaft auf eine wachsende Diskre-
panz zwischen dem alten Ideal des Handwerkertums und
dem aufkommenden «Erwerbsprinzip» (Sombart).

Erst Obmann Hans Heinrich Waser betreibt wirkungs-
voll die Abfassung einer neuen Ordnung. Vom. 14. XI. 1789
datiert der «Bericht {iber Untersuchung der neu vorge-
schlagenen Handwerksordnung» (StAZ, W5, Zi41,
Nr. 294), deren 34 Artikel 1789 niedergelegt und rechts-
kriftig wurden. Wie das Handwerk zu wissen gibt, basiert
sie auf den Grundsitzen der alten Ordnung von 1677,
diirfte aber in mehrfacher Hinsicht erweitert und «So vill
moglich den jezigen Zeiten angemifien» worden sein (StAZ,
W 5, Zi41, Nr. 295), deutlicher Hinweis dafiir, dass ver-
schiedene Bestimmungen der alten Ordnung inzwischen un-
verstindlich geworden waren und andere einer detaillierte-
ren Auslegung bedurften.

Die Handwerksordnung erginzen Spezifikationen zu ein-
Rechte und Pflichten von
Handwerksschreiber

zelnen Handwerksimtern.
Obmann,
werden gesondert behandelt, daran schliessen sich je acht
bzw. zwdlf Artikel zur Markt- und Umschickregelung.

und Jiingstem Meister

Inhalt

Lebrbuben und Gesellen (Artikel 1—5): Die Ordnung
legt als verbindliche Lehrzeit die Dauer von drei Jahren
fest. Dies gilt ohne Unterschied fiir Meistersséhne, einheimi-
sche und fremde Lehrknaben. Auf- und Abdingen der Lehr-
buben erfolgen vor versammelter Meisterschaft und sind
gebithrenpflichtig. In der Aufdingzeremonie bindet sich der
Lehrknabe gegeniiber dem Handwerk. Im Vergleich zu
anderen Ordnungen sind die gegenseitigen Verpflichtungen
von Meister und Lehrbuben nicht fixiert (vgl. die ent-
sprechenden Artikel in der Malerordnung: H. Siggenthaler,
1963, p. 28 ff., wie der Goldschmiedeordnung: E. M. Lésel,
1975, pp. 112—114).

Nach vollendeter Lehrzeit schreibt die Ordnung dem Ge-
sellen im Minimum zwei Wanderjahre vor, iiber die er bei
seiner Riickkehr Zeugnis abzulegen hat. Wihrend der
Wanderzeit untersteht der Geselle der Gerichtsbarkeit des
Gesellenbundes, deshalb fungieren schon beim Abdingen des
Lehrknaben drei Gesellen (vgl. A. Lutz, 1957, p. 111 ff).

Bedingungen fiir die Meisterschaft (Artikel 6—7): Nach
absolvierter Wanderzeit darf der Geselle Aufnahme in die
Meisterschaft begehren. Neu sind die dafiir festgesetzten
Gebiihren. Laut Verzeichnis der Neuziinfter (StAZ, W 5,
Zi13) zahlten die Meister im 17. und 18. Jahrhundert 32
Pfund fiir den Kauf und 6 Pfund fiir die Erneuerung der

Zunftgerechtigkeit. Die neue Regelung begiinstigt nicht
mehr wie bis anhin die Meistersshne, sondern mit einer um
die Hilfte reduzierten Gebiihr die Meister von der Land-
schaft. Tatsichlich aber wurde nur von wenigen Landmei-
stern um Einverleibung in das stddtische Handwerk ersucht.
So 1797 von Rudolf Meyer zu Uitikon, weil ihm die
stadtischen ~ Meister den  Geschirrverkauf verbieten
(StAZ A 77.13. 1797). Als «Landmeister» gehdren im 18.
Jahrhundert die Hafner der Familie Scheller dem stidti-
schen Handwerk an. Sie waren jedoch Stadtbiirger und
damit zunftpflichtig, obwohl sie in Pfiffikon ansissig wa-
ren.

In Anwesenheit der Zunftvorgesetzten und aller Hafner-
meister hat der Anwirter auf die Meisterschaft folgende
Proben seiner handwerklichen Fihigkeit abzulegen (vgl.
p-7):

1. Drehen eines Hafens und eines Wasserkruges
2. Vorweisen eines Ofenrisses
3. Fertigung und Setzen des projektierten Ofens

Mit den genannten Verrichtungen muss sich der Hafner
iber die Beherrschung aller Sparten seines Handwerks aus-
weisen: Drehen (Geschirrfabrikation), Formen (Ofenka-
chelfabrikation) und Ofensetzen (vgl. G. Kuenzi, ASA XV,
1913, p. 254). Selbstverstindlich wurde der eigenhiindigen
Ausfithrung der Meisterstiicke grosser Wert beigemessen.
Auf diese Bedingung beruft sich Thomas Zimmermann, als
er die rechtmissige Meistersprechung von Wilhelm Weber
anficht.

Rechte und Pflichten der Meister (Artikel 8—34): Die
Ordnung regelt in 27 Artikeln Rechte und Pflichten des Be-
rufsstandes sowie dessen innere Organisation.

Der personelle Umfang der Werkstitten darf bis auf vier
Gesellen und einen Lehrbuben ausgedehnt werden (vgl.
p. 20). Zum Schutze der kleinen Werkstitten diirfen jene
Meister, die mit vier und fiinf Gesellen arbeiten, nur an
Jahrmirkten, nicht aber auf dem Wochenmarkt Geschirr
feilbieten.

Eine solche Beschrinkung entspringt der Absicht, «keine
allzu grossen sozialen Unterschiede aufkommen zu lassen
und den bisherigen Meistern eine zureichende Verdienst-
mdglichkeit zu sichern» (P. Guyer, 1943, p. 50).

Verlautbarungen iiber die Versammlungsordnung ver-
pflichten jeden einverleibten Meister zur Teilnahme an den
vier jihrlichen Bottagen. Feststehende Bussen sollen die
Meister zu regelmissigem und piinktlichem Besuch anhal-
ten. Nur in diesem Punkt enthilt die Ordnung noch
konkrete Angaben zur Bussbefugnis!

Am Bott getroffene Vereinbarungen haben allgemein ver-
bindliche Rechtskraft fiir alle einverleibten Meister, diirfen
aber auf dem Appellationswege angefochten werden. Ueber
Appellationen entscheiden in zweiter Instanz die Vorge-
setzten der Zimmerleutenzunft.



Meister und Meisterwitwen sind gehalten, pro Quartal
einen Obolus von 6 Schillingen in die Handwerkslade zu
entrichten. Aus den eingezahlten Betrigen diirften neben
dem jihrlichen Gesellen- und Lehrknabengeldern, welche
vom Handwerk gemeinsam an die Zunft gezahlt werden,
die Ausgaben fiir gemeinsame Mahlzeiten bestritten worden
sein.

In den Artikeln iiber Konkurrenz- und Werbeverbot
(28—31) ist das korporative Ideal der Handwerksver-
einigung am eindeutigsten bewahrt, indem sie die Meister
auf die kollektiven Grundsitze des familiendhnlichen Ver-
bandes verpflichten. Allerdings wird gegen Abwerben von
Kundschaft und Gesinde, formlose Gutachten und gegen-
seitige Konkurrenzierung keine wirkungsvolle Busse ein-
gesetzt. Die Ordnung begniigt sich hier mit allgemeinen
Verhaltensregeln und legt nur im Falle begehrter Schitzung
einer Arbeit den Verfahrensweg fest. Diese Regelung sollte
das Handwerk gegen aussen schiitzen und dem einzelnen
Meister die Garantie einer gerechten, fachminnischen Be-
urteilung seiner Arbeit sichern. In Anspruch genommen
wurde die Schitzungskommission anno 1792 vom Bauamt
fiir eine Rechnung von Heinrich Michel.

Obwohl die Ordnung von 1789 im Vergleich zu Winter-
thur, Basel und Biel die Strafkompetenz des Handwerks
bei ihrer Missachtung nicht ausdriicklich betont oder
festlegt, hilt sie in der Schlusssentenz an der iiberlieferten
Rechtsverbindlichkeit der Satzungen fest. Zur Ratifizierung
wird sie an die Vorgesetzten der Zimmerleutenzunft gewie-
sen.

Das Obmann Amt: Die zwolf Artikel iber das Obmann
Amt handeln ausschliesslich von den Pflichten des jeweili-
gen Amtstrigers und erginzen darin die Regelungen der
Versammlungs-Ordnung fiir den Bott. Ausserdem werden
die Funktionen beim Auf- und Abdingen der Lehrknaben,
der Meistersprechung und dem Umschicken der Gesellen
festgelegt. Wir erfahren hingegen nichts iiber die
Bedingungen fiir die Wihlbarkeit zum Obmann, Wahlmo-
dus und Amtsdauer. Aufschluss dariiber geben auch keine
anderen Akten des Hafnerhandwerks. Meistenteils ist nicht
auszumachen, wann die Amtszeit eines Obmannes abge-
laufen war, weil der Handwerksschreiber gewohnheitsmis-
sig den Titel bei dem betreffenden Namen beibehilt, selten
heisst es, wie bei Hans Heinrich Bachofen «Alt-Obmann»
Es ist deshalb schwer, eine fortlaufende Liste der einzel-
nen Obminner des Hafnerhandwerks zusammenzustellen.

In den Satzungen iiber den Obmann vermisst man jegli-
che Einschrinkung, die eine Ausnutzung des Amtes zu
steuern sucht. Begiinstigungen zeigen sich schon in der
Ghaltereinteilung bei Hans Diniker und Jacob Weber (vgl.
p. 35). Einzelne Obminner, wie Hans Heinrich Bachofen,
Leonhard Locher und Heinrich Michel, nutzen die Amts-
befugnis, um eigene Interessen durchzusetzen.

Aus den Handwerksakten geht hervor, dass der Obmann
iiber jene in den zwolf Artikeln umrissenen Pflichten, nach
denen er primir fiir Ordnung und Einvernehmen unter den
Meistern zu sorgen hat, auch vor Zunftvorgesetzten und
Rat die Angelegenheiten des Handwerks wahrzunehmen
hatte.

Unter allen Handwerkern besassen die jeweiligen Triger
des Obmann Amtes im 17. und 18. Jahrhundert als berufene
Handwerksvertreter Aussicht, in die Regierung gewihlt zu
werden (vgl. P. Guyer, 1943, p. 114). Unter allen Hafnern
wird nur Martin Weber im 18. Jahrhundert zum Zwélfer
und damit zum Mitglied des Grossen Rates gewihlt.

Handwerksschreiber: Dem Handwerksschreiber obliegt
die Protokollfiihrung am Bott. Dariiber hinaus erledigt er
nach festgesetzten Taxen alle Schreibarbeiten in Handwerks-
angelegenheiten.

Jiingster Meister: Aus des Jiingsten Meisters Pflichten
und Verrichtungen am Bott zu
ausfithrendes Organ des

schliessen, dst er
Der Sinn dieser
Verfiigung lag wohl darin, ihn mit dem Handwerksrecht
und dessen Handhabung vertraut zu machen.

Obmanns.

Der Pflichtenkreis des Jiingsten Meisters beschrinkte
sich nicht auf den Bott. Im Gesellenstreit zwischen Hans
Heinrich Bachofen und Hans Jacob Ammann vermittelt
Hans Heinrich Waser als Jiingster Meister zwischen dem
fehlbaren Gesellen und dessen Meister.

Beki-Markt-Ordnung: Sie regelt den Geschirrverkauf auf
dem wochentlichen Geschirrmarkt und den beiden Jahrmes-
sen. Zur Verstandlichkeit der Artikel sind die folgenden
Prizisierungen notwendig.

Der wdchentliche Geschirrmarkt wurde am allgemeinen
Markttag, dem Freitag, an der alten Wiihre beim Zimmer-
leutenzunfthaus abgehalten (vgl. D. von Moos II, 1775,
p.303). Der Platz ist schon im 15. Jahrhundert als
stadtischer Geschirrmarkt bezeugt (StAZ, B VI, 216, fol. 46,
T. 448) und noch 1920 in Gebrauch (E. Eidenbenz, ZTb
1920, p. 222). Wie wir uns diesen Markt vorzustellen haben,
dokumentiert eine aquarellierte Zeichnung von Heinrich
Schulthess aus dem Jahr 1783 (heute im Besitz der Zimmer-
leutenzunft, Abb. vgl. ZTb 1920, pp. 222/3): Wenige Ge-
schirrverkiufer warten und verhandeln auf dem Plitzchen
zwischen Riiden und altem Salmen — welcher dem Neubau
des Zimmerleutenzunfthauses weichen musste — auf Kund-
schaft. Thre Waren haben sie auf dem Erdboden und der
Quaimauer ausgelegt. Es ist dies nicht gerade ein Bild regen
Markttreibens!

Die Beki-Markt-Ordnung hilt in Uebereinstimmung mit
der Handwerksordnung fest, dass der wochentliche Geschirr-
markt nur von Meistern beschickt werden durfte, die
weniger als vier Gesellen beschiftigten. Dies schliesst 1790
nur Heinrich Michel und den Obmann Hans Heinrich



Waser (vgl. p. 20) aus. Fiir alle iibrigen Werkstitten entfillt
diese als Schutzbestimmung gedachte Verfiigung.

Die «familienihnliche Verbundenheit» der Handwerks-
genossen ist deutlich an der Verfiigung iiber den turnus-
missigen Wechsel der Marktstellen ablesbar. Chancen-
gleichheit aller Meister soll ebenfalls das Werbeverbot si-
chern. Indessen hat dieser Artikel nur auf dem Ge-
schirrmarkt der stidtischen Meister Giiltigkeit. Auf den
Jahrmessen, wo die Wettbewerbssituation durch die An-
wesenheit der Landhafner und fremden Hindler eine
andere war, musste man marktschreierische Spriiche und
Gebirden tolerieren. Hier wirkten weder die Bussbefugnis
der Zimmerleutenzunft noch jene des Handwerks.

Die beiden ziircherischen Jahrmessen, der Pfingstmarkt
im Juni, 14 Tage nach Pfingsten, und der Felix-und-
Regula-Markt, mit und nach Felix-und-Regula-Tag am 11.
September, dauerten jeweils elf, gegen das Ende des 18.
Jahrhunderts noch acht Tage (vgl. D. von Moos, 11, 1775,
p-145). Am letzten Messtag wurde der sogenannte «Schleiss-
markt» abgehalten. Beide Marktzeiten waren von iiber-
regionaler und hoher volkswirtschaftlicher Bedeutung. An
ihnen deckten Landleute und Stadtbewohner ihren Bedarf
(vgl. E. Stauber, II, 1924, p. 105).

Von alters her waren bestimmte Verkaufsplitze aus-
schliesslich den Landmeistern und fremden Hindlern vor-
behalten. Sie verkauften ihre Geschirre auf dem Miinsterhof
in der kleinen Stadt (StAZ, B II631: 18.IX. 1690), wih-
rend die einverleibten, stidtischen Meister auf ihrem ange-
stammten Platz vor dem Zimmerleutenzunfthaus und Rat-
haus zu finden waren. Seit 1789 stand den stidtischen Mei-
stern, der lokalen Verlagerung ihrer Werkstitten in die
Kleine Stadt entsprechend (vgl. p. 25), ausserdem ein
Marktplatz im Thalacker zu.

Verschiedentlich wurde das Handwerk beim Rat vor-
stellig, um zu seinem Schutze einschrinkende Bestimmungen
der Importe durch Limitierung der Geschirrstiicke und Be-
grenzung des Warenangebotes zu erwirken. Es beruft sich
dabei auf seine verbnieften Rechte nach Ratserkenntnissen
von 1609, 1697 und 1699 sowie auf zwei Zunftmeister-
spriiche von 1615 und 1643 (StAZ, A 77.13: 11.V. 1759).

Ich gebe nachfolgend die wichtigsten Entscheidungen in
dieser Angelegenheit regestenartig wieder:

StAZ, BII307 (21. VI. 1609): Der Rat bestitigt die Bei-
behaltung der seit langem geltenden Regelung: freier Ge-
schirrverkauf fiir Fremde an beiden Jahrmirkten.

StAZ, B II 659 (28.VI. 1697): Den Rapperswiler Haf-
nern wird, laut Ratsbeschluss, verboten, an den Jahrmessen
mehr «dann 300 Stuk gut wehrschafft Gschirr» feilzubieten.

StAZ, BII822 (6.1X.1738): Der Rat entscheidet im
Streit zwischen Land- und Stadtmeistern: «dafl denen
Landmstr. Hafner Handwerks das Feilhaben ihrer Waaren
weiterhin uneingeschrinkt frey sein» solle. Aberkannt wird

ihnen hingegen das Recht, auch kiinftighin Liden in der
Stadt zu fiihren. Ausser dem betagten Meister Bleuler
diirfen sie thr Geschirr nur auf offenem Platz oder Stand
verkaufen. Der Rat bestitigt den unlimitierten Geschirr-
import fiir die Jahrmessen, obwohl im Jahr zuvor das
Hafnerhandwerk eine Beschrinkung auf 2000 Stiick gefor-
dert hatte (StAZ, A 77/13: 5.VIL 1737). Bei dieser Re-
gelung bleibt es wihrend des ganzen 18. Jahrhunderts.

Ausgenommen werden in allen Begehren der stiddtischen
Meisterschaft um Begrenzung des Warenangebotes jene Pro-
dukte, die man in Ziirich mangels entsprechender Roh-
materialien oder Kenntnisse nicht anfertigen konnte, als da
sind sogenanntes «Mailinder Geschirr» (vermutlich italieni-
sche Fayence) und sogenanntes «Pruntruter Geschirr»
(feuerfestes Kochgeschirr), nach einer Beschreibung aus
dem Jahre 1765 war dies «roht, glasurt und haltet wohl das
Feur, der einzige Fehler daran ist, dass die ziemlich
schlechte Glasure oft das Fett durchschwizen macht» (zitiert
nach F. Schwab, 1921, p. 23).

Aehnlich wie in Ziirich wurde auch in Bern und Biel der
Drang der einheimischen Topfer nach monopolistischer
Marktbeherrschung und die beabsichtigte Besteuerung von
Topfereiprodukten, die von Einheimischen gar nicht her-
gestellt werden konnten, durch den Rat unterbunden. Das
fremde, feuerfeste Kochgeschirr genoss wegen seiner zuneh-
menden Beliebtheit und weil es das gewohnliche, irdene
Geschirr nicht konkurrenzierte, besonders lange diesen
Schutz (vgl. E. Schwab, 1921, pp. 21, 22). In ganz anderer
Weise gefihrdete hingegen das weisse Mailinder Geschirr
den Absatz einheimischer Produkte. Gegen den freien Ver-
kauf dieser Waren richtet sich denn auch immer wieder der
Protest.

StAZ, B VI, 294b (24.VIIL 1615): Im Zunftmeister-
spruch wird aus der Verkaufsbeschrinkung fiir irdenes
Geschirr innerhalb der stidtischen Kreuze (vgl. H.
Schulthess, 111, 1942, p. 102) «allein das Wyf3gschirr so von
Meyland und
ausgeklammert.

StAZ, B VI, 294 b (4. V. 1643): Die Zunftmeister bestati-
gen den freien Verkauf von weissem Mailinder Geschirr.

StAZ, BI1 667 (26. V1. 1699): Der Rat fillt folgenden
Spruch in der Auseinandersetzung zwischen stiddtischer

anderen Italienischen Stetten kommt»

Meisterschaft und den Geschirrhindlern Lorentz Baum-
gartner aus Darmstadt, Jacob Kubli von Tachsen und
Johannes Keller von Kronweissenburg: «weilen sie keine
Hafner sonder nur Fiirkaiiffer sind sich des Verkaufs
dergleichen irdenen Hafnergeschirr so in hiesiger Statt
verfertiget wird ... ganzlich miiessigen; beynebent Ihnen
anach fiir diesmal das abgenomene Geschirr ohn Entgeltnus
wiederumb zuruckgestellt und die Bueff nach gesehen...
Indessen die fromden Mstr. Hafner sonderlich das Mai-
linder und ander frémde Geschirr so allhier nicht gemacht
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werden kann unter obigem Gebott gar nicht gestanden seyn
sollen».

StAZ A77/13 (11.V.1759): Die Untersuchungs- und
Schlichtungskommission im Streit zwischen dem stidtischen
Handwerk und der Geschirrhindlern aus Wiirttemberg
pladiert fiir die Freigabe des Verkaufs von Fayence-Geschirr
an den Jahrmessen mit dem Argument, dass «selbiges auch
weder in Quantitet von hiesigen Herren und Meisteren
niemahlen gemacht, noch auch wiirklich dermahlen die
meisten Stiik in gleicher Feine fabriciert werdind».

StAZ B I1 904 (20. VI. 1759): Der Rat erlaubt den Wiirt-
temberger Hindlern Zaccharias und Jacob den Wiisten von
Tettnang nur an den beiden Jahrmessen den unlimitierten
Verkauf ihrer Fayence-Waren.

StAZ, BII 1022 (20. VIIL 1788): Laut Ratserkenntnis
soll weiterhin gelten, dass die fremden Hindler auf den
Jahrmessen Mailinder und Pruntruter Geschirr sowie alle
tibrigen Arten, die «man hier nicht verfertigen kann,
defigleichen das Steingut auf den Jahrmirkten frey ver-
kaufen» diirfen.

Das stidtische Handwerk versucht 1789 das Verkaufs-
monopol der Hindler zu unterlaufen und schligt vor

(StAZ, A 77/13, Mai 1789): inskiinftig dem Handwerk
ausserhalb der Jahrmessen, den Handel mit Pruntruter
Geschirr zu gestatten.

StAZ, B II 1020 (4. VI. 1788): Der Rat bestitigt das Ver-
langen des Handwerks, mit Pruntruter Geschirr nach Belie-
ben zu handeln, allerdings nur ausserhalb der Jahrmessen.

Dieser salomonische Urteilsspruch riumt sowohl dem
Handwerk das Recht ein, mit fremdem Geschirr zu
handeln, als er das herkdmmliche Recht der fremden Hind-
ler bestitigt, die man nicht verirgern oder vom Besuch der
Ziircher Mirkte abhalten wollte. Natiirlich erhofften sich
die Hafner von dieser Bestimmung eine weitgehende
Deckung der Nachfrage ausserhalb der Marktzeiten. Un-
nétig zu sagen, dass damit ein weiterer Grundsatz hand-
werklicher Produktion aufgegeben wurde. Noch 1777 klagt
das Hafnerhandwerk gegen seinen Obmann Hans Jacob
Ammann, weil dieser mit Geschirr handelt, welches nicht
von ihm selbst gefertigt worden sei.

Artikel 7 der Beki-Markt-Ordnung wird in seiner
«historischen Dimension» nach dem oben Dargelegten ver-
stindlich. Auf dem Geschirrmarkt vor dem Zunfthaus,
welcher ‘nur von einheimischen Meistern besucht werden
darf, gilt nach wie vor die alte Uebereinkunft, nur
Eigenprodukte zu verkaufen, wihrend das Handwerk
gemeinsam auf dem neuen Markt im Thalacker die fremden
Waren anbietet.

Die Importbeschrinkung fiir einheimische Waren und die
Freigabe aller Geschirrprodukte, welche von den stidti-
schen Hafnern nicht gefertigt werden konnten, forderte
andererseits ein reichhaltiges Angebot auf dem Hindler-
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markt am Miinsterhof. Daraus erklirt sich, dass dort «chro-
nologisch alle keramischen Neuheiten des 18. Jahrhunderts
feilgeboten wurden» (S. Ducret, ZTb, 1949, p. 105).

Es ist noch anzumerken, dass die Ziircher Hafner nicht
allein von fremden Hindlern und Landmeistern konkur-
renziert wurden, sondern auch von der Manufaktur im
Schooren. Die Manufaktur verfiigte iiber einen festen Laden
im Zunfthaus zur Meise, der von Hauptmann Conrad
Waser und Lieutnant Martin Usteri betreut wurde. Die
stidtischen Meister lamentierten verschiedentlich {iber die
Beeintrichtigung ihres Verdienstes durch die Manufaktur
(vgl. Anhang, Nr. IV, Zeile 59 ff.). Konkret beanstandeten
sie aber nur die Lieferung eines Ofens fiir die Buchhandlung
zum Waldegg (vgl. p. 32) sowie den Verkauf der «Blumen-
und Gartengeschirre, Speyblaten, Tabachafen und s.v.
Nachtgeschirr, theils braunes Kochgeschirr» (StAZ,
B II 1042: 24. VIIL. 1788) und dies zu einem Zeitpunkt, als
das Handwerk und die Manufaktur mit Absatzschwie-
rigkeiten zu kimpfen hatten (vgl. S. Ducret, I, 1958,
p. 157 ff.).

Umschick-Ordnung: Die Ordnung
resultieren aus den Gesellenstreitigkeiten nach 1770 und

Satzungen dieser

einem  offensichtlichen
Anlisslich des Gesellenstreites zwischen Obmann Hans
Heinrich Bachofen und Leonhard Weber lassen die Vor-
gesetzten der Zimmerleutenzunft das Handwerk wissen, sie
erwarteten zur Vermeidung zhnlicher Vorkommnisse die
Neuregelung der Umschick-Ordnung. Galten bislang hin-
sichtlich des Umschickens gewohnheitsrechtliche Ueberein-

Mangel an  Wandergesellen.

kiinfte, so erweist sich durch diese Auseinandersetzungen die
schriftliche Fixierung einer entsprechenden Ordnung als
notwendig. Es ist dies ein fiir die Handwerksgeschichte
typischer Vorgang. Die schriftliche Aufzeichnung wurde
erst dann zum Bediirfnis, als sich die Streitigkeiten iiber
Rechte und Befugnisse... unter den Mitgliedern ein
und derselben Zunft mehrten und es notwendig machten,
bestimmte Ordnungen zur Vermeidung solcher Ausein-
andersetzungen festzuhalten» (R. Wissel, 1971, p. 109).
Damit ist die Funktion dieser und anderer Ordnungen
umrissen.

Die Umschick-Ordnung intendiert, dass alle Meister
gleichrangig mit Gesellen versorgt werden, zu diesem
Zweck iibernehmen Meister und Witfrauen in turnusmis-
sigem Wechsel das Amt des Umschick-Meisters. Bevor-
zugung erfahren dabei — wiederum nach dem genossen-
schaftlichen Prinzip — jene Werkstitten, welche am ling-
sten mit einer kleinen Gesellenzahl auskommen mussten.
Der jeweilige Umschick-Meister geniesst nur im Wettbewerb
mit Werkstitten der gleichen Gesellenzahl einen Vorteil
seiner temporiren Funktion.

Die fremden Wandergesellen finden sich bei ihrer An-
kunft auf der Herberge der Gesellen ein. Ueber derartige



Herbergen verfiigten alle «geschenkten Handwerke» (vgl.
A. Lutz, 1957, p.128). Gesellen, die einem solchen ge-
schenkten Handwerk angehorten, durften in allen Werk-
stitten, in welchen sie vergeblich nach Arbeit umschauten,
einen Obolus als Entschidigung und Beitrag fiir die Wan-
derschaft beanspruchen, in Basel waren dies drei Batzen
(StABS, Spinnwettern 67 a; vgl. W. Krebs, 1933, p. 76).

Die Ziircher Umschick-Ordnung regelt, analog zur Basler
Ordnung (StABS, Spinnwettern 67 a), das arbeitsrechtliche
Anstellungsverhiltnis zwischen Meistern und Gesellen. So
wie der Meister ohne Benachteiligung einem Gesellen die
Arbeit verweigern darf, wenn dieser ihm nicht «anstindig»
erscheint, so haben die Gesellen die Freiheit, nach 14tigiger
Arbeit die Werkstatt zu wechseln. Vollkommen freie
Werkstattwahl stand jedem Gesellen 14 Tage vor und nach
Sommer- und Winterjohanni, im sogenannten «Frei Zihl»
zu. Diese Regelung galt seit alters fiir das ganze deutsche
Sprachgebiet. Die Bestdtigung dieses Privilegs in der Ziir-
cher Umschick-Ordnung ist auf eine entsprechende Ver-
mit dem interurbanen  Gesellenverband
zuriickzufiihren und nicht etwa freundliches Zugestindnis
der stidtischen Meister (vgl. A. Lutz, 1957, p. 122 ff. und
G. Kuenzi, ASA XV, 1913, p. 252).

Nach der Arbeitsvermittlung trat der Geselle in die
Hausgemeinschaft des Meisters ein und unterstand seiner
patriarchalischen «Hausgewalt» (A. Lutz, 1957, p. 98 ff.).

Erstaunlicherweise fehlt in der Ziircher Ordnung eine Be-
merkung iber die «Unredlichkeit», das heisst iiber die
Handwerksehre, die insbesondere von den Gesellenverbin-
den stark betont wurde (vgl. A. Lutz, 1957, p. 107 ff.). Der
entsprechende Passus in der Basler Ordnung verfiigt: «Es

einbarung

soll kein Gesell bey einem Meister oder neben einem Gesellen
die nicht redlich sind lenger arbeiten dan 14. Tag» (StABS,
Spinnwettern 67 a). Nach anderen Ordnungen wurde der
Geselle selbst als unredlich erklirt, wenn er in einer un-
redlichen Werkstatt Arbeit annahm. Meines Wissens wurde
keine Hafnerwerkstatt in Ziirich jemals mit einem solchen
Verdikt belegt, nur der Ziircher Geselle Rudolf Stumpf
wurde fiir ein Vergehen, das wir nicht kennen, unredlich
gesprochen.

Das Hafnerhandwerk war auch in Ziirich, wie die Um-
schick-Ordnung zeigt, vom interurbanen Gesellenverband
abhingig. Gesellen, die in Ziirich nach Arbeit umschauten,
stammten zum «Grossteil... aus den deutschen Hand-
werksstidten bis hinauf ins Gebiet der Hanse» (A. Lutz,
ZTb, 1962, p. 42). Hinsichtlich der Gesellen-Ordnung
bemithte sich das Handwerk um Uebereinstimmung mit
jenen Abmachungen, die innerhalb des Heiligen Rémischen
Reiches galten, sowie um gutes Einvernehmen mit dem Ver-
band selbst, damit es nicht auf die Wandergesellen aus
deutschen Stidten und Landschaften verzichten musste (A.
Lutz, ZTb, 1962, p. 42).

Fazit: «Oft ist in den alten Zunftsatzungen nur der
Zweck verfolgt worden, die Rechte und Pflichten der
Genossen klar zu stellen, sie zu schiitzen, den Zusam-
menhalt zu sichern» (R. Wissel, 1971, p. 107). Die Ziircher
Hafnerordnung von 1789 erfiillte zwar, pauschal gesehen,
noch diese Funktion, hilt indessen nur noch beziiglich der
Versammlungs-Ordnung an der Strafkompetenz des Hand-
werks iiber seine Mitglieder fest. Andere Verstdsse, etwa
Uebertretung des Werbe- und Konkurrenzverbotes, Ueber-
schreitung der Gesellenzahlen, werden nicht mehr mit einer
feststehenden Busse geahndet. Damit entfillt weitgehend
die richterliche Gewalt des Handwerks iiber seine Genossen.
Die Ordnung vermochte deshalb nur noch bedingt, die
«Hindernisse zu beseitigen und die Ausschreitungen ein-
zelner wieder einzudimmen» (R. Wissel, 1971, p. 114). Dies
geht aus der Rechtssprechung ‘des Handwerks nach den
Satzungen seiner alten Ordnung von 1677 (vgl. p. 7)
deutlich hervor.

Als Ergebnis meiner bisherigen Recherchen in Basel und
Winterthur und nach den Forschungen Karl Freis (K. Frei,
MAGZ, XXXI, 1932, p.257) mochte ich festhalten, dass
sich bis anhin keine direkte Abhingigkeit der Ziircher Ord-
nung zu jener einer anderen Stadt nachweisen ldsst. Ueber-
einstimmende Satzungen fiir Lehrzeit und Bedingungen zur
Meistersprechung sind in den interurbanen Verbindungen
begriindet, die das Handwerk zu pflegen hatte.

Titigkeitsbereich des Hafners

Berufsbezeichnung: Der Familienname «Hafner» ist in
Ziirich seit dem Jahr 1357 nachweisbar (H. Nabholz, F.
Hegi, 1918, I, 41,7).

Die urspriingliche Berufsbezeichnung hat sich spiter von
der Ausiibung der Titigkeit gelost und ist zum Familien-
namen erstarrt. Wenn fiir das Aufkommen der Familien-
namen in der Nordostschweiz der Zeitraum zwischen
1050—1250 angenommen werden darf (W. Tobler-Meyer,
1894, p. 12), ergibt sich daraus schon fiir das Friihmittel-
alter ein Nachweis des Hafnerberufes.

Etymologisch kann die Berufsbezeichnung «Hafner» bis
ins Althochdeutsche zuriickverfolgt werden (Grimm IV, 2,
Sp. 127). Sie ist mit der Bezeichnung fiir Topf, nimlich
«Hafen», Die  Berufsbezeichnung
«Hafner» ist fiir den Hersteller irdenen Geschirrs, den
neuhochdeutschen «T6pfer», im Ober- und Schweizerdent-
schen gebriuchlich.

stammverwandt.

Die Ziircher Steuerbiicher verzeichnen seit 1370 Triger
des Familiennamens «Ofner» (H. Nabholz, F. Hegi, 1918,
I, 285,100). Das mittelhochdeutsche Wort «ovenaere» (M.
Lexer, 1959, p.157) beinhaltet Ofenmacher und Bicker,
also zwei Berufe, die an das gleiche Objekt. den Ofen.
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gebunden sind. In den Ziircher Ratsmanualen von 1493
(StAZ, B1I, 23, p.78) wird den Wachten fiir die Ofen-
schau neben einem Steinmetzen auch ein «Offner» zugeteilt
(vgl. p. 26).

Es ist anzunehmen, dass der Ofner aus der Werkstatt des
Hafners hervorgegangen ist, war doch der Geschirrhafner
auf engste mit dem Ofenbau vertraut, wenn auch dieser
Ofen vorab der zur Werkstatt gehorende Brennofen ist. Die
Gleichheit der Produktionsmittel — Tonerden und Glasur-
farben — des Arbeitsprozesses — Formen und Brennen —
sprechen dafiir, Geschirrherstellung und Ofenbau seien in
ein und derselben Werkstatt betrieben worden.

Unter der Berufsbezeichnung «Hafner» fallen zwei,
allerdings eng benachbarte Titigkeitsbereiche zusammen:
jene der Geschirrherstellung und jene des Ofenbauers. Ut-
spriinglich wurde der Ofenhafner durch die objektbezogene
Berufsbezeichnung «Ofner» vom eigentlichen Hafner un-
terschieden. In Ziirich hat sich diese Trennung spiter ver-
wischt. Unter der Bezeichnung «Hafner» miissen wir
sowohl Geschirr- als Ofenhafner vermuten (vgl. p.42). In
einer Quelle des 18. Jahrhunderts findet sich fiir den Ge-
schirrhafner der Terminus «Stuki Meister» (StAZ, W5,
Zi7: 10.111. 1740). Man kann aus diesem singuliren Beleg
nicht auf einen allgemeinen Gebrauch und Verbreitung
dieser Bezeichnung fiir den Geschirrhafner schliessen. Das
Wort «Stuki» taucht gelegentlich im Zusammenhang mit
irdenen Waren auf, z. B. «Hafenstuki» (Id. X, Sp. 1814).

In Winterthur hingegen war eine Unterscheidung zwi-
schen «Grosshafner», die sich der Herstellung von Oefen
widmeten, und «Kleinhafner», denen die Herstellung
irdenen Geschirrs oblag, iiblich (M. Rozycki, 1946, p. 104).

Arbeitsteilung: Die drei Bedingungen, die seit 1740 fiir
die Einverleibung von einem Hafner erfiillt werden muss-
ten, umreissen im groben Arbeits- und Lehrkompetenz des
zlinftigen Meisters (vgl. p.7). Ueber die Abgrenzung der
Arbeitsgebiete zu anderen Handwerken ldsst die Ordnung
von 1789 nichts verlauten.

Anno 1431 verankert der Ziircher Rat gesetzlich, dass
inskiinftig jeder Biirger nur noch einer Zunft angehdren
darf (QZZ,1,119). Gleichzeitig erlisst er Bestimmungen,
«welche die Herstellung und den Verkauf gewerblicher
Produkte fiir jede einzelne Zunft bzw. jedes Handwerk
genau festlegen» (W. Schnyder, in QZZ, 1, p.91). Die
entsprechende Regelung fiir das Hafnerhandwerk ist nicht
erhalten. Sie ldsst sich nur aus den Quellen iiber die Berufs-
praxis, den Rechnungen erschliessen. Es scheint mir hierbei
nur erforderlich, das Arbeitsgebiet der Ofenhafner nach
aussen abzugrenzen, weil sie auf die Kooperation mit
anderen Handwerkern angewiesen waren. Die Fertigung
des Geschirrs, Formen, Drehen, Glasieren, Bemalen und
Brennen, erfolgte nach verschiedenen Arbeitsgingen in der
Topferwerkstatt.
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Werkstattintern waren nach den oben aufgezihlten Ver-
richtungen an der Herstellung eines Ofens Hafner und
Maler beteiligt. Der Maler untersteht dem Hafnermeister
und wird von diesem fiir seine Arbeit entlohnt. Deshalb
figuriert der Maler in den Rechnungen allenfalls als
Empfinger eines veritablen Trinkgeldes. Der Maler David
Sulzer bedankt sich 1724 bei der Weggenzunft fiir ein
«unvermuthlich kostlich und schones Trinkgelt» (R.H.
Hofmeister, 1866, p.34), mit welchem die Zunft seine
Arbeit an den Oefen des Elgger Hafners Othmar Vogel
belohnt.

Hingegen trigt der Auftraggeber die Kosten der Ent-
wiirfe fiir die Ofenmalerei, sofern er spezielle Wiinsche hat.
Anno 1723 entlshnt die Saffranzunft Johann Melchior
Fiissli fiir Risse, nach denen Heinrich Pfau zu Winterthur
die beiden Zunftofen bemalte (K. Frei, 1933, p.25 ff;
StAZ, W 6, Saffran 15). Auch Daniel Diiringer wird sepa-
rat von der Meisenzunft fiir 12 Vorlagenblatter bezahlt.

Der Wirtschaftshistoriker J. Kulischer weist mit einem
Beispiel auf eine besonders krasse Form ziinftischer Ar-
beitsteilung, wenn er berichtet, an der Herstellung eines
Ofens seien zehn verschiedene Handwerker beteiligt ge-
wesen (J. Kulischer, II, 1929, p.144). Fiir das Ziircher
Hafnerhandwerk lidsst sich keine so weitgehende und
dogmatische Auslegung der Arbeitsteilung nachweisen. Die
Hafner selbst waren niamlich fiir die Lieferung von
Messingknopfen, Ofentiiren, -rosten und -rohren zustindig,
d. h. von Bestandteilen, die von ihnen selbst nicht herge-
ste]lt werden konnten (vgl. H. Michel, F I11,4: 1787/88 und
Hs. H. Waser, FIII,4: 1789/90). Ebenso stellten sie die
Materialien fiir den heizungstechnischen Innenausbau der
Oefen, jene feuerfesten Steine, meistens als «rode Steine»
oder «Képfensteine», also Steine aus Kipfnach, bezeichnet
(StAZ, W 24, Gerwe, Schuhmachern: 10.V.1703). Die
gleichen Steine lieferten ansonsten die Maurer fiir den Aus-
bau des Kamins (vgl. StadtA Zch. III M, 237.16).

Gleichrangige Zusammenarbeit gab es hingegen zwischen
Hafnern und Steinmetzen. Beide Handwerke werden sepa-
rat in den Rechnungen gefiihrt, der Hafner fiir die Ofen-
arbeit, der Steinmetz fiir steinerne Ofenplatten und Fiisse.
Als Kuriosum sei angemerkt, dass im Konvolut der Wai-
senhausakten nur die Steinmetzen Heinrich Bluntschli und
Sohn erwihnt werden, nicht aber der Hafner, welcher die
Oefen lieferte (vgl. StadtA Zch 111 M, 237.61, 71, 72).

Der Steinmetz erhielt in der Regel vom Hafner, wie aus
dem Auftragsstreit zwischen Hans Heinrich Bachofen und
Heinrich Michel hervorgeht, die Massangaben fiir die ent-
sprechenden Oefen. Aus der Kontroverse erfahren wir zu-
dem, dass verschiedene Hafner beim gleichen Steinmetzen,
hier der Witfrau von Antoni Diniker, arbeiten liessen. Zu
seinen Lebzeiten fertigte Antoni Diniker die Ofenplatten
fiir die Oefen im Zunfthaus zur Meise.



Bei einem Neubau war der Hafner zudem auf Ab-
sprachen mit dem Baumeister wegen der Formgebung des
Ofens, mit dem Maurermeister wegen des Kamins und mit
dem Tischmacher wegen der holzernen Ofentiire fiir Oefen
nach dem Hinterladersystem angewiesen. In der Regel sorgte
jedoch die Baukommission fiir die Koordinierung.

Titigkeitsbereich: 1632 bestellten die Verwalter der
ziircherischen Stadtbibliothek in Winterthur die «hiibschen
weifl und blau gegldsteten Blatten» als Bodenbelag fiir die
neu eingerichtete Stadtbibliothek in der Wasserkirche (J. C.
Troll, IV, 1848, p.185; vgl. KdZ I, p.314). Auch die
Ziircher Hafner des 18. Jahrhunderts haben Baukeramik
gefertigt. In den von mir durchgesehenen Rechnungen fin-
den sich vereinzelt Zahlungen fiir Bodenplatten. Ausserdem
lieferten die Hafner «herdene Teuchel Rohr» (StAZ, F III,
4: 1745/6; 2.X.1761), womit irdene Wasserleitungsrohre
gemeint sind und gleich beschaffene Rohre fiir Dachkinnel.
Martin Weber lieferte zwischen 1739 und 1742 fiir den
Riiden «55 Stuck Rohr in die Maur zu dem Kingel»
(StAZ, W 16, 36).

Aus den Rechnungskonvoluten der Ziinfte und des Bau-
amtes ldsst sich der ganze Umfang der Ofenarbeit eines
Hafners erschliessen, an Arbeitsaufwand mdgen diese Ver-
richtungen der werkstattinternen Fertigung von Kachelofen
ungefihr die Waage gehalten haben.

Neben den Stubendfen richteten die Hafner in stadti-
schen und Zunfthiusern Kiinste, Brat- und Backéfen ein
sowie Waschofen, die sogenannten «Seechtéfen» (StAZ,
W 24, Gerwe, Schuhmachern 2, p.51: 8. VIIIL 1704).
Ebenso besorgten sie die Aufstellung der Pfisterdfen, d. h.
der Backofen fiir die Bicker. Das Hafnerhandwerk hatte
also fiir die Errichtung aller Oefen, sowohl der Heiz- wie
der Betriebséfen in privaten und &ffentlichen Hiusern,
sowie beim Bickerhandwerk das Monopol, ausgenommen
davon sind Betriebséfen fiir andere feuergefihrliche Hand-
werke wie Schmiede, Drahtzieher und Ziegler.

Die genannten Oefen wurden jihrlich zweimal vom
Hafner visitiert, dabei bestrich er die Fugen, ersetzte fehler-
hafte Kacheln, kurz, er sorgte fiir die Betriebssicherheit des
jeweiligen Ofens, die ja gleichfalls von der Ofenschau-
kommission (vgl. p. 26) beurteilt werden musste.

Abschliessend darf festgehalten werden, dass die Er-
richtung und Wartung der Haushaltungs- und Betriebséfen
arbeitsintensiv war und kaum im Verhiltnis zu den dafiir
geforderten Lohnen stand. Sombart spricht in dhnlichem
Zusammenhang von einer «Irrationalitit der Preisbildung»
(W. Sombart, II, 2, 1917, p. 892). Mit Absicht habe
ich jene Titigkeitsbereiche des Hafnerberufes betont, die zu
des Handwerks
gehorten. Ueber ihren Umfang gibt man sich, wenn man
allein Geschirrproduktion und die erhaltenen Oefen be-
trachtet, ansonsten kaum Rechenschaft.

den routinemissigen  Verrichtungen
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Die biirgerliche Stellung des Hafners: Obwohl sich das
politische Leben im ziircherischen Stadtstaat noch bis 1798
in den durch die Brunsche Revolution geschaffenen Formen
bewegte, hatte es sich strukturell veridndert. Die Ziinfte
schiitzten weiterhin die Interessen der in ihnen vertretenen
Handwerke, vermochten aber kaum, den handwerklich-
biirgerlichen Schichten noch politische Selbstindigkeit und
biirgerliche Macht zu sichern. Als Triger der politischen
und Skonomischen Gewalt hatte sich im 18. Jahrhundert
die neue Schicht der Geldaristokratie bereits fest etabliert.
Nach Largiadérs Bewertung wurde deren Uebergewicht
vom siebenten Geschworenenbrief nur peripher einge-
dimmt, nicht aber grundlegend geindert (A. Largiadér, II,
1945, p. 12). Aus diesem Grunde finden sich im 18. Jahr-
hundert nur noch wenige Vertreter des wirtschaftlich
schwicheren Handwerkerstandes im Kleinen Rat (vgl. P.
Guyer, 1952, p.19 und Tabelle V). Auch innerhalb der
Ziinfte haben sich die Machtverhiltnisse verschoben, hier
bekleiden in zunehmendem Masse Angehorige zunftunab-
hingiger Berufe — Rentner und Kaufherren — alle wichti-
gen Aemter.

Ueberblicken wir die Verhiltnisse in der Zimmerleuten-
zunft, so bestitigen sie den oben umrissenen Trend, obwohl
sie um 1790 neben der Schmiedenzunft noch die hochste
Mitgliederzahl von Handwerkern aufweist (vgl. P. Guyer,
1952, Tabelle IVb). Unter allen Hafnermeistern des 18.
Jahrhunderts gelingt nur Martin Weber der Aufstieg in ein
Zunftamt. Er wird 1750 zum «Zwolfer» gewdhlt und
vertritt als solcher die Zunft im Grossen Rat. Kein anderer
Meister partizipierte ausser ihm am Zunftregiment, die
tibrigen Meister nehmen nur innerhalb des Handwerks ver-
schiedene Aemter ein. Indessen erlaubt diese Tatsache weder
Riickschliisse auf die allgemeinen konomischen Verhiltnisse
des Handwerks noch auf die Stellung der Bauhandwerker.

Karl Frei hat in seinen Untersuchungen verschiedentlich
aus den politischen Aemtern, die ein Meister bekleidete, wie
der Winterthurer Hans Heinrich Pfau oder die Steckborner
Meyer, Riickschliisse auf deren Bedeutung als Hafnermei-
ster ziehen kénnen (K. Frei, 1937, p. 96 ff.; ders. in MAGZ
XXXI, 1932, p.7). Er folgert beispielsweise im Falle von
Daniel II und III Meyer: «die Bedeutung der Steckborner
Hafnerei des 18. Jahrhunderts (geht) auch aus der biirger-
lichen Stellung ihrer Vertreter hervor» (K. Frei, MAGZ.
XXXI, 1932, p.7). Es liegt nahe, angesichts einer solchen
Beurteilung die «Bedeutung» der Ziircher Hafner zu unter-
schitzen. Der Mangel an biirgerlicher Reputation ist aber
auf die anders gelagerte Schichtung der politischen Ver-
hilenisse im Stadtstaat Ziirich zuriickzufiihren und nicht
etwa auf mindere handwerkliche Fihigkeiten der Ziircher
Meister im Vergleich zu ihren Steckborner Handwerks-
genossen (vgl. P. Guyer, 1943, p. 112 f{f.).



Statistische Daten zum Hafnerhandwerk

im 18. Jahrhundert

«Die Zahl der
steigt. .. 1671 ... von..

selbstindigen ~ Handwerksmeister
.894...bis 1762...auf 1032. Es
steht fest, dass der Zuwachs hauptsichlich vom Bau- und
Kunsthandwerk bestritten wurde; denn die Erstellung und
Innenausstattung neuer Bauten ... brachte Arbeit in Hiille
und Fiille» (W. Schnyder, 1962, p.6). Diese Feststellung
Werner Schnyders mochte ich als These, die fiir das
Hafnerhandwerk prizisiert werden soll, den statistischen
Daten iiber dieses Handwerk voranstellen.

Niherungswerte iiber die Anzahl einverleibter Meister
wie iiber jene produzierender Werkstdtten lassen sich aus
drei Quellenkomplexen ermitteln:

1. den Zunftrechnungen der Zimmerleutenzunft (StAZ,
W 5, Zi28 ff.),

2. dem Verzeichnis der Neuziinfter (StAZ, W 5, Zi 13),
den Volkszihlungen der Naturforschenden Gesellschaft
(StAZ, B IX, 10—14).

Die Ghalter Zinsen

In den Zunftrechnungen (StAZ, W5, Zi28, 28 a) figu-
rieren unter der Rubrik «Einnahmen» von 1671 bis 1706
namentlich bezeichnete Hafnermeister, die fiir total zehn
«Ghaleer» (Id. 1II, Sp. 1218—21) oder
«Kesplin», wie es ab 1689/90 heisst, Zinszahlungen ent-
richten. Da der wochentliche Geschirrmarkt in unmittel-
barer Nihe des Zunfthauses abgehalten wurde (vgl. p.9),
versorgten die Hafner wahrscheinlich in diesen Behiltnissen
ihre vorritige Ware bis zum nichsten Markttag.

In den Jahren 1671 bis 1705 schwankt die Anzahl der
Ghalterinhaber zwischen sechs und acht. Die Kapazitit von
zehn Ghaltern war meistens ausgelastet, denn einzelne
Hafner, wie die Obminner Hans Diniker und Jacob
Weber, mieteten deren zwei. Wahrscheinlich handelte es sich
bei den Trigern dieses Amtes zeitweise um die Inhaber der
grossten Werkstatt.

Die erste Kolonne der nachfolgenden Tabelle fiir die
Jahre 1671—1706 gibt die Summe der Werkstitten an, die
ein Ghalter mieteten, die zweite jene davon an, die von der

verfiigbare

Witfrau eines Meisters gemietet wurden.
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Tabelle 1
Jahre Anzahl Anteil
Werkstitten Frauen-
werkstitten

1671—1683 6 1
1684—1689 8 1
1690—1692 7 1
1693/94 7 3
1700/01 6 1
1701—1704 8 2
1705—1706 7 2

Nach dem Neubau des Zimmerleutenzunfthauses von
1708 (KdZ I, p.444) und der damit verbundenen Neueinrich-
tung der Ghalter verzeichnen die Rechnungen ab 1710/11
nur noch die Zinszahlungen von total 6 Pfund durch das
Hafnerhandwerk. Von diesem Zeitpunkt an verlieren die
Zunftrechnungen fiir die hier diskutierte Frage an Aus-
sagewert. Sie geben von 1671/72 bis 1705/06 Auskunft iiber
die Anzahl Geschirr produzierender Werkstitten und den
Anteil der Meisterswitwen an der Werkstattfithrung. Die
Quelle ist deshalb wertvoll, weil sie iiber den Zeitraum von
einer Generation die Konstanz der Verhiltnisse bezeugt,
allerdings mit der Einschrinkung, dass hier nur Geschirr-
und allenfalls Mischproduzenten erfasst werden. Die ermit-
telten Werkstittenzahlen erfahren eine Korrektur durch die
Meisterzahlen der zweiten Gruppe.

Die einverleibten Meister

Die Anzahl einverleibter Meister der Jahre 1685 bis 1750
und 1797 habe ich durch Auszihlung gewonnen (vgl. An-
hang, Tabelle I). Sie basiert auf dem Verzeichnis der Neu-
ziinfter (StAZ, W 5, Zi 13), den entsprechenden biographi-
schen Daten nach Wilhelm Hofmeisters genealogischen Ta-
bellen und den Ziircher Pfarrbiichern (StadtA Zch) und,
zusitzlich fiir das Jahr 1715, auf einem Urteil der Zunft-
meister im Prozess gegen Heinrich Bleuler von Zollikon, in
welchem die stddtischen Meister namentlich aufgefiihrt
werden (StAZ, B VI, 294 b, pp. 172/3: 9. I11. 1715). Ueber
die tatsichliche Anzahl produzierender Werkstitten kann
auch aus den Auszdhlungen nur ein Niherungswert ge-



wonnen werden. Als Einschrinkung in der Beurteilung
haben zu gelten:

1. Es wurde die Lebenszeit des Meisters beriicksichtigt und
die in einigen Fillen belegte Weiterfiihrung der Werk-
statt durch dessen Witfrau.

2. Werkstattgemeinschaften, die etwa zwischen Vater und

bereits ziinftig gesprochenem Sohn bestanden haben
konnen, die Familien Ammann, Diniker, Michel usw.
liefern dafiir Beispiele, konnten nicht beriicksichtigt
werden, weil diese Verhiltnisse nicht durchschaubar
sind.

Motiviert durch die Beschaffenheit der Quellen liegt dem
statistischen Material der zweiten Tabelle die Intention
zugrunde, die Anzahl einverleibter Meister im 18. Jahrhun-
dert zu bestimmen. Die erste Kolonne der Aufstellung gibt
die Summe ziinfiger Meister wieder, wihrend die zweite
die mogliche Anzahl jener Meister zu erfassen sucht, die
innerhalb der Stadtmauern ihrem Beruf nachgingen. Hier
habe ich Landhafner, in fremden Diensten Stehende und
nachtriglich den Beruf Wechselnde abgezogen. Die dritte
Kolonne stellt die Relation zur Ghalter-Statistik her und
verzeichnet die aus ihr zu gewinnende Zahl lebender
Meister, welche Geschirr produzierten. Schliesslich enthilt
die vierte Kolonne wiederum jene numerisch erfassbaren
Werkstitten, die von Frauen betrieben wurden.

Tabelle 2
Jahr alle Anteil Anteil Anteil
einverleibten stadt. Geschirr- Frauen-
Hafner Hafner Hafner werkstitten

1685 11 9 8 1
1700 11 11 7 1
1715 10 10 0 1
1720 10 9 0 2
1730 14 13 0 1
1740 15 12 0 1
1745 12 10 0 1
1750 13 11 0 2
1797 7 6 0 0

Zwischen 1700 und 1790 schwankte die Anzahl stidti-
scher Meister um elf, sie kulminiert 1730 und 1769 (vgl.
Tabelle III, p. 16) mit dreizehn und zwdlf. Nur die Werte
dieser beiden Jahre korrespondieren mit einer allgemeinen,
d. h. ohne zeitliche Einschrinkung zu verstehenden Angabe
des Handwerks, das 1797 mitteilt: «Zwolf bis dreizehn
Meister haben, der groflere Teil vom Geschirrmachen und
einige wenige von Ofenarbeit, ihr gutes Auskommen ge-
habt» (StAZ, A77, 13, 1797), wihrend im Jahr dieser
«<historischen Reflexion» noch ganze sechs Meister ihren
Verdienst finden.

Nach den ermittelten Zahlen konnte man versucht sein,
die Angabe des Handwerks nur auf das 18. Jahrhundert
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und speziell auf die Jahre 1730 und 1769 zu beziehen. Laut
einer Supplikation an den Rat gehdren aber dem Hafner-
handwerk schon 1609 dreizehn einverleibte Meister an
(StAZ, A 77/13, 1609). Es ist im Hinblick auf das oben
wiedergegebene statistische Material mit einer lingerwih-
renden Konstanz der Meisterzahlen zu rechnen, als sie fiir
die Zeit der Zunftherrschaft im Rahmen dieser Arbeit
detailliert belegt wird.

Die Volksziblungen der Naturforschenden Gesellschaft

Die Werte zu den Jahren 1756 bis 1790 fussen auf den
Volkszidhlungen der Naturforschenden Gesellschaft (StAZ,
B IX, 10—14). Fiir sie gelten auch die genannten Ein-
schrinkungen. Tendenzielle Absicht der Zihlungen war die
Erfassung ziinfriger Stadtbiirger und Hintersissen, sie
bleiben deshalb fiir die hier angeschnittenen Fragen manche
Antwort schuldig. Mit Vorbehalt sind die Berufsangaben
der Stadtbiirger auszuwerten. Pfarrer Rudolf Schinz, dem
die Zihlung unterstand, bemerkte hierzu: «Da, wo es nicht
entschieden werden konnte, wurde der Biirger einfach dem
Berufe zugezihlt, unter dem er seinerzeit bei der Zunft ein-
geschrieben worden war» (zitiert nach W. Schellenberg,
1951, p. 16). Die allgemeine Rezession des stidtischen
Handwerks im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts (W.
Schnyder, 1962, p. 16) lisst zudem zweifeln, ob in allen
Fillen Uebereinstimmung zwischen einverleibten Hand-
werkern und produzierenden Werkstitten bestanden hat.
Werner Schellenberg bemerkt, dass 10 Prozent aller Hand-
werker-Haushaltungen um 1780 fremde Kostginger beher-
bergten und schliesst daraus: «dass mancherorts neben dem
Beruf noch anderweitige Erwerbsquellen gesucht wurden»
(W. Schellenberg, 1951, p.54). Bei den Hafnern fallen im
Durchschnitt auf je zwei Haushaltungen drei Tischginger,
und zwar seit 1756! Ausserdem gingen einzelne Meister
Zweitbeschiftigungen nach (Conrad Aberli, Andreas Weber).

Aus den Zihlungen stammen die Zahlen der ersten beiden
Kolonnen, die dritte wurde durch Auszihlung nach den
biographischen Daten und Rechnungsbelegen gewonnen.

Tabelle 3
Jahr alle Anteil dazu
einverleibten stidt. Frauen-
Hafner Hafner werkstitten

1756 10 8 2
1762 10 9 2
1769 17 12 2
1780 12 9 1
1790 11 7 0

Wiederum ist die geringe Schwankung der Zahlen in den
ersten beiden Kolonnen zu konstatieren. Eine Ausnahme
bildet lediglich das Jahr 1769. Wie der Ueberblick allge-
mein zeigt, darf die auffallend hohe Zahl von 17



einverleibten Meistern nicht als reprisentativ angesehen
werden (anderer Meinung: S. Ducret, 1944, p. 115). Nach
der Aufschliisselung miissen vier Meister abgezogen werden.
Zwei Mitglieder der dem stidtischen Handwerk ein-
verleibten Familie Scheller arbeiteten als Hafner zu Pfiffi-
kon. Rudolf Stumpf hielt sich in Dinemark auf, erst 1777
ist er wieder in Ziirich und begehrt die Aufnahme in die
Meisterschaft (StAZ, W 5, Zi 40: 13. IX. 1777). Die Werk-
statt des im gleichen Jahr verstorbenen Hans Conrad Vogel
wird auf Ratsbeschluss wegen akuter Brandgefahr nach
dem 21. Juni stillgelegt (StAZ, B II, 944, p.199). Die
Anzahl der stidtischen Hafner entspricht nicht der Anzahl
der Hafnerwerkstitten.

Die Daten aller drei Tabellen — Ghalterzinsen, bio-
graphische Angaben und Volkszihlungen — sprechen fiir
die Konstanz ziinftischer Verhiltnisse im 18. Jahrhundert,
bis 1790 ist sie ungebrochen. Aus den Zahlen der Jahre 1671
bis 1750 kénnte man mit Werner Schnyder eine langsame
Progression des Handwerks lesen, meines Erachtens trifft
diese Deutung fiir das Bauhandwerk der Hafner jedoch nicht
zu, denn bereits 1609 sind dreizehn Meister in diesem
Handwerk belegt (StAZ, A 77/13, 1609). Zudem rekrutie-
ren sich seit dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts die
Triger des Meistertitels mehrheitlich aus den gleichen Fa-
milien Ammann, Bachofen, Diniker, Michel, Reinacher,
Stadler, Weber, Wyss und Zimmermann. Die Ausnahmen
sind Salomon Freudweiler, Christoph Huber, Leonhard
Locher, Hans Heinrich Waser.

Die ziinftische Gesetzgebung und die aus ihr erwachsende
Einschrinkung der Meistersprechung — u. a. durch die
Begiinstigung der Meistersohne — beengen das Ziircher
Hafnerhandwerk auch in seiner Bliitezeit, dem 18. Jahr-
hundert, und verhindern seine Expansion. Dem schnellen
Wechsel von Angebot und Nachfrage auf dem Ziircher
Baumarkt vermochte es sich nur schwer anzupassen (vgl. zu
den Griinden p. 7). Als 1769 zwdolf stidtische Meister
einverleibt sind, war der Hohepunkt der Bautitigkeit iiber-
schritten, die grossen, reprisentativen Bauten standen oder
nzherten sich ihrer Vollendung (Meise, Waisenhaus, Rech-
berg).

Nach 1770 mehren sich nicht nur die Klagen gegen
auswirtige Hindler und die Schooremer Manufaktur, auch
der Konkurrenzkampf unter den stidtischen Meistern
nimmt ausgeprigtere Formen an. Auftragsstreitigkeiten
zwischen Salomon Freudweiler und Heinrich Zimmermann
(StAZ, W 5, Zi 40, Nr. 136, und Zi7d, 7.IX. 1773) sowie
Hans Heinrich Michel und Hans Heinrich Bachofen (StAZ,
W 5, Zi 40, Nr. 157, 14.I1. 1776) dokumentieren dies deut-
lich.

Die Zunftverordnungen, zum Schutze des stidtischen
Handwerks getroffen, letztlich
verinderten Okonomischen Bedingungen gegen das Hand-

wirkten sich unter
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werk aus. Die geringe Anzahl titiger Hafnermeister nach
1790, von denen, wie es heisst, «noch etliche in diirftigen
Umstinden sich befinden» (StAZ, A 77/13, 1797), spricht
hinlidnglich fiir die Unfihigkeit des Handwerks, das Prin-
zip der «Bedarfsdeckungswirtschaft» (Sombart) zu iiber-
winden. Die verinderten politischen und Skonomischen
Verhiltnisse der Helvetischen Republik und des begin-
nenden 19. Jahrhunderts besiegeln den Schrumpfungspro-
zess des Hafnerhandwerks. Die Gebriider Michel, Nach-
fahren der Hafnerfamilie des 18. Jahrhunderts, haben um
1830 das Monopol fiir die Ofenherstellung in Ziirich
inne, die nun, wie die Geschirrherstellung, auf halbindu-
strielle und industrielle Produktionsmittel eingestellt ist
(StAZ, W 16, Adeliche Ges. 24, fasz. 3, Rechnungen, 1834).

Der Befund iiber die Anzahl stidtischer Meister im 18.
Jahrhundert nicht dem Bestand erhaltener
Oefen. Wahrscheinlich ist dies im Gegenstand selbst
begriindet, der sich durch Gebrauch abnutzt und ver-
schleisst. Der Schwerpunkt der Produktion lag in den
Jahren 1740 bis 1770. In dieser Zeit lieferten die Ziircher
Werkstitten auch die qualititsvollsten Erzeugnisse, dies be-
trifft sowohl Beschaffenheit und Bemalung der Fayence als
auch die Ofenformen.

Aus der Volkszdhlung des Jahres 1780 ist ersichtlich, dass
die 1957 Haushaltungen innerhalb der Stadtmauern 4675
Oefen besassen (StAZ, B IX, 13). Bereits 1790 ist der Be-
stand auf 3294 Oefen zurlickgegangen, bei insgesamt 1864
Haushaltungen. Spitere Umbauten und Erneuerungen und
die Einfilhrung des Zentralheizungssystems haben diese

entspricht

Oefen nochmals dezimiert und nur ein geringer Teil hat
sich bis heute erhalten.

Nach rund 200 Jahren ist die Anzahl erhaltener Produkte
nicht mehr reprisentativ fiir die einstige Produktion. Die
Tatsache, dass zirka elf Werkstitten in Ziirich arbeiteten,
deutet auf gleichmissige Produktion und Nachfrage.

Das Verbiltnis zwischen Geschirr- und Ofenbafnern

Laut Handwerksordnung hatte sich der zukiinftige
Meister in allen Sparten seines Handwerks auszukennen. Als
Bedingung fiir die Meistersprechung steht an erster Stelle,
einen Hafen und einen Wasserkrug zu drehen. Erst nach
erfolgreicher Geschirrs  hatte der
Aspirant den Nachweis iiber seine Fihigkeit im Ofenbau zu
bringen (vgl. Anhang, Nr. III, §7). Aus der Hand-
werksordnung und den in ihr indirekt enthaltenen Lehrauf-
gaben des ziinftigen Meisters ist keine eindeutige Unter-
scheidung zwischen Geschirr- und Ofenhafnern zu erkennen.

Aufschlussreich iiber die de facto bestehenden Ver-
hiltnisse sind hingegen zwei Quellen, in welchen das Hand-
werk am Ende des 18. Jahrhunderts die gegenwirtig
schlechte 8konomische Situation mit der besseren vor 1762

Verfertigung  dieses



vergleicht. Es heisst hier, die Ofenarbeit sei frither von drei
oder vier Meistern ausgefiihrt worden, acht bis zehn Werk-
statten hitten hingegen durch Geschirrherstellung ihr Aus-
kommen finden konnen (vgl. Anhang, Nr. 1V, Zeile
30—35). Im letzten Jahrzehnt, also zirka seit 1775, habe es
die starke Bautitigkeit mit sich gebracht, dass nur zwei
Meister etwas weniger Geschirr produziert, die iibrigen aber
Ofenarbeit gemacht hitten (ibid.Zeile 90—93). Summari-
scher lisst das Handwerk 1797 wissen, es habe bis Anno
1762 aus 12 bis 13 Werkstitten bestanden, von denen einige
wenige die Ofenarbeit verrichteten (StAZ, A 77/13, 1797).
Es gilt wieder, anhand der ermittelten Zahlen diese Anga-
ben auf ihre Wahrscheinlichkeit zu iiberpriifen.

In der Auswertung von Tabelle 1 und 2 ldsst sich
fiir die Jahre 1685 und 1700 die Frage nach der Rela-
tion von Geschirr- und Ofenhafnern beantworten. Durch
die Miete Ghalters
weisen sich 1685 acht Meister als Geschirr-, allenfalls als
Mischproduzenten aus: Heinrich Bachofen, Hans Diniker
(Vater), Hans Diniker (Sohn, I), Christoph Peter, Hans
Martin Reinacher, Jacob Weber, Felix Wyss. Dazu kommt
als Sonderfall die Witfrau Heinrich Stadlers. Sie betreibt
die Werkstatt dreizehn Jahre von 1675 bis 1688. Kein
Ghalter beanspruchen Conrad Stadler, der sich in Frank-
reich aufhilt, Felix Ulmer und Melchior Diniker. Das
Verhiltnis zwischen Geschirr- und Ofenhafner betrigt

eines im Zimmerleutenzunfthaus

1685 acht zu zwei, es wird allerdings durch den Tat-
bestand verwischt, dass die als Geschirrhafner belegten
Meister teilweise auch Oefen produzierten und reparierten,
wihrend Melchior Diniker, wie sein Vater auf Ofen-
hafnerei spezialisiert, daneben vermutlich auch Geschirr
herstellte.

Von den elf einverleibten Meistern des Jahres 1700
sind alle als in der Stadt wohnhaft belegt. Hingegen mieten
nur sechs von ihnen im Zunfthaus ein Ghalter. Es sind dies:
Heinrich Bachofen, Hans Conrad Reinacher, Heinrich
Stadler, Andreas Weber und Felix Weber, ausserdem die
Witfrau des ehemaligen Obmanns Hans Diniker (I), welche
von 1688 bis zum Erloschen der Ghalteraufzeichnungen
1706 ein Ghalter innehat. Es fehlen die ziinftigen Meister
Melchior Diniker, Rudolf Diniker (II B), Salomon Haar,
Hans Georg Hug und Felix Wyss. Durch die Aufnahme
eines Kreditbriefes bei der Zimmerleutenzunft sind aus
dieser Gruppe als Ofenhafner Hans Georg Hug, Heinrich
Stadler und Felix Wyss, durch Rechnungsbelege Melchior
und Rudolf Diniker bezeugt. Darunter ist Heinrich Stad-
ler, Rechnungen und Akten dokumentieren fiir seine Werk-
statt Geschirr- und Ofenherstellung. Fiir Melchior Diniker,
Felix Wyss und Hans Georg Hug ist ebenfalls Misch-
produktion zu vermuten. Daraus resultiert als Verhiltnis
zwischen Geschirr-, Misch- und Ofenhafnern: 7:4:1.
In dieser Rechnung habe ich Salomon Haar, iiber welchen

schriftliche Nachrichten fehlen, zur Gruppe der Geschirr-
hafner gezihlt.

Durch vermehrte Aktenbelege fiir die Hafner um 1700
ldsst sich ein differenzierteres Bild gewinnen, die ermittel-
ten Zahlen erfahren eine Relativierung durch die Eingabe
des Hafners und Hintersissen Hans Gauch an den Ziircher
Rat. Er suppliziert 1697 gegen einschrinkende Massnahmen
des Handwerks. Daraus ist ersichtlich, dass er auch Oefen
aufstellte und, bemerkenswerterweise, die schlecht aus-
gefithrten Arbeiten stidtischer Meister verbesserte (StAZ,
A 77/13, undatiert, wahrscheinlich 1697). Zu den oben
ermittelten Zahlen ist demnach eine Dunkelziffer nicht
einverleibter, aber in der Stadt titiger Hafner hienzuzu-
zihlen. Sie setzten sowohl Geschirr als Oefen auf dem
stidtischen Markt ab. Diese Feststellung gilt allgemein
fiir das 17. und 18. Jahrhundert. Sie wird durch zahl-
reiche Eingaben der einverleibten Meister gegen diese un-
erwiinschte Konkurrenz illustriert (vgl. p. 10).

Nach dem Erlsschen der Ghalteraufzeichnungen 1705/06
verlieren wir einen Anhaltspunkt iiber die Anzahl der
Geschirr produzierenden Werkstitten. Zwischen 1685 und
1700 hat sich, das lisst sich unter Einbezug aller Impon-
derabilien aus den Zahlen doch erschliessen, das Verhiltnis
zwischen Geschirr- und Ofenherstellern zugunsten letzterer
verschoben. Die steigende Anzahl von Mischproduzenten
deutet an, dass sich die Meister gegen Konjunkturschwan-
kungen durch die Herstellung von Geschirren und Oefen zu
sichern suchten. Ich mochte deshalb annehmen, dass der
tiberwiegende Teil der Werkstitten je nach Bautitigkeit und
Nachfrage auf dem Geschirrmarkt Oefen und Geschirre
produzierte und die vom Handwerk genannten Verhiltnis-
zahlen (StAZ, A 77/13, 1789 und 1797) dariiber Aufschluss
geben, wo der Schwerpunkt der Produktion lag. Da sich die
Hafner in beiden Akten gegen ein Ueberangebot auf dem
Geschirrmarkt zur Wehr setzten, ist anzunehmen, man habe
bei den Zihlungen alle Mischproduzenten zur Sparte der
Geschirrhafner gerechnet, um den beklagenswerten Zustand
des Handwerks den Zunftvorgesetzten und dem Rat iiber-
deutlich vor Augen zu fiihren.

Von allen einverleibten Hafnern des 18. Jahrhunderts
lassen sich bisher fiir folgende acht Meister keine Rech-
nungsbelege beibringen: Conrad Aberli, Ludwig Eichholzer,
Heinrich Rordorf, Hans Heinrich Stadler, Hans Caspar
Vogel, Heinrich Weber, Johann Weber und Daniel Weber.
Nur sie kommen allenfalls als ausschliessliche Geschirr-
produzenten in Betracht. Der Anteil der sogenannten
«Stukimeister» ist demnach viel kleiner, als es die Angaben
des Handwerks vermuten lassen.

Aktenkundig geworden sind hingegen Geschirrlieferun-
gen aus Werkstitten, die aufgrund der erhaltenen Oefen
und der Rechnungen vornehmlich als Ofenproduzenten
gelten konnen. Es sind dies die Werkstitten der Familie
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Diniker, Salomon Freudweiler, Christoph Huber (Witwe),
Heinrich Michel, Hans Heinrich Waser, Martin Weber. Das
heisst, es hat keine ausschliesslichen Ofenhafnereien ge-
geben; Werkstdtten
waren gleichwohl noch im Stande, Geschirr zu liefern.

Fiir meine Annahme, die Hafner des 18. Jahrhunderts
seien in geringerem oder grosserem Umfang Mischpro-

auf Ofenherstellung spezialisierte

duzenten gewesen, spricht:

1. Die Supplikationen gegen den Geschirrverkauf durch
die Meister von der Landschaft und durch fremde
Hindler zeigen eindriicklich, dass hier die Interessen des
gesamten Handwerks tangiert wurden.

2. Schwankende Nachfrage auf dem Geschirr- und Bau-
markt verlangte Flexibilitit des Angebotes. Vermehrte
Ofenproduktion steht in Relation zur Bautitigkeit. Bis
in die achtziger Jahre wurde deshalb, bedingt durch die
Bautitigkeit, der Bestand des Handwerks von der Por-
zellan-Manufaktur im Schooren nicht ernstlich gefihr-
det.

3. Die Arbeitsteilung in der Werkstatt, bedingt durch die
Ausbildung von Lehrbuben und die unterschiedlichen
Fertigkeiten der Gesellen, schliesst die einseitige, kri-
senanfillige Ausrichtung der Produktion auf einen spe-
ziellen Zweig aus.

Die Werkstitten der Meisterswitwen

Das Zunftgesetz gestattete den Witfrauen, nicht zuletzt
aus sozialen Griinden, nach dem Ableben des Meisters die
Aufrechterhaltung des Werkstattbetriebes unter ihrer Lei-
tung. Den einverleibten Meistern gleich unterstehen sie
ziinftischem Gesetz und Rechtsprechung, diirfen hingegen
in threr Werkstatt keine Lehrknaben ausbilden.

Durch Rechnungsbelege lisst sich nachweisen, dass wih-
rend des 18. Jahrhunderts mehrfach Witfrauen von diesem
Recht Gebrauch machten. Die Werkstitten folgender Mei-
ster wurden von den Meisterswitwen weiter betrieben:

Melchior Diniker (II A) 1710—1731
Rudolf Diniker (II B) 1720—1727
Rudolf Diniker (III B) 1739—1757
Hans Jacob Diniker (IIT A) 1749—1757
Leonhard Weber 1768—1778
Hans Heinrich Bachofen 1779—1787
Hans Jacob Ammann 1783—1785

Neben den tabellarischen Uebersichten (pp. 15, 16) ist
aus dieser Zusammenstellung ersichtlich, dass die Anzahl
der Frauenwerkstitten klein war. Entsprechende Vergleichs-
zahlen zu anderen Stidten im 18. Jahrhundert fehlen.
Immerhin scheinen jene Zahlen, die Paul Kolner fiir Basel
im 16. Jahrhundert ermittelt hat — zwischen 1551 und
1600 wurden der Spinnwetternzunft total 156 Frauen

einverleibt —, anzudeuten, dass die sieben Ziircher Mei-
sterswitwen zu den wenigen «Stauffacherinnen» gehoren,
welche im 18. Jahrhundert die im Zunftgesetz garantierte
Gleichberechtigung noch ausnutzten (vgl. P. Kolner, 1931,
p. 14).

Die Aufrechterhaltung des Werkstattbetriebes durch die
Witwen in den Familien Diniker und Ammann begriindet
sich auch in der gesicherten Werkstattnachfolge durch einen
minnlichen Nachkommen. Dennoch hat die Witwe von
Rudolf Diniker IIT B iiber die Einverleibung des Sohnes
Mathias im Jahr 1746 hinaus weiterhin als Hafnerin gear-
beitet. Sie bestritt, wie die Meisterswitwen von Leonhard
Weber und Hans Heinrich Bachofen, die keine Nach-
kommen hatten, mit ihrer Arbeit den eigenen Lebensunter-
halt. Die Aufrechterhaltung der Hafnerei durch diese
Frauen wire ohne vorhenige Tatigkeit in der Werkstatt
kaum denkbar. Aufschlussreich in dieser Hinsicht ist der
Einwand, den Witwe und Tochter von Hans Jacob Ammann
vor den Schirmvigten, welche die Auflosung der Werkstatt
erwirken, zu Protokoll geben: «sie glauben sich durch Thr
Hafnerhandwerk genugsamen Unterhalt zu verschaffen und
noch nebenher etwas an die Schulden abzuzahlen» (StAZ,
B VI, 359, pp. 27/8, 1784). Demnach betrachteten sich beide
Frauen als gelernte Hafnerinnen.

Wihrend Paul Kélner feststellt, der iiberwiegende Anteil
einverleibter Frauen in der Spinnwetternzunft werde
von den Handwerken der Hafner und Kiibler gestellt, «bei
welchen sich die weiblichen Krifte vorwiegend im Feil-
bieten betitigen konnten» (a.a.O. p. 14), mochte ich dies,
zumindest fiir Ziirich, bezweifeln. Die Tochter von Hans
Gauch miissen dem Vater in der Werkstatt den Lehm hin-
zutragen (StAZ, A 77/13, undatiert, wohl 1697). Bauamts-
und Zunftrechnungen belegen, dass von den Werkstitten
der Witfrauen die nimlichen Verrichtungen fiir die Instand-
haltung der Oefen geleistet wurden wie zu Lebzeiten der
Meister. Obgleich nicht auszuschliessen ist, dass diese
Arbeiten von Gesellen ausgefithrt wurden, so deutet doch
nichts auf die ausschliessliche Titigkeit der Witfrau als
sogenannte Hindlerin. Da die Akten keinen Einblick in die
interne Werkstattorganisation geben, ich stiitze mich bei
meinen Annahmen ja hauptsichlich auf die Rechnungen,
muss auch die Frage offen bleiben, ob die Frauen in den
Werkstdtten als Malerinnen gearbeitet haben. In anderen
«reproduzierenden Gewerben» war der Anteil der Frauen
seit jeher recht ansehnlich (vgl. dazu A. Spamer, 1930, p. 29).

Abschliessend lidsst sich iiber den Anteil der Frauen am
Hafnergewerbe nur soviel feststellen: In jenen Werkstitten,
die von der Meisterswitwe iibernommen werden, muss
angesichts des Engpasses in der Gesellenversorgung eine
aktive Titigkeit dieser Frauen in der Werkstatt voraus-
gesetzt werden, und zwar vor und nach dem Ableben des
Meisters.
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Der personelle Umfang der Werkstitten
Gesellen

Die Handwerksordnung von 1677 gestattete den Hafnern,
zweil Gesellen und einen Lehrknaben zu beschiftigen, wih-
rend die Meisterswitwe keine «Ausbildungsberechtigung»
hatte und maximal zwei Gesellen einstellen durfte. Anno
1755 beklagten die Hafnermeister ihre Unfihigkeit, da sie
nicht imstande seien, «eine Lobl. Burgerschaft nach
Schuldigkeit zu bedienen, sonder erwarten und leiden
miifiten dafl fromde Meister ab der Landschaft Ihnen groflen
Schaden zufiigen wiirden» (StAZ, W5, Zi7b, pp. 10/11,
7.X.1755). Sie ersuchten deshalb um die Zulassung eines
dritten Gesellen. Das Ansinnen begriindet sich in der
giinstigen Auftragslage jener Jahre. Trotz anfangs erfolg-
reicher Supplikation der Meister Thomas Zimmermann
und Wilhelm Weber gegen die Liberalisierung des Gesellen-
artikels diirfte die Partei um Leonhard Locher, von welcher
der Antrag initiiert wurde, in letzter Instanz obsiegt haben.
Zwar findet sich nicht in den Zunftakten die Bestitigung
dieser Annahme, die Volkszihlung des Jahres 1756 ver-
zeichnet aber in den Haushaltungen von Christoph Huber
drei und in jener Lochers fiinf Gesellen. Auch nach dem
moglichen Abzug eines Lehrbuben ergibt dies fiir Lochers
Werkstatt noch einen Gesellenbestand, welcher den Be-
stimmungen von 1677 zuwiderlduft. In der Neufassung der
Handwerksordnung von 1789 ist dem ziinftigen Meister die
Arbeit mit vier Gesellen und einem Lehrknaben oder,
anstelle des letzteren, mit insgesamt fiinf Gesellen erlaubt,
fir Witfrauen gilt die gleiche Regelung unter Abzug des
Lehrknaben (vgl. Anhang, Nr. III, Artikel 10, 11). Aus-
genutzt wurde die Erweiterung der zulissigen Gesellen-
zahlen von wenigen Ofenhafnern, zweifellos jenen Werk-

stitten mit den hochsten Auftrags- und Produktionsziffern.

Nach den Bevolkerungsverzeichnissen (StAZ, BIX,

10—14) arbeiten in folgenden Werkstitten mehr als zwei

Gesellen:

1756 Christoph Huber: 3; Leonhard Locher: 5

1762 Leonhard Locher: 3

1769 —

1780 Hans Jacob Ammann: 3; Heinrich Michel: 3;
Hans Heinrich Waser: 3

1790 Heinrich Michel: 5; Hans Heinrich Waser: 4

Da der Bestand an erhaltenen Oefen fiir die Werkstitten
Ammann, Waser und Huber nicht reprisentativ ist, ver-
mitteln diese Zahlen Anhaltspunkte fiir deren tatsichliche
Produktivitit.

In einer Supplikation vom Mai 1789 ist iiber den Ge-
sellenbestand folgende Angabe enthalten: Bis zum Jahr
1762 «wurde bey 8—10 Meister und 18—20 Gesellen Ge-
schirr verfertiget» (StAZ, A 77/13). Da die Supplikation
eindeutig gegen die Prozellanmanufaktur gerichtet ist,

nennen die Meister als Stichjahr 1762, die Manufaktur
nahm 1764 ihre Produktion auf. Meine Auszihlung der
Gesellenzahlen, wiederum auf der Basis der Bevolkerungs-
verzeichnisse, relativiert diese Angabe.

Jahr Werkstitten Gesellen in den Hafner-
haushaltungen

1756 9 16

1762 11 14

1769 12 13

1780 8 15

1790 5 13

Ausgenommen das Jahr 1790 fallen in allen von der
Statistik erfassten Jahrgingen durchschnittlich weniger als
zwei Gesellen auf eine Werkstatt. Die Angaben des Hand-
werks in der Supplikation von 1789 erweisen sich als nach-
trigliche Manipulation, sowohl was die Anzahl der Werk-
stitten als auch was die beschiftigen Gesellen betrifft.
Streitfille um Gesellen, 1762 zwischen Hans Heinrich
Bachofen und Leonhard Weber und 1755 zwischen Hans
Jacob Ammann und Wilhelm Weber, zeigen, dass zeitweise
ein spiirbarer Mangel an Gesellen bestanden haben muss,
bedingt durch die intensive Bautitigkeit und relativ gute
Auftragslage fiir die Hafner. Vergleichszahlen aus einem
anderen Bauhandwerk, jenem der Maurer, mdgen diese
Vermutung bestirken. An den Meistertagen 1760/61 ent-
richten drei Maurermeister fiir drei Lehrknaben und 21
«fromde Gesellen» die obligaten Jahresbetrige an die Zim-
merleutenzunft, 1761/62 fiir sechs Lehrknaben und 29
fremde Gesellen, 1766/67 fiir sechs Lehrknaben und 25
fremde Gesellen (StAZ, W 5, Zi 28 c). Die auffallend hohen
Beschiftigungszahlen fremder Gesellen im Maurerhand-
werk stehen in deutlicher Relation zu den erstellten Neu-
und Umbauten jener Jahre. An dieser regen Bautitigkeit
partizipierten auch die Hafner, speziell die Ofenbauer. Wenn
die Hafnermeister dennoch eine weit geringere Anzahl an
Gesellen beschiftigen, so mag sich dies in verspiteten
Lieferterminen ausgewirkt haben (vgl. Leonhard Locher,
sub III, Baubuch der Meise). Die beschwerlichen und
gesundheitsgefihrdenden Arbeitsbedingungen des Hafner-
berufes, von den Meistern in ihren Supplikationen an den
Rat mehrfach erwihnt, bewahrten das Handwerk in Zeiten
wirtschaftlicher Stagnation vor einem Ueberangebot an
Arbeitskraften und riefen in Zeiten reger Bautitigkeit ein
merkliches Unterangebot hervor. Diesem Unterangebot
verdankt 1762 ein sogenannter Eisenknecht, wie die verhei-
rateten Gesellen genannt wurden, dass sich die Meister
Hans Heinrich Bachofen und Leonhard Weber um ihn als
begehrte Arbeitskraft stritten. In der Regel weigerten sich
die Stidte wie die Ziinfte, verheiratete Gesellen in den
Mauern zu beherbergen und ihnen Arbeit zu vermitteln, um
von den Lasten der Armenfiirsorge entbunden zu sein (vgl.
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A. Lutz, 1957, p. 102). In den Umschick-Brauchen hat sich
das Unterangebot an Hafnergesellen, das nicht auf Ziirich
beschrinkt war, niedergeschlagen (vgl. A. Kuenzi,
ASA XV, 1913, p. 253).

Aus den oben dargelegten Griinden bleibt deshalb noch
zu ermitteln, welche und wieviele Werkstitten ohne Ge-
sellen arbeiteten. Ich greife nochmals auf die Angaben der
Bevolkerungsverzeichnisse zuriick:

1744 Leonhard Locher

1756 Witfrau von Rudolf Diniker (III B)

1769 Martin Michel

1780 Martin Michel

1790 Martin Michel, Daniel Schweizer; Hans Heinrich

und Hans Jacob Michel beschiftigen keine Gesel-
len, weil sie in der Werkstatt des Vaters Heinrich
Michel arbeiten.

Nur im Jahr 1762 verfiigen alle Werkstitten iiber einen
oder mehrere Gesellen, die im Hause des Meisters wohnen.
Dennoch diirften diese Angaben nur in etwa den wirk-
lichen Verhiltnissen entsprochen haben, registrierten die
Bevolkerungsverzeichnisse doch nur die im Hause des
Meisters wohnhaften Personen. Fiir die Beurteilung der tat-
sachlichen Werkstattgrosse muss die zeitweise Beschiftigung
von «Pendlern», d. h. auf der Landschaft wohnenden Hilfs-
kriften und eventuell auch Gesellen, als unbekannter Faktor
miteinbezogen werden. Bei grosseren Auftrigen griff man
vermutlich auf dieses Potential an Arbeitskriften zuriick
und verschaffte sich damit auch den Vorteil, fiir diese
Beschiftigten keinerlei soziale Leistungen erbringen zu
missen.

Ausserdem begiinstigte die Einheit von Wohn- und Ar-
die Mitarbeit Auf-
schlussreich in diesem Zusammenhang ist die Supplikation
des Hintersidssen und Hafners Hans Gauch (StAZ, A 77/13,
undatiert, wohl 1697). Gauch berichtet, er habe vormals mit
seinen eigenen zwei Sohnen in der Werkstatt gearbeitet, ‘auf
Begehren des Handwerks aber die Knaben von sich getan.
Aus der Formulierung geht klar hervor, dass es sich um
Minderjihrige handelte. Zum Zeitpunkt der Eingabe be-
ansprucht Gauch noch die Hilfe seiner Tochter, welche ihm
«den Lehm hintzu tragend» (StAZ, A 77/13, 1697), eine
schwere korperliche Arbeit, die der alte Gauch selbst nicht
mehr verrichten konnte. Neben den Frauen und T6chtern
des Meisters mdgen derartige Verrichtungen auch den

beitsort von Familienangehorigen.

Migden aufgetragen worden sein.

In verschiedenen Hafnerfamilien, vgl. Ammann,
Diniker, Michel und Weber, wurden die Meistersshne noch
zu Lebzeiten des Vaters der Zunft einverleibt. Es ist mit
Sicherheit anzunehmen, dass sie ebenfalls, allerdings als
qualifizierte Arbeitskrifte, in der viterlichen Werkstatt
titig gewesen sind.
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Zusammenfassend lisst sich {iber den personellen Bestand
einer Hafnerwerkstatt sagen: Bereits vor der Kontingentie-
rung der Gesellenzahl auf vier bzw. fiinf bestand die Mog-
lichkeit, durch die Beschiftigung von Familienmitgliedern,
die Einstellung ungelernter Knechte und Migde sowie freier
Arbeitskrifte von der Landschaft die Anzahl der Arbeits-
krifte zu erweitern und den Erfordernissen anzupassen,
ohne mit den Zunftgesetzen in Konflikt zu geraten. Be-
schiftigungsverhiltnisse dieser Art miissen in Betracht
gezogen werden, sind aber in Form numerischer Angaben
fiir die einzelnen Werkstidtten kaum beizubringen.

Lebrknaben

Wenn sich auf der Grundlage der Bevdlkerungsver-
zeichnisse fiir einige Jahre Anhaltspunkte liber die Zahl der
in Zirich beschiftigten Hafnergesellen ermitteln lassen, so
bleiben die genannten Verzeichnisse hinsichtlich der Lehr-
knaben jegliche Auskunft schuldig. Zwar ist nicht auszu-
schliessen, dass teilweise unter der Rubrik «Gesellen und
Schreiber» auch Lehrknaben erfasst wurden, fiir eine Aus-
wertung geniigt diese Annahme aber nicht. Jugendliche bis
zum 16. Altersjahr wurden als minderjihrige Knaben oder
Midchen gezihlt (vgl. W. Schellenberg, 1951, p.13). Nur
die genaue Scheidung zwischen lebenden Nachkommen des
Meisterpaares und iiberzihligen minderjihrigen Knaben
diirfte dariiber Auskunft geben, ob in der Werkstatt ein
Lehrbub das Handwerk erlernte. Weil das Ergebnis einer
solchen Auszihlung immer noch von unbekannten Faktoren
bestimmt wird und diese Frage nicht im Vordergrund
meiner Arbeit steht, habe ich davon abgesehen.

Auch die Zunftrechnungen bleiben beziiglich der Lehr-
knaben- wie der Gesellenzahlen weitgehend undurchsichtig.
Mit Ausnahme der Maurer gilt dies fiir alle Handwerke (H.
Schlapp, ZTb, 1963, p. 96). So fehlen in den Zimmerleuten-
rechnungen alle Vermerke iiber Lehrknaben- oder Gesellen-
gelder der Hafner bis zur Rechnungsperiode 1781/82 (StAZ,
W 5, Zi 28 d). Erst 1781 waren die Hafner, einer Ordre des
Rechenherren entsprechend, vom Zunftpfleger angewiesen
worden, «gleich andern Handwerken» diese Betrige zu ent-
richten (StAZ, W5, Zi7 e: 19.111. 1781). In den verblei-
benden Jahrgingen sind die Zahlungen des Hafnerhand-
werks zwar verzeichnet, nur im Jahr 1784/85 ist aber die
zahlenmissige Aufschliisselung der eingezahlten Gelder — 1
Pfund und 12 Schillinge — gegeben. Sie wurden fiir ins-
gesamt zwei Lehrbuben bezahlt, das Jahresgeld betrug dem-
nach 16 Schillinge. Die Rechnungsnotiz enthilt die einzige
prizise Angabe iiber den Bestand an Lehrknaben im ganzen
18. Jahrhundert! Allerdings ist auch sie cum grano salis zu
verstehen, wie man unten sehen wird, ist die Mdglichkeit,
dass Lehrbuben keine Zahlungen entrichteten, nicht auszu-
schliessen. 1784/85 standen demnach als Lehrbuben bei
acht Meistern zwei Knaben unter Vertrag.



Unter den Zunftakten der Zimmerleuten fehlen Lehr-
briefe wie Nachrichten iiber auf- und abgedungene Lehr-
knaben. Trotz dieser pitoyablen Quellenlage darf jedoch
die Vermutung ausgesprochen werden, die nahezu gleich-
bleibende Zahl einverleibter Meister im Hafnerhandwerk
des 18. Jahrhunderts habe sich aus einer mehr oder weniger
gleichbleibenden Zahl von Lehrbuben rekrutiert, die auf
dem Platz Ziirich ihre Lehrzeit absolvierten.

Deshalb versuche ich, anhand der Einverleibungsdaten,
ausgezihlt nach der Meistertabelle (Anhang, Tabelle I),
Anhaltspunkte iiber die zeitlichen Schwerpunkte der Ein-
verleibungen zu gewinnen. Die Einverleibung des Meisters
war nach einer dreijihrigen Lehr- und einer mindestens
moglich.  Wenn
Unbekannten, wie vorzeitigen Abbruch der Lehrzeit, aus-
wirtige Lehrknaben, Todesfille, personliche Ereignisse, die
eine Meistersprechung verunméglichten, wie Verheiratung
im Gesellenstand, Niederlassung ausserhalb Ziirichs, beriick-
sichtigt, so vermittelt die Aufstellung nicht genaue Lehr-

zweijihrigen Wanderzeit man die

knabenzahlen, wohl aber annihernd die Zahl erfolgreicher
Lehrknaben, die Stadtbiirger waren und es zum Meister
brachten. Mit einem zeitlichen Vorsprung von mindestens
fiinf Jahren sind deshalb diese Zahlen ein Hinweis auf die
untere Grenze der eingestellten Lehrbuben in den ent-
sprechenden Jahrzehnten.

Einverleibungen
1690—1700 3
1701—1710 3
1711—1720 7
1721—1730 5
1731—1740 5
1741—1750 3
1751—1760 4
1761—1770 7
1771—1780 3
1781—1790 3

Die Schwerpunkte der Einverleibungen liegen mit sieben
und fiinf zwischen 1711 und 1730 und mit vier und sieben
zwischen 1751 und 1770.

Die Ziircher Hafnerordnung enthilt, im Unterschied zu
Steckborn (K. Frei, MAGZ, 1932, p. 23), keine Bestimmung
iber hohere Auf- und Abdinggelder fiir auswirtige Lehr-
knaben. Neben den Meistersshnen aus den Familien Am-
Diniker, Michel, Scheller, Stadler,
Weber, Wyss und Zimmermann diirften dennoch vorwie-
gend S6hne von Stadtbiirgern eine solche Lehre angetreten
haben. Genaue Kenntnis besitzen wir nur von einem Lehr-
verhiltnis. Hans Heinrich Stadler verpflichtet sich im
Kaufbrief von Meister Felix Wyssens Haus, dessen Sohn das
Handwerk vollends zu lehren und weiter, ihn mit dem Mei-

mann, Reinacher,

sterstiick auszuhalten, was bedeutet, dass er gleichsam die
Pflicht des verstorbenen Vaters von Felix Wyss III iiber-
nimmt (StAZ CV.3.14 fasc. 1., 4.1V. 1674). Schon vor
der schriftlichen Fixierung des Verkaufs wird Felix Wyss bei
Hans Heinrich Stadler ausgelernt haben, wurde er doch
schon 1675 der Zunft einverleibt.

Es lasst sich leider nicht feststellen, wieviele Knaben aus
Ziirich das Handwerk an anderen Orten erlernten. Dass
dies die Regel war, mdchte ich allerdings bezweifeln, zumal
Ziirich
Werkstitten mit einem Lehrbuben versehen waren und eine
auswirtige Lehre den Eltern hohere Unkosten gebracht
hitte

Ueber die soziale Herkunft der Lehrknaben schreibt das
Handwerk an den Rat, es seien «keine bemittelte, sondern
nur von armen Eltern abstammende Sohne», die den Beruf
des Hafners erlernten (StAZ, A77/13, Mai 1789, vgl
Anhang Nr. 1V, Zeile 171/2).

Ueber den Bestand an Lehrknaben in den 1780er Jahren
enthilt die oben zitierte Supplikation des Handwerks von
1789 ebenfalls eine Angabe (Anhang, Nr. IV, Zeile 74—84).
Es heisst, sechs Biirgerssshne — ein Waser von Winterthur,
ein Usteri, Rohrdorf, Werndli, Rahn und Freudweiler —
hitten zwar versucht, das Handwerk zu erlernen, seien aber

im 18. Jahrhundert in nicht immer alle

davon wieder abgestanden. Auch wenn die namentlich auf-
gefithrten Lehrknaben von ihrem Vorhaben zuriickgetreten
sind, so scheint die Zahl von sechs Lehrknaben bei einem
Werkstattbestand von neun bis sieben Werkstitten beacht-
lich. Die Angabe enthilt keine Erklirung, in welchem Zeit-
raum die sechs Lehrknaben aufgedungen wurden; ich méchte
annehmen, das Handwerk berichte hier riickblickend iiber
mehrere Jahre, so dass wir kaum mit sechs Lehrknaben
in jeweils einer Lehrperiode von drei Jahren rechnen diirfen.
1789 sahen die Hafner den Bestand ihres Handwerks nicht
allein aus wirtschaftlichen Griinden, sondern auch wegen
mangelnden Nachwuchses gefihrdert. Die Beschwerden
einer mithsamen und dabei nicht einmal ertragreichen Pro-
fession mogen iiber die erwihnten Knaben hinaus auch
manchen Meisterssohn von der Erlernung des viterlichen
Berufes abgehalten haben. Eine Annonce aus den Donnstags-
Nachrichten des Jahres 1769 bezeugt mit aller Deutlichkeit
die Nachwuchsschwierigkeiten des Handwerks auch in
wirtschaftlich giinstigeren Zeiten. Darin sucht ein nicht
identifizierbarer Hafnermeister einen Lehrbuben mit dem
Angebot zu gewinnen, er sei bereit, ihn «mit oder ohne
Lehrgeld» aufzunehmen, der Knabe «miisste aber von einer
gesunden und starken Natur seyn, weil diesere Profession
solches erfordert» (zitiert nach S. Ducret, 1958, I, p. 31).
Der Versuch, via Annonce einen Lehrbuben ausfindig zu
machen, wie die in Aussicht gestellte Erleichterung, spre-
chen hinlidnglich fiir einen Mangel an entsprechenden An-

wartern.
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Allerdings darf man diesen nicht voreilig in Beziehung
zu den wirtschaftlichen Verhiltnissen setzen, denn auch ein
florierendes Handwerk zog nicht unbedingt ein Ueber-
angebot an Lehrknaben an. Ein Hinweis auf die giinstigeren
Arbeitsverhiltnisse der Illuministen mag dies illustrieren.
Nach A. Spamers Untersuchung belief sich in Antwerpen,
dem Zentrum gegenreformatorischer Graphikproduktion,
das Verhiltnis zwischen ziinftigen Meistern und Lehrbuben
auf 14 zu 5, und zwar im Rekordjahr von 1652/53 (A.
Spamer, 1930, p. 135). Obwohl sich die Arbeitsbedingungen
der Illuministen in keiner Weise mit jenen der Hafner ver-
gleichen lassen, erlauben die Antwerpener Zahlen doch die
Folgerung, die wirtschaftliche Bliite eines Handwerks habe
nicht unbedingt auch am gleichen Ort den Nachwuchs
sichergestellt oder gar gefordert. Mit wievielen Einschrin-
kungen derartige Fragen immer wieder zu beantworten
sind, solange man auf ungenaue Daten und viele Ver-
mutungen angewiesen ist, verdeutlichen die Meister-Lehr-
bubenzahlen aus einem anderen Ziircher Bauhandwerk.
Zwischen 1760 und 1766 werden nimlich bei drei Maurer-
meistern sechs Lehrknaben ausgebildet (StAZ, W 5, Zi 28c),
auf jede Werkstatt kamen hier zwei Lehrknaben.

Artikel 10 der Ziircher Hafner-Ordnung erlaubte jedem
einverleibten Meister die Ausbildung eines Lehrknaben.
Unterschiedlich zu den Ordnungen von Winterthur und
Basel wurde dem Ziircher Meister hingegen nach dessen Ab-
dingen keine Sperrfrist bis zum Aufdingen des nichsten
Lehrknaben Das Fehlen
Bestimmung in der Ziircher Ordnung weist ebenfalls auf
mangelnde Nachfrage nach Lehrstellen im Hafnerhand-
werk. In der Regel wurden von den Ziinften Restriktionen

auferlegt. einer  solchen

dieser Art nur erlassen, um das stidtische Handwerk zu
schiitzen und einem Ueberangebot von Anbeginn zu
steuern. Wenn man nach der Hafnerordnung theoretisch fiir
jede Werkstitte im 18. Jahrhundert einen Lehrbuben vor-
aussetzen konnte, so war deren Anzahl realiter weit gerin-
ger. Die einzelnen Werkstitten diirften kaum permanent
mit einem Lehrbuben besetzt gewesen sein.

Die Ofenmaler

Voéllig undurchsichtig bleiben vorerst die Werkstatt-
verhiltnisse, wenn man nach der Arbeit der Maler bei der
Ofenherstellung fragt. Fiir eine summarische Beantwortung
bieten sich als prominenteste Quelle die erhaltenen, signier-
ten Oefen und Einzelkacheln an. Die auf ihnen bezeugten
und keineswegs hiufigen Malersignaturen belegen fiir nach-
folgende Werkstitten kurzzeitige oder linger wihrende Ar-
beitsverhiltnisse von Ofenmalern, wobei wiederum fiir
deren Beurteilung als Einschrinkung zu gelten hat, dass der
liickenhafte Bestand des auf uns gekommenen Materials ein
unvollstindiges und vielleicht auch ein verzerrtes Bild
ergibt.
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Hafner
Hans Heinrich Bachofen

Ofenmaler

Hans Jacob Hofmann von Wi-
denswil, 1730—1772

Jacob Kuhn von Rieden, 1740
—1806

Hans Jacob Hofmann von Wi-
denswil, 1730—1772

Johannes Reiner von Widens-
wil

David Sulzer 1 (1685—1762)
und dessen Sohn David Sulzer
II (1716—1792) aus Winter-

Salomon Freudweiler

Leonhard Locher

thur
Daniel Diiringer von Steckborn,
1720—1786

Jacob Rusterholz von Waidens-
wil, 1735—1769
Jacob Rusterholz von Widens-
wil, 1735—1769
Johannes Reiner von Widens-

Heinrich Michel

Martin Weber
wil
Christoph Kuhn von Rieden,
1709—1762 (Weber, sub III,
Gesellschaft der Schildner zum
Schneggen)

Alle Maler, die durch Signaturen als Ofenmaler bezeugt
sind, stammten von der Landschaft oder gar aus anderen

Kantonen. Sie lebten als Hintersissen zeitweise — Daniel
Diiringer und Jacob Kuhn von Rieden — oder dauernd —
Hans Jacob Hofmann und Jacob Rusterholz — in der

Stadt. Da sie keine Stadtbiirger waren, blieb ihnen die Ein-
verleibung in die Meisenzunft, in welcher die Maler ziinftig
waren, verwehrt. Es ist deshalb nicht mdglich, aus den
Zunftakten iiber beruflichen Werdegang, Anstellungsver-
hiltnisse und Arbeitsmodalititen der Ofenmaler in den
jeweiligen Hafnerwerkstitten Auskunft zu erhalten.

Die genannten Maler wechselten als «Wanderkiinstler»
nicht nur die stidtischen Werkstitten, so Hans Jacob Hof-
mann zwischen Hans Heinrich Bachofen und Salomon
Feudweiler und Jacob Rusterholz nach dem Tode Leonhard
Lochers zu Heinrich Michel; sie arbeiteten auch in ver-
schiedenen Werkstitten ausserorts. Maler der Familie Kuhn
waren beispielsweise fiir die Meyer in Steckborn und die
Bleuler in Zollikon tdtig (vgl. U. Isler-Hungerbiihler, 1951,
p. 14 ff.). Die beiden Sulzer malten Oefen fiir die Pfau in
Winterthur und Othmar Vogler zu Elgg. Fiir die Ofenmaler
miissen folglich fluktuierende, vom Zunftgesetz nicht tan-
gierte Arbeitsverhiltnisse angenommen werden.

Von Daniel Diiringer, Hans Jacob Hofmann und Jacob
Kuhn von Rieden sind signierte Zeichnungen und Druck-
graphik erhalten. Daniel Diiringer kennen wir auch als De-



korationsmaler. Er stattete einen Ziircher Landsitz mit be-
malten Panneaux aus (B. Zehmisch, ZTb, 1976, p. 80).

Sofern sich diese Kiinstler als Ofenmaler betitigten,

scheinen sie als «freie Kiinstler» in der entsprechenden
Werkstatt gearbeitet zu haben. Ich mdchte dariiber hinaus
annehmen, auch der eine oder andere Ofenmaler sei in
bescheidenem Rahmen als Zeichner, eventuell fiir Stechen
titig gewesen.
Johannes Reiner signiert des 6fteren «Jean Reiner Peintre
de Wetenschweil». Bisher mangeln die Belege, weil die
Kleinmeister der schweizerischen Graphik des 18. Jahrhun-
derts nur oberflichlich bearbeitet wurden. Die entsprechen-
den Handbiicher und Lexika weisen gerade auf diesem
Gebiet beklagenswerte Liicken und eklatante Irrtiimer auf.
Um eines der Errata herauszugreifen: Man unterschied bis-
her nicht zwischen Jacob Rusterholz, Ofenmaler, und
seinem Sohn Caspar (SKL II, p. 699).

Sicher kennen wir heute noch nicht alle Ofenmaler. Es ist
anzunehmen, dass sich auch Frauen auf diesem Gebiet
betitigten. Durch stilkritisches Vergleichen aller Kacheln,
die zu einem Ofen gehdren, kann man zwar verschiedene
Hinde unterscheiden (vgl. SLM: IN 71 HA3), jedoch spielen
die Zufille beim Brennen und auch die Verschiedenheit der
Vorlagen eine wichtige Rolle und miissen beriicksichtigt
werden. Auch die Anpassung der Maler an Werkstitten
und Auftraggeber muss als Kriterium hinzugezogen werden.

Wesentlich einfacher sind Zuschreibungen an jene Ofen-
maler, die sich durch ausgeprigtere Eigenheiten, themati-
sche Vorlieben und handschriftliche Besonderheiten aus-
zeichnen. Zu ihnen gehdren Daniel Diiringer und Hans Ja-
cob Hofmann ebenso wie David Sulzer I.

Die Mitarbeit von Johannes Reiner in der Werkstatt
Locher ist nach thematischen und handschriftlichen Ver-
gleichen wahrscheinlich. Diesem Maler sind eine «naive»
Haltung und eine ausgesprochene Vorliebe fiir die Vedute
der =ziircherischen Landschaft eigen. Besonders deutlich
treten diese Ziige am Ofen in Mariafeld zu Meilen hervor
(Abb. vgl. G.Binder, 1930, p.62). Dieser Ofen stammt
wahrscheinlich aus der Werkstatt Bleuler.

Ein vollstindiges Bild iiber die kiinstlerische Person-
lichkeit der Ofenmaler ist sehr schwer zu gewinnen, nur
unter Hinzuzichung der Handzeichnungen wird dies
moglich sein.

Wir wissen bisher nicht, ob alle Hafnerwerkstitten per-
manent Maler
Geschirre unter Vertrag hatten. In diesem Zusammenhang

fiir die Dekoration der Kacheln und

diirfte jedoch aufschlussreich sein, dass die Maler im Unter-
schied zu den Hafnergesellen nicht nach Wochen-, sondern
nach TaglShnen bezahlt wurden (vgl. Anhang IV, Zeile
37). Dieser Umstand, wie das iiberlieferte Material an
Oefen und Hafnergeschirren — es ist zum iiberwiegenden
Teil unsigniert —, lasst vermuten, der Hafner habe nur fiir

Spezialauftrige einen namhaften Kiinstler eingestellt, wenn
er nicht gar vom Auftraggeber dazu aufgefordert wurde
(vgl. p.34). Die wenigen erhaltenen Oefen mit Doppel-
signaturen von Hafner und Ofenmaler gehdren jeweils zu
den Spitzenerzeugnissen der einzelnen Werkstitten (vgl.
Abb. 7, 10, 31, 32, 36, 54).

Die erwihnte Vermutung bestirkt der Akkord Martin
Webers mit der Gesellschaft der Schildner zum Schneggen,
Christoph Kuhn von Rieden wird auf ausdriicklichen
Wunsch der Gesellschaft fiir diese Arbeit engagiert; wie
Jacob Kuhns Titigkeit fiir die Familie Oeri im Seehof zu
Meilen (U. Isler-Hungerbithler, MAGZ XXXVI, 1951,
p-19ff.) und im Rechberg Ziirich (vgl. Abb.6) sowie
Leonhard Lochers Verhandlungen mit der Meisenzunft.
Anzunehmen sind dhnliche Abmachungen zwischen Auf-
traggeber und Hafner auch fiir offentliche Reprisen-
tationsbauten, Rathaus  (Musik-Saal),
Waisenhaus, fiir Zunfthiuser allgemein und fiir vermdgende,
private Bauherren, so jene des Beckenhofes, Rechbergs,
Haus zur Stelze usw.

etwa eventuell

Die allfilligen Routinearbeiten der Maler, Dekoration
der Fries-, Gesims- und Leistenkacheln, diirften von ande-
ren Werkstattangehorigen — Gesellen, Lehrbuben, Frauen
— ausgefithrt und aller Wahrscheinlichkeit nach meistens
auf Vorrat angefertigt worden sein. Ueber die Arbeitsteilung
innerhalb der Werkstatt schweigen die Akten, gestiitzt wird
meine Behauptung ausschliesslich durch die bemalten Fries-,
Gesims- und Leistenkacheln der erhaltenen Oefen.

Fazit: Der Mangel an Quellen verwehrt in Ziirich, und
nicht allein beim Hafnerhandwerk, einen Einblick in die
Werkstatt. Der Wirtschaftshistoriker Werner Sombart stellt
im gesamteuropdischen Raum den gleichen Tatbestand fest
und bemerkt: «Soweit nicht ein gliicklicher Zufall uns
Schilderungen von Zeitgenossen erhalten hat, die sich iiber
alltdgliche Dinge auslassen — was sehr selten ist», kdnne
man allenfalls aus Reisebeschreibungen derartiges ent-
nehmen (W. Sombart, II, 2, 1917, p. 663). Reisende, die im
18. Jahrhundert Ziirich besuchten, wie ein Graf Karl von
Zinzendorf 1764 auf handelspolitische Mission, kehrten nun
aber keineswegs in einer unbedeutenden, alltiglichen Haf-
nerwerkstatt ein. Sie interessierten sich vorrangig fiir die
Produktionsmethoden der blithenden Textilindustrie und der
neu gegriindeten Manufaktur im Schooren (vgl. S. Ducret, I,
1958, p. 35 f£.).

Beim gegenwirtigen Stand der architekturgeschichtlichen
Forschung ist es nicht mdoglich, die hier mitgeteilten An-
gaben iiber die Stirke des Handwerks und die Werkstitten-,
Gesellen- und Lehrbubenzahlen in Relation zur Bautitigkeit
der einzelnen Jahre und Jahrzehnte zu setzen. Von einer
solchen Gegeniiberstellung wire ein differenzierteres Bild
und prazise Aufschliisse tiber die Hintergriinde der Schwan-
kungen zu erwarten.
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Die Lokalisierung der Werkstitten

Hausnamen

Paul Guyer weist in seiner Untersuchung der Ziircher
Hausnamen jene, «die als erkennbare bildliche oder pla-
stische Hauszeichen fiir die Gewerbeerzeugnisse werben»,
einer besonderen Gruppe zu (P. Guyer, 1953, p. 15). Solche
Bezeichnungen, die «Verbindung
Gewerb-Hauszeichen und Namen» (a. a. O. p. 15) beruhen,
lassen sich neben anderen Gewerben auch fiir das Hafner-
handwerk nachweisen. Im Haus zum «Ofen» an der
Bahnhofstrasse betrieben um 1800 die Gebriider Michel ihre
Hafnerei; im Haus zum «Topf» an der Niederdorfstrasse
Nr. 54 wohnte und arbeitete Hafner Heinrich Zimmer-
mann. Andere Hausnamen wie «Blumengeschirr» und
«Blumentopf» konnen nach Guyer gleichermassen auf den

auf einer zwischen

Blumenschmuck vor den Fenstern anspielen, wie sie sich «in
mehreren Fillen als Hauszeichen von Hafnereien nach-
weisen lassen» (a.a.O.p.21). Im Haus zum Blumen-
geschirr, Niederdorfstrasse 84, wohnte der Hafner Hans
Caspar Vogel.

Die Verteilung der Werkstitten auf dem Gebiet der
grossen und kleinen Stadt

Noch im 18. Jahrhundert hat der historische Stadtkern
links und rechts der Limmat nach Schellenbergs Interpre-
tation der Bevolkerungsverzeichnisse die stirkste Bevolke-
rungsdichte aufgewiesen (W. Schellenberg, 1951, p. 138). In
beiden Stadtteilen war die handwerk- und gewerbetrei-
bende Bevolkerung mehrheitlich innerhalb der Befestigungs-
wille ansissig. Das Uebergewicht lag auf der Grossen Stadt,
rechts der Limmat; «wohl in ursichlichem Zusammen-
hang damit befinden sich die meisten wichtigen Markt-
stellen, der Hauptanlegeplatz der Schiffe, das Rathaus und
die Mehrheit der Zunft- und Gesellschaftshiuser auf jener
Seite» (a. a. O., p. 138). Drei Fiinftel aller Einwohner beher-
bergte, laut Schellenbergs Zihlung, die Grosse Stadt. Diese
Feststellung hat grosso modo auch fiir die Hafner Giiltig-
keit. Nach den Angaben der Bevdlkerungsverzeichnisse
(StAZ, B IX, 10—14) verteilten sich ihre Werkstitten iiber
das Gebiet der Grossen und Kleinen Stadt wie folgt:

Tabelle 4
Tahr Werkstitten Werkstitten Werkstitten

Grosse Stadt Grosse Stadt Kleine Stadt

Quartier iibrige
V, VI Quartiere

1756 5 1 3
1762 7 2 2
1769 7 2 3
1780 3 2 3
1790 1 2 2
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Diskrepanzen zu Tabelle 3 erkliren sich aus der Doppel-
besetzung einzelner Werkstitten durch Vater und Sohn
oder Mutter und Sohn.

Die Uebersicht bestitigt Schellenbergs Aussage, da sie auf
derselben Quelle basiert. Danach wohnten und arbeiteten
die Hafner in der 2. Hilfte des 18. Jahrhunderts mehr-
heitlich in den geschlossenen, spitmittelalterlichen Ueber-
bauungen in der Grossen Stadt (zur Beschaffenheit ihrer
Behausungen vgl. Salomon Freudweiler und Hans Jacob
Ammann, sub. I.). Im ehemaligen Predigerquartier, nach
dem Stadtplan von Johannes Miiller (StadtA Zch)
Quartier V und VI, also im Territorium zwischen Hiring-
platzli, Brunngasse und Niederdorfstrasse, scheinen sich
mehrere Hafnereien konzentriert zu haben. Hier befanden
sich u.a. die Werkstitten von Hans Heinrich Bachofen,
Salomon Freudweiler, Christoph Huber, Hans Conrad
Koller, Leonhard Locher, Martin Michel, Hans Caspar
Vogel, Felix Wyss III und IV, Johannes und Leonhard We-
ber, Heinrich und Thomas Zimmermann (vgl. Abb. 10).
Vergleichsweise viel weniger Hafner wohnten in der
Kleinen Stadt, links der Limmat. Hier hatten Hans Jacob
Ammann und Wilhelm Weber eine Werkstatt. Wenige
Meister betrieben thr Handwerk an dem fiir gewerbliche
Zwecke besonders geeigneten, kiinstlich abgezweigten Sihl-
kanal. Dies waren Mitglieder der Familie Diniker
(Branche B), Heinrich Michel und seine Nachkommen,
Hans Heinrich Waser und Martin Weber. Diese Hafner
trugen gelegentlich den Beinamen «an der Sihl» (Diniker,
Michel, Waser); meistens als Unterscheidung zu ihren
Briidern oder Vettern, welche auf dem Dorf, d.h. in der
Grossen Stadt sesshaft waren. Man konnte vermuten, die
Flussgrenze zwischen beiden Stadtteilen sei auch die Grenze
der Titigkeitsbereiche gewesen. Anhand erhaltener Bauamts-
rechnungen lisst sich dies aber nur fiir die Familie Diniker
belegen. Hans Jacob Ammann arbeitete sowohl in der links-
ufrigen Stadt (Oetenbach) als in der rechtsufrigen (Kronen-
tor), desgleichen Leonhard Locher u.a. Die jihrlichen
Instandsetzungsarbeiten der Oefen in Privathiusern versah
wahrscheinlich der Hafner aus der niheren Nachbarschaft.
Dies diirfte insbesondere fiir die Meister in der diinner
besiedelten Kleinen Stadt zutreffen, wihrend der «Hafner-
basar» im Predigerquartier mehrere Wahlmdglichkeiten bot.

Das Uebergewicht der Hafnerwerkstitten auf dem Gebiet
der Grossen Stadt verschiebt sich nach 1769 langsam zugun-
sten der Kleinen Stadt. Diese Tendenz steht in ursichlichem
Zusammenhang mit dem Brand im Haus des Hafners Hans
Caspar Vogel 1769, einem Vorfall, der im Rat die Druck-
legung einer neuen Ofenschau-Ordnung sichtlich vorantrieb.
Die Ordnung, ab 1770 rechtskriftig, beschnitt die Nieder-



lassungsfreiheit der Hafner im Stadtgebiet empfindlich. Zu-
dem alarmierte der Brand in der ganzen Stadt die Anlieger
von Hafnerwerkstitten. Es mehrten sich Eingaben von
Bewohnern wegen feuergefihrlicher Brennofen. Wachsam-
keit, Widerstand und teilweise auch missgiinstige Denun-
ziation waren auf den Plan gerufen und bewirkten, dass die
Hafnerwerkstitten aus der inneren Grossen Stadt sukzessive
verschwanden.

Die Ofenschau-Kommission und ihre Aufgaben

Ueber die Feuersicherheit in der Stadt wachte eine vom
Rat bestellte Ofenschau-Kommission. Die erste, diesbeziig-
liche Regelung datiert aus dem Jahr 1304. Die Kommission
selbst war nach den stidtischen Wachten eingeteilt. Anno
1760 stehen sieben Ofenschauer, sieben Wachten ent-
sprechend, in stidtischem Dienst (StAZ, B II, 908:
14.IV. 1760). Von alters her gehorten zu dieser Kommission
auch Hafner. 1493 setzt sich beispielsweise jede Wacht
aus zwei vom Rat bestellten Standesherren sowie je einem
Steinmetz und einem Hafner zusammen. Den Sachverstand
der Hafner bewertete der Rat als so entscheidend, dass
er 1681 kund tat: «Bei den Ofengeschauwen sollen fiirerhin
die Haffner dero Beiwohnung ohnentbirlich ist, des Lohns
halber wie die Herren betrachtet werden» (StAZ, B II, 595:
2. XI. 1681).

Die Ofenschau-Kommission trat zweimal jihrlich in
Aktion, vor und nach der winterlichen Heizungsperiode.
Am 7.11.1670 befahl ihr der Rat «bei erstem Witter-
brichen» (StAZ, BII, 512: 7.1I.1670), alle Herde und
Kamine in der Stadt zu beschauen, die Besitzer schadhafter
Oefen und Kamine zu deren Instandsetzung anzuhalten
und, falls dies nicht in angemessener Frist geschehe, die
beanstandeten Heizungsvorrichtungen einzuschlagen. Die
verwinkelte Bebauung der Stadt, die beengten Handwerker-
behausungen mit ihren zahlreichen Holzanbauten in den
Hobfen, iiberhaupt die dominierende Riegel- und Holzbau-
weise diktierten hinsichtlich der Feuersicherheit Husserst
strenge Bestimmungen. Angesichts der verheerenden Folgen,
die ein Brand zeitigen konnte, ermahnte der Rat in
zahlreichen Verordnungen die Bewohner, ihre Kamine
fleissig zu sdubern und erliess iiberdies im 18. Jahrhundert
etliche Verbote, in Speichern, Scheunen und Stillen sowie
auf Gassen, Stigen und Wegen zu rauchen. Ausserdem
regelten detaillierte Vorschriften Verwahrung und Abfuhr
der Turben-Asche, die als ausserordentlich feuergefihrlich
galt (StAZ, B II, 948: 12. III. 1770). Besonderes Augenmerk
richtete man auf die offenen Glutkessel, mittels derer gern
Liden und Stinde erwirmt wurden. 1738 erging das Ver-
bot, diese feuergefihrlichen Wirmespender weiterhin unbe-
aufsichtigt iiber Nacht stehen zu lassen.

Unter den vielfachen Vorkehrungen, die man durch ent-
sprechende Erlasse gegen Feuersbriinste zu treffen ver-

suchte, iiberwachte die Ofenschau-Kommission, teilweise in
Zusammenarbeit mit der Bauspihn-Kommission, die Feuer-
sicherheit aller Heizungsanlagen, worunter auch die Brenn-
ofen der Hafner, desgleichen die Backdfen der Pfister und
Kleinbrotler und die offenen Feuer der Schmiede fielen.

Die Hafner sorgten in eigenem Interesse fiir die betriebs-
sichere Anlage ihrer Kamine und Brennofen. Beanstan-
dungen wegen schadhafter Brennofen verzeichnen die
Akten bis zum Jahr 1769 relativ selten im Vergleich zu
privaten Haushaltungen und iibrigen feuergefihrlichen Ge-
werben. 1753 beanstandet die Ofenschau-Kommission einen
schadhaften Kamin bei Meister Hans Heinrich Bachofen,
welcher darauf fiir dessen Reparatur sorgt.

Ein wachsameres Auge richtete die Ofenschau-Kom-
mission dann auf eine Werkstatt, wenn diese von der Mei-
sterswitwe betrieben wurde. So findet sie sich 1680 zum
Augenschein in den Hiusern des Hafners Heinrich Stadler
an der Oetenbach- und Neustadtgasse ein, die von dessen
Witfrau Anna Blattmann verwaltet und — wie die Kom-
mission bemingelt — vernachlissigt wurden (StAZ, B1I,
603: 23. VII. 1683).

Fiir alle Hiuser, in denen die Hafner ihre Brennofen be-
trieben, musste die sogenannte Feuersicherheit von der
Obrigkeit garantiert werden. Aus diesem Grunde richteten
sie vorzugsweise ithre Werkstatt dort ein, wo seit langem
eine Hafnerei bestanden hatte, d. h. die Feuersicherheit be-
reits zuerkannt war. Dies erklirt die Kontinuitdt in der
Werkstattnachfolge!

Wegen bereits garantierter Feuersicherheit mag sich Hans
Jacob Ammann nach seiner Einverleibung im Haus eines
Hufschmiedes am Hirschengraben eingemietet haben. Die
Ofenschau-Kommission erhebt dagegen Einspruch und be-
findet, im Hause des Hufschmiedes diirfe auch «hinkonftig
kein Haffneren Werkstatt (StAZ, BII, 830:
27. V1. 1740). Ammann muss seine Brennofen schleissen und

seyn»

sich nach einer anderen Werkstatt umsehen. Auch Wilhelm
Weber beruft sich 1756 auf die bereits gewihrte Feuer-
sicherheit fiir das Haus zur Kreuzbiichs. Die Ofenschau-
Kommission erneuert, angesichts von den Nachbarn vor-
gebracher Einwinde, die Garantie nicht mehr. Generell
konnten sich die Ofenschauer auf die #ngstliche Wach-
samkeit der Hausvermieter und Anlieger jeder Werkstatt
verlassen, die als feuergefihrlich galt. Beim geringsten Anlass
wurden sie, auch ausser den beiden Amtsperioden, gerufen,
um die entsprechende Feuervorrichtung in Augenschein zu
nehmen.

Der Werkstattbrand von 1769 und seine Folgen

Bis zum Jahr 1769 scheinen die Hafner, ausgenommen
die oben referierten Fille, keine nennenswerten Schwierig-
keiten gehabt zu haben, innerhalb der Mauern Werkstitten
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zu finden, fiir welche Feuersicherheit bestand. Die ein-
schneidende Aenderung in dieser Hinsicht bewirkte 1769
ein Brand in der Werkstatt des Hafners Hans Caspar
Vogel, die seit kurzem dessen Witfrau fithrte. Wihrend
eines Brandes entziinden sich einige Holzbalken in der
Nihe des Kamins, Schlimmeres kann durch die Aufmerk-
samkeit der Nachbarschaft verhindert werden. Die Ofen-
schau-Kommission erscheint wenige Tage darauf auf dem
Platz, sperrt den Brennofen und verfiigt die Aufhebung der
Feuersicherheit fiir das Haus zum Blumengeschirr, Nieder-
dorfstrasse 84. Dergestalt alarmiert, forscht sie auch den Si-
cherheitsvorkehrungen im Hause des Hafners Hans Conrad
Koller nach, gegen den ebenfalls Reklamationen vorliegen.
Aufgrund dieses Vorfalles und der allgemeinen Furcht vor
Hafnerbrenndfen wird die Abfassung einer neuen Ofen-
schau-Ordnung beschleunigt. 1770
gedruckter Fassung vor und wird am Meistersonntag vor
den Ziinften verlesen (D. von Moos, 11, 1775, p. 154).

sehr liegt sie in

Die neue Ofenschau-Ordnung

Die wachsenden und seit dem Brande Vogel begriindeten
Widerstinde der Einwohnerschaft gegen die Aufrechterhal-
tung der Hafnerwerkstitten auf dem Gebiet der inneren
Stadt konnte die Obrigkeit weder {iberhdren, noch bagatel-
lisieren. Sie finden in den scharfen Bestimmungen der
Ofenschau-Ordnung von 1770 nachhaltigen Niederschlag.
Hinkiinftig galt, dass «keyne ... Hafner Werkstatt mehr
innert den Mauern der Stadt errichtet und geduldet werden
solle, es seye dann das an gleichem Ort auch schon eine
gestanden oder man habe sich an hoher Behtrde um die
bendthigte Erlaubnus angemeldt, da dann allemahl vorhero
ein Hoch-Obrigkeitlich Augenschein vorgenommen und
wohl iiberlegt werden solle ob die mindeste Gefahr bey
Errichtung eines solchen Haffner Ofens zu besorgen seye»
(StAZ, B 11, 946: 9. VIIL. 1769).

Die nachfolgend zitierten Aufhebungen der Feuersgerech-
tigkeit fiir Hafnerwerkstitten geben hinreichend Einblick in
die Art und Weise, wie die Verfiigung in praxi gehandhabt
wurde. Ein Hinweis der Anlieger geniigte, um die Ofen-
schauer auf den Platz zu rufen. Selbst wenn am Zustand
von Kamin und Brennofen nichts zu beanstanden war, ga-
ben die baulichen Verhiltnisse oftmals den Ausschlag in der
Entscheidung. War ein Gebiude eng, dunkel,
winklicht und bey vorfallenden Ungliken zum Lb&-
schen . ..sehr unbequem» (StAZ, A 49.6: 25.1X. 1782), so
sah sich die Kommission ausserstande, die Garantie fiir seine
Feuersicherheit zu iibernehmen. In rechtlicher Hinsicht hat-
ten die Ofenschauer die Interessen der Obrigkeit zu
wahren, denn Brandes musste diese,
respektive das Almosenamt, den Brandgeschidigten eine
Entschidigung auszahlen.

«sehr

im Falle eines

Die Einschrinkung der Niederlassungsfreibeit

Die Schwierigkeiten der Hafner, nach 1769 eine Werk-
statt innerhalb der Mauern zu finden, belegen die folgen-
den, in den Akten iiberlieferten Nachrichten.

1772 wird die Feuersicherheit fiir das Haus zu den Drei
Singern, Brunngasse 15, ehemals Werkstatt Locher, einer
dementsprechenden Supplikation der Anlieger gemiss, «fiir
ein und allemahl alldorten weggekennt» (StAZ, B II, 958:
26.1X. 1772).

Nach dem Tode Salomon Freudweilers 1782 und einer
kurzzeitigen Uebernahme seiner Werkstatt durch Hans
Heinrich Waser erwirbt der Zuckerbicker Hans Jacob
Orell die Liegenschaft «Zum Laubfrosch», Niederdorf-
strasse 74. Der Kiufer beabsichtigt, die eingegangene Haf-
nerwerkstatt wieder zu beleben. Das Ersuchen um
Beibehaltung der Feuersgerechtigkeit fiir den «Laubfrosch»
begriindet der Zuckerbicker mit der philanthropischen
Intention, «einem armen nothleidenden Hafnermeister,
deflen Umstinde es demselben nicht erlaubt, ein eigen Haufl
u: Werkstatt zu kaufen ... aus der Noth zu helfen» (StAZ,
A 49.6: 25.1X.1782). Es mag dahin stehen, wieweit des
Zuckerbickers Begriindung auch durch spekulative Absich-
ten motiviert gewesen ist. Immerhin darf aus ithr geschlossen
werden, dass sich in den achtziger Jahren das Hafnerhand-
werk im Vergleich zu den iibrigen Gewerben in einer
dusserst benachteiligten Situation befand. Daraus resultierte
die materielle Notlage einzelner Meister. Kaum ein Haus-
besitzer diirfte nach dem Werkstattbrand Vogel und der
strengen Handhabung der Ofenschau-Ordnung noch ohne
weiteres bereit gewesen sein, einem Hafner Werkstattraume
zur Verfiigung zu stellen, kaum eine Nachbarschaft bereit
gewesen Hafnerwerkstatt
widerspruchslos hinzunehmen. Die Feuersgerechtigkeit fiir
das Haus zum Laubfrosch wurde nicht erneuert.

Diese Nachrichten beleuchten die Hintergriinde, die einige
Hafner zur Verlegung ihrer Werkstatt in das Gebiet zwi-
schen den Schanzen und an den Sihlkanal bewogen. Gegen
die Einschrinkung der Niederlassungsfreiheit innerhalb der
Mauern erhoben die Meister zwar Einspruch, jedoch ohne
Erfolg. Fiir sie bedeutete die Sperrung des inneren Stadt-
gebietes mehr als eine allgemeine Behinderung, waren doch

sein, die Eroffnung einer

die linksufrigen Werkstitten weiter vom offentlichen
Geschirrmarkt (vgl. p.42) und vom Durchgangsverkehr
entfernt. Beides wirkte sich nachteilig auf die Absatzmog-
lichkeiten aus.

Obwohl die geschilderten Restriktionen der Ausiibung des
Hafnerberufes nach 1769 namhafte Schwierigkeiten in den
Weg stellten, die den allgemeinen Niedergang dieses Hand-
werks beschleunigt haben mégen, erstaunt andererseits, dass
derartig einschrinkende Massnahmen gegen die Nieder-
lassung in der inneren Stadt in Ziirich erst im 18. Jahr-
hundert erlassen worden sind. In Basel bestand bereits seit
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1463 ein vergleichbares Verbot fiir die Hafnermeister. Es
verwehrte ihnen, in ihren Hiusern zu brennen und erlaubte
solches nur «an offenen Enden in den Vorstidten oder
Girten» (P. Kolner, 1931, p.213). Da das ziinftische
Handwerk allgemein auf die Einheit zwischen Wohn- und
Arbeitsplatz angewiesen war und daran auch festhielt, sah
sich der Basler Rat veranlasst, 1487 den Hafnern Wohn-
sitznahme in der Altstadt iiberhaupt zu untersagen und
wies ihnen, gleich anderen feuergefihrlichen Gewerben, die
Vorstidte als Wohn- und Werkstattsitz zu (vgl. P. Kélner,
a.a. 0. p. 213).

Die Massnabmen der Obrigkeit

Die pitoyablen Umstinde, in denen sich das Hafnerhand-
werk in den 1780er Jahren befand und die materielle
Notlage einzelner Meister diirften allgemein bekannt ge-
wesen sein, darauf deuten beispielsweise die Kiindigungen
der Lehrvertrige (vgl. p.52). Der Ziircher Rat versuchte,
auf entsprechende Vorstdsse des Handwerks reagierend,
dem Notstand beziiglich der Werkstitten abzuhelfen,
wenngleich ohne nennenswerten Erfolg.

1782 reichte der Hafner Heinrich Ammann eine nicht
erhaltene Supplikation ein, in welcher er um Beihilfe fiir die
Einrichtung einer feuersicheren Werkstatt ersucht haben
muss. Der Rat kann ithm diese nicht verwehren, haben doch
die scharfen Bestimmungen der von ihm gebilligten Ofen-
schau-Ordnung das Ersuchen Ammanns letztlich bewirkt.
1784 erhilt der Hafner 300 Pfund fiir die Einrichtung einer
solchen Werkstatt.

Aus dem Jahr 1783 liegt ein «Calcul» des Zimmermeisters
Conrad Stadler «betreffend ein Gebidulein anzubauen an
die lincke Seiten des Wehr Thurms hinder dem Gribli so zu
zwei Hafner Werkstit kann eingericht werden» (StAZ,

A49.6: 11.1II.1783) vor. Die Gesamtkosten fiir die
projektierten Hafnerwerkstitten am Gribli- oder Ketzer-
turm (KdZ, I, p. 46 ff.) belaufen sich auf 1160 Gulden,
welche die Obrigkeit zu tragen hat. Am genannten Ort
findet sich darauf die Bauschau-Kommission ein, um wegen
«Sicherer Anlegung, der Feiir Stitten fiir E. E. Handwerk
der Hafner einen bequemen Platz ausfindig zu machen».
Sie gibt weiterhin zu Protokoll, der sogenannte Ketzerturm
sei fiir diesen Zweck sehr geeignet, weil «allda ohne die
mindeste Feiirsgefahr zu besorgen zwey geriumige Hafner-
Werkstitte erricht werden konten» (StAZ, A 49.6:
16. V1. 1783). Ausserdem fasst die in dieser Sache aktivierte
Bauschau-Kommission noch einen zweiten, giinstigen Platz
«hin wirts gegen dem Kronenthor zu diesem Gebrauch» ins
Auge (a.a. 0.).Wir wissen nicht, wieweit die Massnahmen
der Obrigkeit, dergestalt dem Hafnerhandwerk unter die
Arme zu greifen, noch von Erfolg gekront waren. Die
Supplikation von 1789 (vgl. Anhang Nr. IV) schweigt sich
iiber derartige Hilfeleistungen aus. Beachtung verdient aber
die Tatsache, dass sich der Rat 1783 aufgefordert sah,
indirekt das Hafnerhandwerk auf diese Weise zu subven-
tionieren. Die Obrigkeit des alten Zunftstaates mag sich
damit zum letzten Mal, wenn auch halbherzig, im Sinne
der alten Zunftideale fiir die Stiitzung des stidtischen Haf-
nerhandwerks verwendet haben. Das Hafnerhandwerk war,
bedingt durch seine innere Struktur, ausserstande, selbst
einen neuen Unternehmergeist zu entwickeln.

In der Supplikation von 1789 (vgl. Anhang Nr. IV)
macht Obmann Hans Heinrich Waser m. E. rechtens die
Behinderung der Niederlassungsfreiheit fiir den lamenta-
blen Zustand des Handwerks verantwortlich. Das Ziircher
Hafnerhandwerk mit seiner vom aufkommenden Kapitalis-
mus gefihrdeten Wirtschaftsform befand sich in einer eben-
so misslichen Lage wie der einzelne Handwerker (vgl.
W. Sombart, 11, 2, 1917, p. 682).
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Die Ofenarbeit

Konkurrenz auf dem «QOfenmarkt»

Die rechtliche Regelung von Ofenverkauf und -import ist
in zwei Urteilsspriichen des Zunftmeisterkollegiums nie-
dergelegt, auf ihnen basieren alle spiteren Entscheidungen
in dieser Angelegenheit.

StAZ, BVI, 294b (4.V.1643): Die
bestitigen dem stidtischen Handwerk, vertreten durch die
Hafner Caspar Meyer, Heinrich Eberhart und Felix Ulmer
«by Ires Handtwerchs Freygheiten Recht und Gerechtig-
keiten ... alten Brychen...und darumb habenden Brief
und Siglen...auch dheiner befugt syn...einiche Stuben
Oefen von Winterthur nach andertstwohar zubeschiken,
beides by daraufgesetzten Bufien so dan Uebertratenden zu-
handen alff obeangediite Brieff Erliiterung geben . .. sollen».

StAZ, B VI, 294 b (9.11I. 1715): Die Zunftmeister ent-
scheiden im Streit zwischen Heinrich Bleuler von Zollikon
und den stiddtischen Meistern Obmann Felix Wiber, Rudolf
Diniker, Andreas Weber, Hans Georg Hug, Conrad Reina-
cher, David Stadler, Felix Wyss, Heinrich Stadler, Heinrich
Weber und Rudolf Diniker «...nach angehdrter Red und
Widerred . . . dafl mehrbemelder Heinrich Blouwler Hafner
zu Zollikon, weilen die Mr. Hafnere allhier vorgeben dafl
Sie sich in dem Stand befinden dergleichen weifle Oefen
zuverfertigen auf Prob hin seiner Arbeit in die Stadt allhier
still gestellet sein solle: In dem Versehen es werden Sie die
allhiesigen Mr. Hafneren einer Lobl. Burgerschaft in dem
Preifl und Arbeit also versehen, dafl niemand veranlaflet

Zunftmeister

werde sich anders wohar mit dergleichen weiflen Oeffen
versehen zulaflen defle zu wahr und vestem Urbund...»

Aus den Urteilen geht hervor, dass sie aufgrund kon-
kreter «Infraktionen» durch Hafner von Winterthur und
Heéinrich Bleuler gefillt werden mussten. Sie werden zu
einem Zeitpunkt erlassen, als die Produkte der Ziircher
Werkstdtten qualitativ. von den genannten ausserstidti-
iibertroffen wurden. Um dies zu
belegen, mochte ich kurz auf einige Streitfille des 17.
Jahrhunderts eingehen.

Die Konkurrenz der Munizipalstidte: Im Jahr 1637 be-
stitigt der Rat zu Winterthur eine schriftlich fixierte
Ordnung der Hafner «zu Fortpflanzung Ihrer Posteritet:
(A. Hafner, 1876, p. 18) von insgesamt neun Artikeln.

“Im Unterschied zu Ziirich vereinigten sich die Winter-
thurer Handwerke nicht in Ziinften. Bis zu Beginn des 19.

schen Meistern noch

29

Jahrhunderts bestehen sie als autonome Handwerkskorpora-
tionen. Der Expansion des Handwerks wurden weder durch
Zunftbindung noch andere restriktive Massnahmen Schran-
ken aufleregt. Dies begiinstigte in Winterthur die Bildung
von frithen Formen des «gewerblichen Grossbetriebes» (J.
Kulischer), die besonders ausgeprigt im Hafnerhandwerk in
Erscheinung treten. Winterthurer Hafner produzierten
nicht allein, um den lokalen Bedarf zu befriedigen, sondern
fir den Export, eindeutig bestimmt vom Erwerbsprinzip.
Die frithkapitalistischen Produktionsformen, die sich fiir
einige Winterthurer Werkstitten nachweisen lassen (vgl. K.
Frei, 1937, p. 96 ff.), miissen als wesentlicher Aspekt fiir die
Beurteilung der Differenzen mit dem Ziircher Hafnerhand-
werk in Betracht gezogen werden.

Das Ziircher Hafnerhandwerk erwirkt 1604 zu seinem
Schutz vom Rat die Biissung von Heinrich Biirkli, Amtmann
im Riiti- oder Hinteramt zu den Augustinern. Fiir den wi-
derrechtlichen Bezug eines Ofens aus Winterthur muss er
zwei Pfund an das Hafnerhandwerk entrichten (StAZ,
B II, 290, 17. XI. 1604).

Neunzehn Jahre spiter biisst der Rat auf demselben
Grund Sigmund Spondli und Heinrich Werdmiiller (StAZ,
B1II, 363: 17.1I. 1623). Spondli wendet gegen den Spruch
ein: «Die Ziircher Hafner hitten ihm einen so schlechten
Ofen geliefert, dafl er ihm mehrere Male durch die
Ofenschauer eingeschlagen und aberkannt worden sei.
Daher habe er sich von Winterthur mit einem guten
sauberen Ofen versehen» (QZZ, 11, 794).

Durch diese Busserhebungen bestitigt der Rat Privilegien
und Monopolstellung des stidtischen Handwerks, was aber
die standesherrliche und kaufminnische Oberschicht nicht
hinderte, weiterhin Oefen aus Winterthur zu beziehen.

Ludwig Pfau hatte 1620 den prunkvollsten Ofen, der je
in Ziirich aufgestellt wurde, fiir den Seidenherren David
Werdmiiller geliefert (heute SLM, Dep. 2154). Er legte mit
diesem Erzeugnis von der Kunstfersigkeit der Winterthurer
Meister ein so beredtes Zeugnis ab, dass sich die ziircheri-
schen Bestellungen in den folgenden Jahrzehnten mehrten.
Das Grossmiinsterstift liess sich 1663 mit einem Ofen «be-
schenken» (vgl. J.C.Troll, 1V, 1848, p.186). Fiir den
Ziircher Rathausbau offerierte der Rat von Winterthur drei
Oefen als Geschenk an seine Obrigkeit. Diese Oefen dienten
als Modell fiir die Bestellung der Zunft zur Gerwe und zu
Schuhmachern 1703 bei Heinrich Pfau (StAZ, W24, 1:



10. V. 1703). 1719—1723 baute die Saffran-Zunft ein neues
Zunfthaus und bezog aus Winterthur nochmals drei Oefen
(KdZ 1, p.410). Ordnungsgemiss entrichtete die Zunft
«dem Handwerk der Hafneren allhier zu einer Buss» im
Ganzen 7 fl. 20 s. Stadtische Hafner besorgten, wie bei den
Rathaussfen, das Aufsetzen an Ort und Stelle (vgl. Locher,
sub III). Danach erlischt der Import aus Winterthur und
wird abgelost von Erzeugnissen der Hafner aus Elgg.

Otmar Vogler zu Elgg fertigt zwischen 1724 und 1726
einen Ofen fiir die Zunft zum Weggen (vgl. R. H. Hof-
meister, 1866, p.33). Unter Berufung auf den Zunftmei-
sterspruch von 1715 kommt es zwischen ihm und dem
stidtischen Handwerk zum Vergleich (StAZ, B II, 774:
17. VIIL. 1726). Es ist dies der letzte, aktenkundig gewor-
dene Ofenimport, der noch mit den mangelhaften Fertig-
keiten und minderwertigen Leistungen der Ziircher Hafner
begriindet werden kann.

Die Konkurrenz im 18. Jahrhundert

Das Verbiltnis zwischen Stadt- und Landbandwerk:
Werner Schnyder bemerkt, bis 1789 habe die Stadt ge-
geniiber der Landschaft ihren mittelalterlichen Herrschafts-
Handels-
Bildungsmonopol lagen ausschliesslich bei der Stade (W.
Schnyder, 1962, p. XXII).

Das Hafnerhandwerk gehdrte nicht zu

anspruch  zur  Geltung  gebracht, und

jenen Ge-
werben, deren Ausiibung exklusiv an die Stadt gebunden
war. Indessen waren die stidtischen Meister bedacht, eine
gewisse Kontrollfunktion iiber ihre Genossen auf der Land-
schaft auszuiiben, die am ehesten gewihrleistet war, wenn
die Landmeister der Zunft einverleibt wurden, dies bedingte
jedoch andererseits Garantien fiir den gewerblichen Schutz
der Landmeister seitens des stadtischen Handwerks.

Die Schutzfunktion iiber die Landmeister benutzten die
stidtischen Meister 1697 als rechtliche Handhabe, um die
Konkurrenz der Rapperswiler Hafner auszuschalten. Sie
supplizieren wegen des Geschirrverkaufs und fordern Ver-
kaufsverbot fiir Hafner aus anderen Stidten, wihrend den
Meistern «ab der Landschaft Ziirich, welche meistens mit
ihres gleichen Handwerkeren unserer Statt ferbunden und
einferleibt sind» der Besuch der Mirkte gestattet sein soll
(StAZ. A 77/13: 1697). In der genannten Supplikation be-
anstanden die Meister einen Vertragsbruch der Rappers-
wiler. die versprochen hitten, keine Kacheln an die Maurer
auf der Landschaft zu liefern. Dieses Absatzgebiet bean-
spruchen die stidtischen Meister namens des Landhand-
werks.

Aus dem Verzeichnis der Neuziinfter ist ersichtlich, dass
dem stidtischen Hafnerhandwerk nur wenige Meister ein-
verleibt waren, die auf der Landschaft wohnten. Es waren

dies die Hafner der Familie Scheller in Pfiffikon, die
jedoch eine Ausnahme sind, weil sie Stadtbiirger und damit
zunftpflichtig waren. Das Verhiltnis der iibrigen Land-
handwerker zum Ehrenhaften Handwerk der Hafner diirfte
mit dem Verb «verbunden» sehr positiv umschrieben sein
(Beispiele dazu bei D. Fretz, 1946, p. 75 ff.).

Gemeinsame Interessen: Vom gemeinsamen Vorgehen der
stadtischen Hafner und der Landmeister gegen die Rappers-
wiler Konkurrenz im Kachelverkauf war oben die Rede. Im
Verlauf des 18. Jahrhunderts kommt es nochmals zu einer
Solidarisierung zwischen Stadt- und Landhandwerk, sie
richtet sich gegen das Niederlassungsrecht der Hafner
Nehracher in der Gemeinde Stifa. Die Genannten sind von
Niederurnen im Kanton Glarus in ihre Heimatgemeinde
Stifa mit der Absicht zuriickgekehrt, dort eine Hafner-
werkstatt einzurichten. Stadt- und Landmeister versuchen,
gegen diese unerwiinschte Konkurrenz, iiber welche sie «als
Haffneren Nachtheil zuleiden» besorgt sind (StAZ, B II,
832: 15.1V.1741), vorzugehen, allerdings ohne Erfolg,
denn der Ziircher Rat erkennt die Rechte der Nehracher an.

Das Marktrecht der Landmeister: Auch fiir die dem
Handwerk «verbundenen» Meister von der Landschaft gel-
ten Einfuhrbeschrinkungen, die von den stiddtischen Mei-
stern streng iiberwacht wurden. Thren Verkauf in der Stadt
hinderte ein eigentlicher «Stadtbann» (H. Schlapp, ZTb,
1963, p.91), der hinsichtlich des Geschirrverkaufs nur an
den beiden jihrlichen Messen (vgl. p.9), hinsichtlich des
Ofenverkaufs iiberhaupt nie aufgehoben war. Das stidti-
sche Hoheitsgebiet und damit auch das Zunftrecht endeten
an der Bannmeile, die in Ziirich durch zehn sogenannte
«Kreuze» (Grenzsteine) markiert war (vgl. H. Schulthess
III, 1942, p.102). Sie bezeichneten die Gewerbegrenze
zwischen der «gewerbehungrigen Stadt und dem auf rein
biuerliche Produktion zu verpflichtenden Hinterland» (D.
Fretz, 1946, p. 12). Im Abstand von durchschnittlich einem
Kilometer vor den Schanzen umschloss diese Demarkations-
linie die Stadt. Ausserhalb der Kreuze durften die Land-
meister mit gewissen Einschrinkungen ihrer Arbeit nach-
gehen (vgl. D. Fretz, 1946, p. 78 ff.).

Die Entwicklung des Landbandwerks im 18. Jabr-
bundert: In der Auswertung demographischer Daten des 18.
Jahrhunderts fiir Stadt und Landschaft kommt H. Schlapp
zu dem Resultat, das Handwerk auf der Landschaft sei dem
stidtischen Handwerk rein quantitativ {iberlegen gewesen.
Schlapp konstatiert eine Zunahme der Landmeister. daraus
folgen wachsende Produktionsziffern und vermehrte Kon-
kurrenzierung des stidtischen Handwerks (H. Schlapp,
ZTb, 1963, p. 95). Die stidtischen Meister ersuchen deshalb
mehrere Male um obrigkeitlichen Schutz. Zur Ueberpriifung
der Verhiltnisse ernennt der Rat 1737 eine Kommission, der
es obliegt, den Klagen der Hafner auf den Grund zu gehen.
Aus dem Untersuchungsbericht der Kommission (StAZ,
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A 77/13: 5. VII. 1737) erfahren wir, dass Heinrich Bleuler
«vor diesem der eintzige Landt-Hafner am Ziirichsee
geweflen», das Handwerk auf der Landschaft inzwischen
aber von den Meistern David Weber von Horgen, Heinrich
Hofmann von Widenswil und Hans Jacob Koélliker von
Meilen ausgeiibt werde.

Beschneidung  der  Konkurrenz: Die Kommission
empfiehlt zum Schutze der stidtischen Hafner «daf jeder
der Landhafneren fiirohin nit mehr als 2000 Stuck irrdenen
Geschirrs auf den Markt bringen solle» (StAZ, A 77/13:
5. VII. 1737). Da die Limitierung fiir den Geschirrverkauf
an beiden Jahrmessen nicht als ausreichender Schutz be-
trachtet wurde, versuchte man, die Absatzméglichkeiten der
Landhafner anderweitig zu beschneiden. Man verbot ihnen
zwei Verkaufsstellen und verfiigte ab sofort die Aufhebung
aller Liden, sofern sie nicht als Magazin dienten. Nur
Heinrich Bleuler wurde von dieser restriktiven Massnahme
nicht betroffen, angesichts seines hohen Alters — er war
damals 81 Jahre alt — und der Tatsache, dass er seinen
Laden seit 34 Jahren innehate. Bleuler wird ein solches
Gewohnheitsrecht eingeriumt, weil er vormals der einzige
Hafner am See gewesen war. Gegen die beabsichtigte Limi-
tierung der Geschirrstiicke erheben die Landhafner erfolg-
reich Einspruch, hingegen bleibt es bei der Verfiigung, dass
sie nur an einem Ort ihre Waren feilbieten diirfen. Da der
Verkauf von Oefen nicht auf dem o6ffentlichen Markt er-
folgte, vielmehr in den einzelnen Werkstitten auf Absprache
mit dem Meister (vgl. p.34), enthalten weder die Vorschlige
iber die Marktordnung noch entsprechende Ratsurteile
Aeusserungen dazu. Rechtskraft kam in dieser Hinsicht der
oben zitierten Zunftmeistererkenntnis von 1715 zu, sie
wurde bis auf die angefithrten Fille auch nicht {ibertreten.

Die Bleuler’sche Hafnerei in Zollikon: Wihrend des 18.
Jahrhunderts wurde die Monopolstellung der stiddtischen
Hafner im Ofenbau ofters durch die Werkstatt der Familie
Bleuler zu Zollikon beeintrichtigt. Die Qualitit ihrer Er-
zeugnisse erreichte und ibertraf teilweise jene der stidti-
schen Hafner. Begiinstigend mag sich fiir die Entwicklung
des Bleuler’schen Unternehmens die Freiheit vom Zunft-
zwang auf der Landschaft ausgewirkt haben. Die Zolliker
Werkstatt stidtischen Handwerk
wichtigen Neuerungen — der Herstellung weissgrundiger

ging dem in zwel
Fayencedfen und der Anwendung der Holzsparkunst —
zeitlich voraus. Beide Male versuchte sie, die entspre-
chenden Erzeugnisse auf dem stidtischen Markt abzusetzen,
weshalb es zu Kontroversen mit dem Handwerk kam, die
sich aber letztlich zum Vorteil der stidtischen Meister
auswirkten, waren sie doch durch die Konkurrenz auf-
gerufen, sich ebenfalls diese Inventionen anzueignen.

Anno 1713 stellt Heinrich Bleuler im Haus des Churer
Boten Korrodi weisse Oefen auf. Das Hafnerhandwerk legt
beim Rat, der in Streitfillen zwischen stidtischen und aus-
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serstidtischen Meistern Rechtskompetenz hatte, Klage ein,
weil Bleuler vermeine «gleich denen Hafneren von Win-
terthur und Elgg befugt zu sein weisse Oefen welche die
allhiesigen Meister nit machen konnen allharo zu ver-
fertigen» (StAZ, BII, 721: 18.1.1713). Trotz einer vom
Handwerk in seiner Klage intendierten Sonderregelung fiir
die Landhafner fillt der Rat sein Urteil nach den Grund-
sitzen des Zunftmeisterspruchs von 1643. Bleuler hat sich
mit dem Handwerk zu vergleichen und fiir die Errichtung
der Oefen eine Busse von 10 Pfund zu zahlen. Das Hand-
werk betreibt dennoch seine Politik einer Importbeschrin-
kung fiir die Landmeister weiter und deshalb kommt es
1715, zwei Jahre spiter, aufgrund dieser Streitigkeit zur
revidierten Fassung des Zunftmeisterspruches (vgl. p.28).
Von nun an gilt strikte Importsperre fiir alle Oefen von
der Landschaft. Nicht betroffen von dieser Regelung sind
die Erzeugnisse aus Winterthur und Elgg. Fiir sie bleibt die
Regelung von 1643 weiterhin rechtskriftig. Fiir Ofen-
importe aus den Munizipalstidten wird der Einfuhrzoll
von zehn Pfund erhoben.

Erst der Enkel von Heinrich Bleuler, Johannes, versucht
1786 das Monopol der stidtischen Meister wieder zu durch-
brechen. Geschickt sichert er sich zum vornherein gegen
eine Klage der ziinftigen Meister ab, indem er fiir die Auf-
richtung der Sparkiinste im Gasthof zum Schwert einen
Gesellen der Hafnerin Bachofen hinzuzieht (vgl. Hans
Heinrich Bachofen, sub II). Johannes Bleuler, im Appel-
lationsprozess von der Zimmerleutenzunft um 10 Pfund
gebiisst (StAZ, W 4, Zi 7e: 2. V. 1786), bewirkt mit seinem
Eingriff in die Arbeitskompetenz des Stadthandwerks einen
dhnlichen Effekt wie seinerzeit Heinrich Bleuler. Das
Handwerk wird veranlasst, sich inskiinftig mit der Errich-
tung von Sparkiinsten zu beschiftigen (vgl. p.37). Die
Konkurrenzierung des stidwischen Handwerks durch die
Hafnerfamilie Bleuler wirkte sich demnach héchst vorteil-
haft aus, sie war um so notwendiger, als innerhalb der
Stadt durch die ziinftische Gesetzgebung einer Konkurren-
zierung Einhalt geboten wurde.

Ausser diesen Ueberschreitungen hat die Bleuler’sche
Werkstatt immer die stidtische Bannmeile fiir den Ofen-
import respektiert. Dies ist nicht erstaunlich, wenn man ihre
vielfiltigen Absatzméglichkeiten auf der Landschaft in Be-
tracht zieht. Staatsauftrige fiir die Lieferung von Oefen in
Pfarrhiuser und Landvogteien wurden an sie vergeben, in
den zahlreichen Landsitzen, welche die ziircherische Ober-
schicht im 18. Jahrhundert am Seeufer erbauen oder neu
einrichten liess — Mariafeld in Meilen, Mariahalde ob
Erlenbach —, fand sich ein reiches Betdtigungsfeld. Das
stidtische Handwerk hatte keine Handhabe, um die um-
fangreichen Ofenbestellungen, die etwa ein Felix Oeri-La-
vater fiir seine beiden Meilemer Landsitze Seehof und See-
halde an die Bleuler-Werkstatt vergab, zu verhindern.



Im Vergleich zu den Stadtmeistern genoss die Zolliker
Werkstatt manchen Vorteil; dass ihre geschiftstiichtigen
Inhaber diese zu wahren und mehren wussten, bestitigen
die qualitativ hochstehenden Erzeugnisse aus dieser Werk-
statt, die noch heute in vielen Landhiusern am rechts-
ufrigen Ziirichsee anzutreffen sind. Aufgrund der giinstigen
Arbeitsbedingungen und des grossen Absatzgebietes, welche
die Bleuler-Werkstatt auf der Landschaft fand, kann man
nicht von einer ausgeprigten Konkurrenz in der Ofenher-
stellung sprechen, jedoch bestand diese zwischen Stadt- und
Landhafnern im Geschirrverkauf.

Die «Infractionen» der Porzellan-Manufaktur im Schoo-
ren: Seit Bestehen der Manufaktur im Schooren werden die
Hafner nicht miide, iiber die Beeintrichtigung ihres Ver-
dienstes, welche sie durch die Manufaktur erfahren, zu
klagen. Die Manufaktur unterhielt unter der neuen Meise
einen Laden, in welchem sie, auch ausser den Marktzeiten,
ihre Produkte absetzte. Betroffen waren in erster Linie die
Geschirrhafner. Die ganzjihrige Konkurrenz der Manufak-
tur wirkte sich hochst nachteilig auf den Absatz aus, denn
die Erzeugnisse der Manufaktur waren moderner und
qualitativ besser.

Eine Ofenlieferung der Manufaktur in die Stadt ist
aktenkundig geworden. Laut Handwerksprotokoll der Zim-
merleutenzunft erhielt das Handwerk im Juli 1777 Kunde,
dass die Buchhandlung Orell, Gefiner, Fiifili und Cie. fiir ihr
neues Domizil im Haus zum Elsisser von der Manufaktur
«einen rohen Ofen mit gebrannten Kacheln harbringen und
selbigen daselbst wirklich aufsezen laflen» (StAZ, W5,
Zi7d: 14. VIL. 1777). Die Zunftvorgesetzten der Zimmer-
leuten empfehlen in dieser Sache eine Supplikation an Biir-
germeister Landolt, weil das Hafnerhandwerk «durch der-
gleichen Infractionen um sein Verdienst v6llig und ginzlich
kommen miifite» (a. a. O.).

In der Supplikation (StAZ, A 77/13: 21. VII. 1777) be-
rufen sich die Hafner wiederum auf ihre im Zunftmei-
sterspruch von 1715 verbrieften Rechte und bemerken, dass
ithnen gegeniiber der Manufaktur «weder mit grofleren noch
kleineren Buflen geholfen ist». Sie fordern eine vollige Be-
schneidung der Ofenimporte seitens der Manufaktur und
prophezeien: «wann dergleichen Infractionen mit der Ofen
Arbeit continuieren sollten, es um unsern Verdienst vollig
und ginzlichen geschehen sey miifite» (StAZ, A 77/13:
21. VIL. 1777).

Offenkundig benutzen die Hafner den konkreten Fall
als Vorwand, um der Obrigkeit in Erinnerung zu rufen,
dass sie vorrangig fiir den Schutz des stidtischen Hand-
werks zu sorgen hitte. Es konnte den Hafnern ja nicht ent-
gangen sein, dass sich die Manufaktur obrigkeitlicher Férde-
rung und indirekter Subventionierung erfreute (vgl. S. Du-
cret, I, 1958, p. 17 ff.). So weisen sie auf «driikende Be-
schwehrden, am allermeisten aber auf die Infractionen,

welche...wir fehrnerhin von der Porcelain Fabrique
mochten zugewarten haben». Die eingebrachte Supplikation
zeitigte kein sichtbares Ergebnis, der Rat ernennt lediglich
zur Priifung der Anschuldigungen und allgemeinen Ver-
hiltnisse eine Kommission (StAZ, B II, 980: 3. 1. 1778).

S. Ducrets Untersuchungen iiber die Porzellan-Manu-
fakeur den
Umfang der Ofenproduktion, bedeutend scheint sie nicht
gewesen zu sein. Im Unterschied zum Geschirrverkauf war
des Schooremer Unternehmens
die Ofenherstellung unerheblich. Der genannte und bean-
standete Ofen diirfte, wie Ducret vermutet, von Salomon
Gessner selbst fiir die Riumlichkeiten der Buchhandlung
bestellt worden sein (S. Ducret, I, 1958, p. 233). Leider ist
er nicht erhalten. Wir kennen in Ziirich nur noch ein

enthalten keine prizisen Angaben iiber

die Konkurrenz fiir

einziges Exemplar — einen Turmofen, mit bunten Blumen-
bouquets dekoriert, aus dem Stockargut (Abb. KdZ II,
p. 310) —, welcher Anhaltspunkte iiber Aussehen und Be-
schaffenheit des Ofens fiir das Haus zum Elsisser gibt.

Ducret stellt in seiner Geschichte der Ziircher Porzellan-
Manufaktur im Schooren fest: «In keinem Preisverzeichnis
und Zeitungsinserat wird diese Spezialitit (Ofenher-
stellung) erwihnt» (S. Ducret, I, 1958, p. 233). Dieser Um-
stand scheint nach dem oben Gesagten nicht verwunderlich.
Der Manufaktur war die Stadt als Absatzgebiet fiir Oefen
aufgrund des immer noch giiltigen Zunftmeisterspruches
von 1715 verschlossen. Mit weiteren Ofenexporten hitte sie
sich gegen die Rechte des stidtischen
Handwerks vergangen und seitens des Handwerks ener-
gischere Massnahmen erwarten miissen.

Fazit: Das stadtische Hafnerhandwerk war durch die
Zunftmeisterspriiche von 1643 und 1715 gegen eine unlieb-
same Konkurrenz durch Ofenimporte wihrend des 18.
Jahrhunderts weitgehend geschiitzt. Dass diese Bestim-
mungen nicht mehr wie im 17. Jahrhundert durch Importe
aus Winterthur und Elgg stindig unterlaufen wurden,
begriindet sich in den qualitativ hochstehenden Erzeug-
nissen, welche die stidtischen Hafner zu liefern imstande

geschiitzten

waren. Der Geschirrmarkt, stirker den Gesetzen von Ange-
bot und Nachfrage nach modischen Novititen unterworfen,
stand zweimal jihrlich der auswirtigen Konkurrenz offen.
Demzufolge wurde hier das stiddtische Handwerk viel
intensiver bedringt, wofiir die unaufhérlichen Klagen der
Hafner Beweis genug sind (vgl. p. 9).

Die Herstellung weissgrundiger Oefen

Handwerkliche Fibigkeiten: Anno 1698 richten Biirgermei-
ster Rahn und beide Rite an die Zunftmeister der Zim-

32



merleuten einen Brief, weil sie mit Bedauern vernommen
haben, dass die Hafner «inn Uffsetzung niiwer Oefen nit
mehr solchen flyf anwenden und so gute wehrschaft machen
alf etwan hiervor von den alten Meisteren beschehen und
die Gebiihr erforderen thiiyge item sy sich der bifhar {ibli-
chen Belohnung nit mehr geniigen wollind, sonder vil ein
mehrers forderind». Sie beauftragen die Adressaten, «ange-
diite M(eister) Hafner Handtwerks fiir sich bescheiden und
Thnen zusprechen daff sy nit allein sampt und sonders
mengklichen gute wihrschaft machen, sonder auch im Lohn
sich der Bescheidenheit beflyflen thiiygind» (StAZ, W5,
ZI 39; Nr. 67: 15. I11. 1698).

Ueber die Unfihigkeit der stidtischen Meister im
Ofenbau meldet der Hintersisse Hans Gauch dem Rat,
allerdings in tendenzidser Absicht, er habe «widrumb
zuricht bringen miiflen was sie verderbt haben» (StAZ,
A 77/13, undatiert, vermutlich 1698). Gauch entdeckt dem
Rat verschiedene Nachlissigkeiten seiner Widersacher, der
ziinfoigen Hafner, die ihm die Berechtigung, in der Stadt als
Hafner zu arbeiten, streitig machen. Sie hitten verschiedene
Kiinste und Oefen, die nichts wert gewesen seien, aufge-
stellt, und er, Gauch, habe diese verbessert und erst in
betriebssicheren Zustand versetzt.

Griine Oefen: Die Ziircher Hafner vermochten so lange
nicht die Konkurrenz der Munizipalstidte, Heinrich
Bleulers und vielleicht sogar eines Hans Gauch wirkungs-
voll zu unterbinden, als sie selbst Waren minderer Qualitit
herstellten. Wie die gingige, von ihnen gefertigte, irdene
Ware und wie die Oefen beschaffen waren, offenbart die
Bauamtsrechnung von 1697/98 (StAZ, F 111, 4), die sich auf
Lieferungen fiir das neu erbaute Rathaus bezieht. Die
Ziircher Meister Hans und Melchior Diniker erhalten fiir
«unterschiedenliche neiiwe griine Ofen auf daff Rahthaus»
121 Pfund. Fir «weil g’sims zu underschiedenlichen
griennen Ofen auf das Rat Haufl» werden aber David
Pfau, dem Hafner der drei Prunkéfen, 40 Pfund
bezahlt. Die Rechnung zeigt mit aller Deutlichkeit, dass
die Ziircher Meister im Jahre 1698 die griine Bleiglasur
kannten, nicht aber Kenntnisse und Mittel besassen, um
Fayencen herzustellen. Deshalb bestellte man Fries- und
Kranzkacheln bei David Pfau, denn in Winterthur verstand
man es, diese in makelloser Fayencemalerei herzustellen.
Begriindet wird diese «Arbeitsteilung» zwischen ziirche-
rischem und auswirtigem Hafner nur durch die handwerk-
liche Ueberlegenheit des Winterthurer Meisters. Die griinen
Oefen aus der Diniker-Werkstatt waren fiir weniger
reprisentative Riume im Rathaus bestimmt.

Die Lieferung griinglasierter Oefen fiir das Rathaus
durch einen stidtischen Meister bestitigt, wie verschiedene
Bodenfunde, dass der Ziircher Ofen im 17. und noch zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts mit einer griinen Bleiglasur
versehen war. Wihrend des 18. Jahrhunderts wurden dann

solche Oefen vorwiegend von den Hafnern auf der Land-
schaft hergestellt.

Die Hafnerfamilien Scheller in Pfiffikon, Kolliker in
Horgen, Nehracher in Stifa und die Bleuler in Zollikon
produzierten solche billigeren Oefen mit griin glasierten
Fiillkacheln.

Weissgrundige Stubenéfen

Um Obrigkeit wund Stadtbiirgern nicht weiterhin
begriindete Handhabe fiir Ofenimporte zu bieten, mussten
sich die stidtischen Meister die Kenntnis der Fayencetech-
nik (Inglasurmalerei) und ihrer Glasurzubereitung an-
eignen.

1713 klagt das Hafnerhandwerk gegen Heinrich Bleuler,
weil dieser vermeine «weifle Oefen welche die allhiesigen
Meister Hafneren nit machen kdnnen allharo zu verferti-
gen». Der Rat schiitzt zwar in seinem Urteilsspruch durch
die Biissung Bleulers die Privilegien des stidtischen Hand-
werks, verletht aber seiner Erwartung, die stidtischen
Meister mochten sich gleichfalls der Herstellung weisser
Oefen zuwenden, in der Schlusstendenz unmissverstind-
lichen Ausdruck: «Wan aber einer Ehrsamer Meisterschaft
der Hafneren allhier sich auch in den Stand zu sein
getrouwen dergleichen weiflen Oeffen verfertigen zu kénnen
mogen sie sich seiner Zeit widerumb an gebiihrendem Ort
anmelden» (StAZ, BII, 721: 18.1.1713). Die mit diesen
Worten zugleich in Aussicht gestellte Wiederaufnahme und
Modifizierung des Urteils ist bereits 1715 aktuell. Der Rat
tiberweist die Entscheidung an das Kollegium der XXIV
Zunftmeister (StAZ, b I, 729: 25.11.1715). Die Ziircher
Hafner verwahren sich nun erfolgreicher gegen die Auf-
stellung weisser Oefen durch Bleuler, weil «sie die Kunst
dergleichen Oeffen zemachen auch ergriffen und darvon al-
bereit genugsam proben gegeben» (StAZ, B VI, 294b,
9.II1. 1715). Von den Zunftmeistern erwirken sie die voll-
kommene Sperrung fiir Ofenimporte aus Zollikon (vgl.
p. 28). Allerdings behalten sich die Zunftmeister vorerst
noch eine Aenderung des Spruches und Ausnahmen vor,
falls die Hafner, wider ihre Versprechungen, auch hin-
kiinftig nicht imstande sein sollten, die Biirgerschaft mit
den gewlinschten weissen QOefen zu versehen.

Um diese Zeit scheint die Produktion weissgrundiger
Oefen noch nicht umfangreich gewesen zu sein. 1719
begehrt genannter Hafner
Zollikon vom Rat erneut die Bewilligung, «weisse Oefen
allhier in der Stadt verfertigen zemdgen» (StAZ, B II, 746:
15. VII. 1719). Es ist das letzte derartige Gesuch in den
Ratsmanualen.

ein namentlich nicht aus

Die ersten weissgrundigen Oefen ans ziircherischen
Werkstitten: Es scheinen wenige, wenn nicht anfangs
tiberhaupt nur ein Meister gewesen zu sein — der Obmann
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des Handwerks Felix Weber —, welche die Technik, weiss-
grundige Oefen herzustellen, beherrschten und deshalb die
Importsperre veranlassen konnten. Von «genugsamen Pro-
ben» dieser Fihigkeit kann meines Erachtens nicht die Rede
sein. Der erste, durch Quellenbeleg gesicherte, derartige
Ofen stammt aus der Werkstatt Felix Webers. Am 17. IX.
1717 wird er vom Bauamt «fiir einen weiflen Gupfen Ofen
in die Gerichtsstuben» mit 147 Pfund, 12 Schillingen be-
zahlt (StAZ, F III, 4). 1723 entlohnt die Saffranzunft
Leonhard Locher fiir einen «Weisen Ofen». Die ausdriick-
liche Erwihnung iiber die Beschaffenheit der gelieferten
Oefen spricht deutlicher als die Beteuerungen des Hand-
werks vor den Zunftmeistern dafiir, dass weder Auftrag-
gebern noch Hafnern solche Oefen selbstverstindlich und
vertraut waren. Aus diesem Umstand erklirt sich des weite-
ren die Betonung, welche die Weggenzunft 1724 in ihrem
Vertrag mit dem Elgger Hafner Othmar Vogler auf Quali-
tit und Aussehen des veraccordierten Ofens legt, es heisst
«gedachter Ofen» solle «von extra schon weisem Grund»
sein (vgl. R. H. Hofmeister, 1866, p. 33).

Man bestellte also ausdriicklich einen Fayenceofen,
dessen Zinnglasur die Oberfliche der Kacheln mit einem
satten Weiss liberdeckt. Die Formulierung deutet auch an,
dass man jene weissgrundigen Oefen, welche die Ziircher
Hafner herstellten, kannte und ihre andere qualitative Be-
schaffenheit sah. Zwar waren diese ersten Ziircher Oefen
weissgrundig, jedoch in einer anderen Technik hergestellt,
die sich von der Fayenceherstellung deutlich unterscheidet.
In Ziirich beherrschte man die Unterglasurmalerei. Die
Malerei liegt unter einer transparenten Glasur. In Elgg und
selbstverstiandlich auch in Winterthur wurde die Dekoration
auf die noch nicht ausgeschmolzene Zinnglasur aufgetragen.
Wihrend des Brandes schmolz die Glasur und die Farben
sanken in sie hinein. Auf der gebrannten Kachel liegen sie
weder unter noch auf der Glasur, sondern in ithr — weshalb
man von Inglasurmalerei spricht. Die Konturen scheinen bei
diesem Verfahren weicher als bei der Unterglasurmalerei.

Die ersten erhaltenen weissgrundigen Oefen aus einer
Ziircher Werkstatt sind 1724 daviert (vgl. Abb. 1). Es
handelt sich um Unterglasurmalerei in den Farben Weiss,
Blau, Gelb und Sepia.

Fazit: Solange die stidtischen Hafner nicht die gleichen
handwerklichen Kenntnisse wie ihre Konkurrenten auf der
Landschaft und in den Munizipalstidten besassen, konnten
sie auch innerhalb der Gewerbegrenze (Kreuze) den
fremden Produkten keine ernsthafte Konkurrenz bieten.
Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es bei der Erhebung des
Importzolles — 10 Pfund fiir einen Stubenofen —, den der
auswirtige Hafner zahlen musste.

Zwischen 1713 und 1715 nétigten die Ofenimporte und
besonders die

in unmittelbarer Nihe der Bannmeile

erfolgreiche Titigkeit eines Heinrich Bleuler die stidtischen

Meister dazu, sich die technischen Kenntnisse ihrer Kon-
kurrenten zu verschaffen. Die Konkurrenzsituation mit den
auswirtigen Meistern, hier folgenreicher als bei den Experi-
menten mit der Holzsparkunst (vgl. p. 37), wirkte sich fiir
die stidtischen Hafner sehr befruchtend aus. Nachdem sie
sich die Kenntnis der Unterglasurmalerei zu eigen gemacht
hatten, brachten sie bald auch jene Produkte auf den
Markt, die den Bleulerschen Erzeugnissen ebenbiirtig waren
und die wir als Fayencen bezeichnen. Die Voraussetzung
fiir Absatz in der Stadt war damit geschaffen.

Auftrige fiir Ofenarbeit

Der Mangel an Archivalien aus ziircherischen Familien
sowie die unvollstindige Erhaltung der Zunftarchive (vgl.
W. Schnyder, 1958, p. 119) erkliren, dass nur ein Vertrag
und zwei Bauprotokolle iiberliefert sind, die iiber Auftrags-
und Wiinsche der
Auftraggeber Auskunft geben. Es handelt sich um einen
Accord zwischen dem Hafner Martin Weber und der Ge-
sellschaft der Schildner zum Schneggen (StAZ, W 14, 27)
und die Bauprotokolle der Ziinfte zur Meisen und zu
Zimmerleuten (StAZ, W 11, Meisen 151 und W5, Zi8).
Aus ihnen lassen sich die Vereinbarungen, die zwischen

erteilung, Lieferungsbedingungen

Hafner und Auftraggeber getroffen wurden, ersehen.

Fiir den Um- oder Neubau eines Zunft- oder Gesell-
schaftshauses — oder des Rathauses — wurde jeweilen eine
Baukommission bestellt, die alle Verhandlungen mit den
Handwerkern fiihrte und deren Arbeiten koordinierte.
Dieser Kommission unterbreitete der Hafner einen Riss des
projektierten Ofens, so Martin Weber, oder er fertigte, wie
Heinrich (StAZ, W5, Zi3),
Ofenentwiirfen des Baumeisters «nach neuestem Gusto»
entsprechend, ein Modell zwecks besserer Anschaulichkeit
fir die Mitglieder der Baukommission. Leonhard Locher

Zimmermann den

formt seinen Ofen fiir die Meise nach den Entwiirfen David
Morfs, wird jedoch nicht auf ein Modell verpflichtet.

Im Vertrag festgelegt wird neben den normalen Haf-
nerarbeiten, die bei einem Neubau anfallen — beispiels-
weise Kiinste und Bratdfen — auch die Malerarbeit. Martin
Weber erhdlt Weisung,
Christoph Kuhn von Rieden — zu beschidftigen; Locher
muss der Baukommission Entwiirfe fiir die grossen Bildka-

einen bestimmten Maler —

cheln zur Auswahl und Beurteilung unterbreiten. In beiden
Fillen wird aber nicht mehr, wie bei den Winterthurer
Ofenauftrigen fiir Rathaus und Saffranzunft, ein bestimm-
tes Bildprogramm fiir den Ofen abgesprochen (vgl. K. Frei,
1933).

So wie der Hafner bei seiner Handwerksehre gelobt, einen
sauberen, guten Ofen zu liefern, verpflichtet sich der Auf-
traggeber zu einer angemessenen Bezahlung. Diese kann
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neben dem Geldbetrag auch Sachwerte einschliessen. Den
Hafnern Locher und Weber werden die ausgedienten Oefen
— fiir welche sie hinreichend Verwendungsmdglichkeiten
hatten — zum Abbruch iiberlassen.

An der Ofenarbeit sind, neben dem Hafner, Maler und
Steinmetz beteiligt, mit letzterem hat sich der Hafner
wegen der Masse fiir die Bodenplatten des Ofens abzu-
sprechen.

Wie erwihnt, sind in Ziirich derartig verakkordierte
Ofenlieferungen fiir Zunfthausbauten und das
neuerbaute Rathaus nachweisbar. Die Verhandlungen zwi-

nur

schen der Ziircher Baukommission und der Winterthurer
Werkstatt David Pfaus dokumentieren beispielhaft die
Entstehungsgeschichte der Oefen, gehdren aber nicht in
diesen Zusammenhang (vgl. StAZ, B III, 117 b, Bl. 302 v,
Bl. 283 und BIII, 117 ¢, Bl 522). Zwei weitere Oefen fiir
das Rathaus, Leonhard Lochers Ofen fiir den Rechenrats-
saal und ein erhaltener Ofen aus Heinrich Michels Werk-
statt von 1791/92 wurden offenbar ohne schriftlichen Ver-
ding, von Michel sogar nach eigenem Ermessen, geliefert.
Bei Einzelbestellungen in ortsansissigen Werkstidtten erach-
tete es demnach auch das Bauamt fiir unndtig, mit dem
Hafner so detaillierte Abmachungen zu treffen, wie sie
fiir die Rathausdfen 1696/97 nach Winterthur geschickt
wurden.

Vertrige zwischen privaten Bauherren und Hafnern
liessen sich bislang nicht ausfindig machen. Ich mdchte aber
annehmen, dass fiir umfangreiche private Bauten, etwa
Beckenhof oder Rechberg, ein Vertrag geschlossen wurde.
Einzelne Ofenlieferungen fiir Privathaushaltungen erfolg-
ten nach miindlichen Abmachungen in der Werkstatt. Dar-
auf deutet die Kontroverse zwischen den Hafnern Hans
Heinrich Bachofen und Heinrich Michel. Beide Meister be-
rufen sich zwar auf «veraccordierte» Abmachungen, weisen
jedoch in der Verhandlung vor der Zimmerleutenzunft kein
schriftliches Dokument vor.

Freier Verkanf: Einige Anzeichen deuten darauf, dass die
Hafner nicht nur auf Bestellungen Oefen herstellten. In den
Donnstags-Nachrichten finden sich verschiedentlich An-
noncen, in denen griine oder weisse Gupfen Oefen zum
Verkauf und zu billigem Preis offeriert werden (Donns-
tags-Nachrichten vom 13. VIII. 1750). Auch gebrauchte
Oefen versuchte man auf diese Weise zu verkaufen. Am 25.
Mirz 1745 preist die Zunft zu Ribleuten in Winterthur
ihren Ofen wie folgt an: «ein wunder-schéner Ofen mit
einer Mahlerey def kaum einer im Stand mehr einen solchen
zu machen in billichem Preiff» (Donnstags-Nachrichten,
25. 111. 1745).

Es ist anzunehmen, dass die Ziircher Hafner Abbruchéfen
nicht nur fiir Flickarbeiten verwendeten, sondern vielmehr
versuchten, gut erhaltene Exemplare als Occasionen weiter
zu verkaufen.

Ofenpreise: Verschiedene Autoren konstatieren fiir
Ziirich im 18. Jahrhundert ein kontinuierliches Ansteigen
der Lohne und Preise (vgl. A. Hauser, 1961, p. 249, und
H. C. Peyer, 1968, p. 303). Aus Rechnungen und Vertrigen
lassen sich iiber die Ofenpreise keine solchen Schliisse
ziehen. In der Regel wurden fiir einen Stubenofen Betrige
zwischen 40 und 120 Pfund bezahlt, die Spannweite erklirt
sich aus der qualitativen Beschaffenheit der jeweiligen
Oefen.

Leonhard Locher forderte 1761/62 fiir einen Ofen in das
stidtische Bauhaus 160 Pfund; 1791/92 Heinrich Michel
120 Pfund fiir einen Ofen auf das Rathaus. Beide Oefen
sind erhalten. Der sparsameren Bemalung und dem geringen
Anteil des Ofenmalers entsprechend, fordert Michel einen
um 40 Pfund niedrigeren Lohn, welcher aber gleichwohl
vom Bauherrn als zu hoch beanstandet wurde. Bedingt
durch die qualitativen Unterschiede der beiden Oefen
ldsst sich nicht mit Bestimmtheit sagen, die Preise fiir
handwerkliche Produkte hitten sich dem allgemeinen Preis-
anstieg angeglichen. Im allgemeinen war das Handwerk,
auf das Prinzip des gerechten Preises verpflichtet, in seinen
Forderungen eher schwerfillig.

Die Holz-Spar-Kiinste

Der Holzmangel

Der Kiifer Hans Wyss von Affoltern am Albis im Kanton
Ziirich schreibt am 4. Wintermonat 1749 in einem Brief aus
Pennsylvania iiber die Existenzaussichten der Handwerke
in seiner neuen Heimat: «wan ein Wiber oder Treher oder
Hafner hier ihn komt, die hand gut» (Affoltern a. A.,
Gemeindearchiv II A, I, 12¢). Die Mitteilung besagt, dass
die genannten Handwerke in Amerika bessere Bedingungen
als in der Heimatgemeinde des Schreibers vorfinden, dass
ithre Ausiibung weder ziinftische noch wirtschaftliche
Schranken behindern (vgl. A.Blocher, 1976, p.99 ff.).
Nicht zufillig erwihnt der Kiifer zwei holzverbrauchende
Handwerke, Dreher (Techsler) und Hafner, Berufe, die in
Europa vom Mangel an ihrem wichtigsten Rohstoff, dem
Holz, besonders stark tangiert wurden. Ueber die zu-
nehmend knapper werdende Holzversorgung, den iiber
weite Gebiete Westeuropas herrschenden Holzmangel,
bemerkt der Wirtschaftshistoriker W. Sombart zusammen-
fassend: Dieser war «bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, ein
so allgemeiner, dass wir uns heute nur schwer eine richtige
Vorstellung davon machen kénnen. Das Holz griff in alle
Gebiete des Kulturdaseins hinein, war fiir alle Zweige des
Wirtschaftslebens die Vorbedingung ihrer Bliite und bildete
so sehr den allgemeinen Stoff aller Sachdinge, dass die

Kultur vor dem 19. Jahrhundert

ein ausgesprochen
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holzernes Geprige trigt» (W. Sombart, II, 2, 1917,

p. 1138).

Seit dem 16. Jahrhundert hatten holzverbrauchende
Handwerke und Gewerbe in Westeuropa unter der stark
eingeschrinkten Versorgung mit diesem Grundstoff zu
leiden. Man versuchte, dem Holzmangel im wesentlichen
durch die folgenden Massnahmen zu begegnen — die
Aufzihlung beschrinke sich auf Vorkehrungen der ziirche-
rischen Obrigkeit:

— durch Importe aus holzreichen Gebieten, vorwiegend
dem Kanton Glarus, dessen Holzbestand durch das
Schlagverbot im Bannwald noch im 18. Jahrhundert
betrichtlich war (vgl. Joh. Heinr. Tschudi, 1714,
p. 26 ff.; StAZ, B II, 822: 10. VII. 1783)

— durch forstwirtschaftliche Pflegemassnahmen im staat-
lichen Sihlwald (StAZ, BII, 703: 19. VIL 1708; B 1],
920: 6. VI. 1762)

— durch Reglementierung der Holzzuteilung fiir die pri-
vaten, gewerblichen und &ffentlichen Verbraucher
(StAZ, B I1, 703: 19. VII. und 11. VIIL 1708, B II, 754:
2. VIIL 1721)

— durch Erschliessung neuer Brennstoffquellen: Forderung
des Torf- oder Turbenabbaues (StAZ, BII, 705:
4.11.1709). Auf Betreiben des Ziircher Naturforschers
Johann Jacob Scheuchzer wurde der Turbenabbau seit
1709 systematisch gefordert (Abbau des Kohlenfldzes bei
Kipfnach ZH, vgl. E. Letsch, 1899, p. 26 ff., insbeson-
dere p. 42 ff.).

— durch staatliche Forderung der sogenannten «Holz-
sparkunst» (vgl. P. Jessen, 1939, Nr. 3832 ff.).

Die Zuteilung der Brennmaterialien Holz, Kohlen und
Turben wurde von der Obrigkeit geregelt und fiir das Holz
streng iiberwacht. Private Haushaltungen und &ffentliche
Gebiude jihrlichen Abnahme
Quantititen der unbeliebten Kohlen und Turben verpflich-
tet. Die Zimmerleutenzunft bezieht beispielsweise fiir das
Zunfthaus seit 1728/29 jihrlich vier Klafter der, wegen
ihrer minderen Heizkraft, nicht geschitzten Turben.

Die Kohlen aus Kipfnach fanden wegen des stark
schwefelhaltigen Rauchs, den sie beim Brennen verursach-
ten, nur spirlichen Absatz. Auch hier sorgte eine obrigkeit-

waren zur bestimmter

liche Regelung fiir Abnahmeverpflichtungen.
Die Hafnerbandwerks: Neben anderen
«feuergefihrlichen» Handwerken waren die Hafner fiir

Klagen des

ihre Giitererzeugung in den Brenndfen auf eine hinrei-
chende Holzzuteilung angewiesen. Fiir die Ausiibung ihrer
Profession erachten sie das Holz als ebenso notwendig wie
das tigliche Brot, die Klagen des Handwerks wegen
Mangel an diesem «tiglichen Brot» reissen denn auch
wihrend des ganzen 18. Jahrhunderts nicht ab. In der
Regel werden darin die lamentablen Zustinde des Hand-
werks primir auf den «driickenden Holzmangel» zuriick-

gefilhrt. Motiviert durch den Holzmangel verfasst das
Handwerk 1763 eine Supplikation an den Rat, der 1762
eine noch beengendere Einschrinkung der Holzzuteilung
in einem Holzmandat niedergelegt hatte. Die Hafner
supplizieren vorrangig gegen dieses Mandat, wenn sie dem
Rat in Erinnerung rufen, dass «wir in unserem Gewiinn und
Gewerb merklichen und empfindlichen Schaden erleiden
miiflen: maaflen zu einem Brand ziemlich viel Holz er-
forderet wird, und ein jeder Brand, wann er einmal
angefangen ist, und nicht an einanderen fortgesetzet ist:
welches dann eben die Ursach ist, dafl wir uns unterwin-
den...und Sie in tiefster Demuth zu ersuchen, daf} Sie
gnidigst belieben mdchten, entweder durch anderwirtige
kluge Verfiigungen dem sonst unvermeidlichen Verfall
unsers Handwerks zuvor zu kommen, oder uns...den
freyen Kauf des Holzes, so viel wir dessen bensthiget sind
hochgeneigt zu erlauben» (StAZ, A 77/13: 6. V. 1763).

Dieser und anderen Klagen des Handwerks war insofern
ein gewisser Erfolg beschieden, als in der Amtsordnung des
Sihlherren, welcher den jihrlichen Verkauf von 100
Klaftern Holz aus dem Sihlwald iiberwachte, verfiigt wird:
«Es ist dem Sihlherren iiberlassen, denjenigen Partheyen, die
dieses Holz am meisten bendthiget und ihrer damit am
besten gedienet, als ... Hafneren usw. so viel zukommen zu
lassen, als jeder zu ‘kaufen Lust (hat)» (StAZ, Sihlamt
A 65/4: 1774, zitiert nach S. Ducret, I, 1958, p.25). Bei
aller gebotenen Einschrinkung garantierte die Obrigkeit
mit dieser Verfiigung die vorrangige Versorgung der holz-
verarbeitenden und -verbrauchenden Gewerbe und Hand-
werke mit dem wichtigen Grundstoff Holz. Dennoch bleibt
das Handwerk auch fiirderhin von den wachsenden Eng-
passen in der Holzversorgung abhingig.

Einzelne Meister suchten sich, wie Salomon Freudweiler,
durch eine rationellere Einrichtung des Brennofens darauf
einzustellen. Der spitere Besitzer der ehemalig Freudwei-
ler’schen Werkstatt gibt 1782 zu Protokoll, der Brennofen
sei um die Hilfte kleiner und benétige bei einem Brand nur
halb soviel Holz wie die gew6hnlichen Hafnerofen.
Inwieweit andere Meister dem Beispiel Freudweilers folg-
ten, ist unbekannt. Wir wissen auch nicht, ob versucht
wurde, die holzfressenden Brennéfen vermehrt mit Turben
und Kohle zu feuern. Erst 1786 beschiftigte sich der Rat
mit dem Projekt, die stidtischen Ziegelbrennéfen inskiinftig
mit Steinkohlen zu heizen (StAZ, B II, 1012: 26. IV. 1786),
lange vorher diirften kaum #hnliche Vorstdsse von den
Hafnern ausgegangen sein.

Moglicherweise wurde das Hafnerhandwerk ierstmals
1785 mit konkreten Vorschligen iiber die Verwendung der
Kohle als Heizungsmaterial fiir die Brenndfen durch einen
Vortrag des Hafners Hans Heinrich Waser unterrichtet.
Leider ist dieser Vortrag iiber den Holzmangel im Wortlaut
nicht erhalten. Solange man jedoch auf Kohlen von so
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minderer Qualitit, wie sie das Kipfnacher Unternehmen
lieferte, angewiesen war, diirfte die an sich konservativ ge-
sonnene Handwerkerschaft kaum von den Vorteilen einer
Kohlenfeuerung fiir die Brennofen zu iiberzeugen gewesen
sein.

Die Holzsparkunst: Schon im 16. Jahrhundert hatte man
den Holzmangel durch eine Verbesserung der Heizungs-
methoden, d. h. einer rationelleren Ausnutzung der Wirme-
energie, zu steuern gesucht (vgl. H.Morgenthaler, 1920,
p. 93 ff.). Die entsprechenden Versuche, in einer umfang-
reichen Quellenliteratur noch heute einsehbar (vgl.
P. Jessen, 1939, Nr. 3832 ff.), durften von vornherein mit
einem ausgeprigten Interesse der Obrigkeit rechnen. Ver-
schiedentlich wurden denn auch von den Erfindern der-
artiger Sparkiinste zu hohe Erwartungen geweckt. Scharla-
tane und seridse Naturwissenschafter hausierten mit wohl
ausgewiesenen Patenten von einer Stadt zur anderen.
Manchmal fithrte denn auch ein gerissener Gauner eine
hohe Landesbehorde auf den Leim, und nicht immer war
man im erfindungsreichen 18. Jahrhundert ehrlich genug,
die Beschaffenheit von des Kaisers neuen Kleidern beim
Namen zu nennen. Eine abstruse Mischung aus empirischer
Wirmelehre und Wunderglauben ist manch einem Experi-
ment und Rezept iiber die Kunst, das Holz zu sparen, eigen.

Anno 1714 fiihrte in Ziirich ein Johann Georg Sengliar,
vom St.-Galler Rat empfohlen, den Abgeordneten des Rates
vor, wie man fiir gewohnliche Stubendfen den Holzver-
brauch um mehr als die Hilfte einschrinken kénne (StAZ,
B II, 725: 26.I1. und 8. IIL. 1714), mit wieviel Erfolg bleibt
allerdings unbekannt. Immerhin bedachte ihn der Rat fiir
sein Patent mit 60 Louis d’ors und beherbergte thn wihrend
seines Aufenthaltes gastfreundlich in der Stadt. Zur Ver-
breitung und niitzlichen Anwendung der Errungenschaft lud
der Rat Sengliar und einen Hafnermeister zu einem gemein-
samen Essen auf Ratskosten.

Im Herbst des gleichen Jahres anerbietet Johann Adam
Riidinger dem Ziircher Rat seinen «erfundenen Kunstgriff
Farbkessel und Koust zerrichten dafl darbey der halbe Theil
Holtz erspart werden kann und sowohl zu Nutzen loblicher
Burgerschaft als auch sonderheitlich in Ansehung eines
Ehrs. Handwerks der Hafneren allhier». Der »Erfinder»
wird mit 25 Reichsthalern belohnt, weil sein Patent, wie der
Rat festhilt, «von solcher Nutzbarkeit dafl darbei nit allein
kein Feiirs Gefahr sondern annach der halbe oder dritte
Theil Holtz erspartet werden kann» (StAZ, BII, 727:
19. IX. 1714).

Es ist heute nicht mehr iiberpriifbar, wieweit die Hafner-
meister tatsichlich diesen Empfehlungen Taten folgen lies-
sen und den heizungstechnischen Innenausbau der Oefen
vervollkommneten. Im Prinzip ging es bei allen entspre-
chenden Vorschligen darum, die Heizgase mdglichst lange
durch Feuerkasten und Turm des Ofens zu leiten, um eine

gleichmissige Erwirmung des gesamten Ofenkdrpers zu er-
zielen. Immerhin verdient Beachtung, dass in Ziirich Publi-
kationen iiber die Holzsparkunst wohlfeil erhiltlich waren.
Am 2. Apnil 1750 werden in den Donnstags-Nachrichten
zum Verkauf geboten: Johan Georg Leutmann «Vulcanus
famulans oder sonderbare Feuernutzung», 1723, und Johann
Christian Lehmann «Ars Lucrandi Lignum d.i. Universal
Holtz-Spahr-Kunst», ca. 1735. Ein Sammelband, der neben
anderen auch die oben genannten Traktate enthilt, wird
heute in der Stadtbibliothek zu Winterthur aufbewahrt. In
einem Beitrag dieses Bindchens fordert ein anonymer Ver-
fasser, «Liebhaber Oeconomischer Wissenschaften», wie er
sich vorstellt, die Hafner sollten weder zu dicke Kacheln
formen noch den Ofen mit zuviel Leim bestreichen, weil
beides der Wirmeleitung abtriglich sei. Seine Erfindung
iber die schnellere und effizientere Beheizung der Riume
mdchte er als Philanthrop nicht nur vom wohlhabenden
Biirger genutzt wissen, auch der arme und gemeine Mann
soll durch sie in Stand gesetzt werden, mit leichten Kosten
Kachelofen setzen zu lassen und von jenen Oefen, die
bislang «kostbar und nur vor reiche Leute, welche solche
Oefen bezahlen konnen», Annehmlichkeit und Kommoditit
zur Winterszeit zu empfangen. Der zitierte Traktat erschien
1753 zu Frankfurt und Leipzig.

Im 18. Jahrhundert war es den zahlreichen naturwis-
senschaftlichen Liebhabergesellschaften zu danken, dass die
Erkenntnisse der den
Gelehrtenstuben in die Oeffentlichkeit getragen und auf
ihre

physikalischen Wirmelehre aus
utilitaristische ~ Anwendungsmoglichkeit  gepriift
wurden. Aus dem Kreise solcher gelehrter Dilettanten
gingen zahlreiche Anregungen okonomischer und politi-
scher, agrar- und forstwissenschaftlicher, geologischer, berg-
werkswissenschaftlicher und hiittentechnischer Art hervor.
1763 begriisste beispielsweie der Ziircher Rat einen Herrn
Valtravers — Johann Rudolfus Vautravers (HBLS, VII,
p.204) —, Freund Rousseaus und dilettierender Natur-
wissenschafter. Er hatte dem Rat seine mineralogischen und
geologischen Kenntnisse — im Steinkohlenland England er-
worben — zur Beférderung des ziircherischen Kohlenab-
baus in Kipfnach offeriert. Trotz fachgerechter Gutachten
und Ratschlige vermochte aber auch er nicht, das Kipfna-
cher Unternehmen auf lingere Zeit zu befliigeln (StAZ,
B I1, 922: 20. VIIL. 1763).

In Ziirich bestand seit 1746 die Naturforschende Gesell-
schaft, die sich mancher Missstinde zu Stadt und Land an-
nahm und durch Preisausschreiben zu beheben suchte. Erst
das Jahrhundertende mit seiner immer empfindlicher spiir-
baren Not an geeigneten Heizungsmaterialien brachte
jedoch ein wissenschaftliches Experiment in Sachen Holz-
sparkunst, an welchem die Gesellschaft interessiert, und
durch eines ihrer Mitglieder, den Ingenieur Fehr, als kriti-
sche Instanz beteiligt war.
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Wiederum war es ein Dilettant, Johann Nepomuk Blank
von Waldsee in Wiirttemberg, der um Erlaubnis nachsuchte,
von seiner «Kunst in zwekmisigerer Einrichtung der
gewohnten Stubendfen auch in hiesiger Stadt eine Probe zu
allgemeinem Nutzen zuzeigen und solche Untersuchung
einer naturforschenden Gesellschaft unterwerfen zu
dorfen». Die Vorfithrungen fanden am 17. und 30. Mirz 1788
im Bauhaus, der Wohnung des Bauherrn Scheuchzer, und
im Beisein von Stadtzimmermeister und Ingenieur Fehr
statt (zum Ergebnis des Experimentes vgl. Anhang Nr. V).
Man ging mit wissenschaftlicher Akribie und genauen
Temperaturmessungen zu Werke. Blank befleissigte sich
einer bis dato ungeiibten Sorgfalt, die einem Jahrhundert, in
welchem erstmals exakte metereologische Messungen auf
den Weltreisen von Francis Cook vorgenommen worden
waren, wohl anstand. Nach gegliicktem Experiment gibt die
Naturforschende Gesellschaft der Obrigkeit zu wissen, «dafl
Sie, auch nach reifer Erdauerung der dabey angebrachten
Reflexionen, nicht umhin kan, an hochste Behorde ihr Be-
finden gelangen zulaflen und in geziemender Ehrfurcht
vorstellig macht, daff die von dem Blank, zwahr nach schon
bekannten Grundsizen der Wirmungskunst gemachten,
aber sehr einfach u. mit geringen Kosten begleitete Ein-
richtung in einem gewohnten Kastenofen 2/s Brennmaterial
erspahre, geschwinder wirme, linger die Hitze beybehalte,
als mit drey Driteln Brennmaterialien in einem gewohnlich
eingerichteten Ofen; und also diese nelie Vorrichtung im
inneren de Ofens zwey sonst nie beysamen bleibende Vor-
theile vereinige nahmlich die geschwinde annahm der
Wirme u. dieviel lingere Dauer derselben...Die Gesell-
schaft haltet also diese Einrichtung fiir sehr niizlich,
allgemein empfehlbar, und der hohen Aufmerksamkeit und
Begonstigung . . . wiirdig».

Ueber Verbesserung und Manipulation, die Blank am
Ofen vorgenommen hat, erfahren wir im gleichen Schrei-
ben: «Es hat sich auch erscheint, daff diese Verinderung
leicht in jedem Ofen angebracht werden kénne, da man
blos die oberste deke weg Und das Gew®dlb heraushebt, an
deflen stat einen horizontalen boden auf 2 eiserne Stibe, mit
einer vertikalen Wand sezt, welche einen vierekichten
Kasten bildet, der durch zwoo Scheidewinde in 4 ficher
abgetheilt, dem Felir einen lingeren Zug gewihret, so daf} es
mehr Widerstand antrifft, langsamer brennt, auf die
Seitenwinde stirker wiirkt, und den Ofen biff in die
untersten Fufl = u. obersten Krantz-Gesimse ebenso gut wie
an den Seitenwinden wirmt» (StAZ, A 49.6: 7. 1V. 1788).
Aus der Beschreibung geht deutlich hervor, dass Blank
durch die Einrichtung von Ziigen, die den Austritt der
Heizgase in das Kamin moglichst lange hinauszégern
sollen, eine wirmespeichernde Wirkung erzielte. Wenn
diesem schon im 17. Jahrhundert bekannten Verfahren —
es geht auf A.Boklers «Furnologie und Haushilterische
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Ofenkiinste» von 1666 zuriick — in Ziirich noch immer
Aufmerksamkeit geschenkt und Verbreitung gewiinscht
wurde, diirfen wir wohl Wilhelm Liibkes Beobachtung
Glauben schenken, der 1865 festhilt, die meisten alten
Oefen in der Schweiz, darunter auch jene des 18. Jahr-
hunderts, wiirden iiberhaupt keine Ziige aufweisen. «Hoch-
stens reicht eine gemauerte Zunge in den oberen Aufsatz
hinauf, um welche der Rauch zirkulieren muss, um dann
durch den Ofenhals in den Kamin zu gelangen» (W. Liibke,
MAGZ, XXIX, 1865, p. 170).

Das Hafnerhandwerk unternahm, wie wir gesehen haben,
von sich aus keine nennenswerten Anstrengungen, um dem
Holzmangel durch Verbesserung und Umstellung der
Brennofen auf verfiigbare Heizungsmaterialien zu begegnen.
Ebensowenig wurden realisierbare Vorschlige fiir die
okonomischere Nutzung der Wirmeenergie und damit Ein-
schrinkung des Holzverbrauches aufgegriffen, noch gingen
sie von den Hafnern selbst aus. Die verschiedenen Publika-
tionen zur Ofensparkunst wurden von Handwerkerkreisen
offenbar nicht gelesen, noch die praktischen Ratschlige der
«Erfinder» beachtet. Gegeniiber dem obrigkeitlichen Inter-
esse an jeglichen Versuchen und Vorschligen, Holz zu
sparen, verhielt sich das Hafnerhandwerk auffallend pas-
siv. Es erwartete offensichtlich die Behebung des Holzman-
gels durch obrigkeitliche Massnahmen, die sich auf die Er-
schliessung neuer Holzquellen richteten.

Die Errichtung von Sparkiinsten in Ziirich: Beziiglich der
Sparkiinste, die in Ziirich eingerichtet wurden, scheint sich
nochmals ein hnlicher Vorgang wiederholt zu haben wie
1715 bei der Fertigung weissgrundiger Oefen (vgl. p. 33).
Wiederum ist die Bleulersche Werkstatt in Zollikon den
schwerfilligen Stadtmeistern voraus. 1786 liefert Johannes
Bleuler in den Gasthof zum Schwert verschiedene Spar-
kiinste. Bleuler wird ebenso wie der Auftraggeber, Anton
Ott, vom Hafnerhandwerk wegen dieses Eingriffes in die
Arbeitskompetenz der Stadtmeister zur Verantwortung
gezogen (StAZ, W5, Zi41, Nrn. 254, 255: 23. und
30.1.1786) und deswegen auch um 10 Pfund gebiisst
(StAZ, W5, Zi7e: 2.V.1786). In der Kontroverse zwi-
schen dem Zolliker und den stiddtischen Meistern ist nicht
mehr wie 1715 von dem Unvermdgen letzterer die Rede,
vermutlich weil das Handwerk seine Nachlissigkeit in Sa-
chen Holzsparkunst nicht vor der Zunft eingestehen und
damit Bleuler einen rechtlichen Vorteil einriumen wollte.
Sehr viel spricht dafiir, dass Ott den Zolliker Hafner mit
dieser Arbeit betraute, weil Bleuler sich auf diesem Gebiet
bereits ausgewiesen hatte. Der Schwertwirt muss an der
Einrichtung von Sparkiinsten stark interessiert gewesen
sein, mit 22 Oefen hielt das Gasthaus die Spitze unter allen
Haushaltungen, die nur vom staatlichen Gasthaus fiir
unfreiwillige Giste im Oetenbach mit 32 Oefen iiberboten
wurde (StAZ, B IX, 13).



Im folgenden Jahr liefert Heinrich Michel eine Sparkunst
in das Haus des Holzwerkmeisters (StAZ, FIII, 4:
1787/88). Seine Werkstatt iibertraf nicht allein in der
Qualitit ihrer Fayence alle iibrigen, der Meister selbst be-
weist durch die Umstellung auf die Innovation erneut
seinen wendigen und geschickten Geschiftssinn. Das Gros
der Hafner hingegen hielt am Althergebrachten fest und
zeigte sich unfihig, Neuerungen zum eigenen Nutzen zu
verwerten. Durch diese Stagnation verurteilte sich das
Handwerk selbst zum Untergang.

Eiserne Qefen: Sie bieten im Unterschied zum Kachelofen
den Vorteil einer schnellen Erwirmung von Ofenkorper
und Raum und bendtigen dazu weniger Heizmaterial. In den
von mir durchgesehenen Rechnungen des 18. Jahrhunderts
werden hin und wieder Hafner fiir die Lieferung eiserner
Oefen bezahlt, weshalb ich auf diesen anderen Aspekt der
Holzsparkunst kurz hinweise. Eiserne Oefen benutzte man
nicht erst seit dem 18. Jahrhundert. Anno 1553 bezahlt der
Rat zu Basel beispielsweise einen eisernen Ofen fiir das
Miinchensteiner Schloss (C. A. Miiller, 1953, p. 170).

In Ziirich wird 1744 zum Verkauf angeboten: «Ein noch
schier gar neues und fast nie gebrauchtes eisernes Ofelein
nach neuester Invention vermittelst dessen man nur durch
ein wenig Holtz in wenigen Minuten ein Zimmer erwirmen
kan; samt darzu dienlichen Réhren bequemlich aller Orten
zu placieren und commod zu transportieren in raisonablem
Preiff» (Donnstags-Nachrichten XLI, 4. Weinmonat, 1744).

1751 zeigen zwei Lausanner Biirger dem Ziircher Rat an,
«daf sie eine neue Gattung eiserner Ofen welche gantz
klein und komlich zu machen portieren seyind, zudem auch
sehr wenig Holtz erforderen thugind» (StAZ, BII, 874:
7. VIIL 1751).

Eiserne Oefen, wie die oben angezeigten, diirften vor-
zugsweise als zweite Wirmequelle Verwendung gefunden
haben; da sie «<komlich», also bequem, zu installieren waren,
dienten sie teilweise auch als provisorische Heizung. So ver-
anlasste die Baukommission der Zimmerleutenzunft fiir den
Meistertag 1784 die Installierung von zwei eisernen Oefen
in den Zunftstuben, weil der Hafner Heinrich Zimmermann
mit der Herstellung der bestellten Kachel6fen immer noch
in Verzug war.

Unter den Lieferanten eiserner Oefen fiir das Bauamt ist
wiederum Heinrich Michel. Laut Bauamtsrechnung (StAZ,
FIII, 4) bezog er 1793/94 fiir einen eisernen Ofen und
1794/95 fiir einen eisernen Bratofen Entlohnung.

Chaunffeusen: Liden und offene Stinde, etwa der Klein-
brotler unter dem Helmhaus, wurden in der Regel mit so-
genannten Chauffeusen oder Gluttdpfen erwirmt. Es waren
dies offene Becken, mit einem Rost iiberdeckt. Als Brenn-
material diente Holzkohle. Wir besitzen keine Nachricht
dariiber, ob die Gluttopfe auch von den Hafnern hergestellt
worden sind.

Fazit: Alle erwihnten Heizungsméglichkeiten waren auf
Holz angewiesen. Solange man auf die praktische Nutzung
der Holzsparkunst verzichtete — die Widerstinde liegen
unzweifelhaft beim konservativen Handwerk der Hafner
—, dezimierten sich die Holzbestinde rapide. Auffilliger-
weise ist in keiner der beschriebenen Vorfithrungen er-
wihnt, dass man mit vermehrter Kohlenheizung einen
grosseren Wirmeeffekt erzielen konne. Die Ziircher Kohle
aus Kipfnach war von zu schlechter Qualitit. Erst das 19.
Jahrhundert brachte mit der Ausweitung des Handels auch
Importe qualititsvoller Brennmaterialien. Von dem Projekt
eines Steinkohlenofens erfahren wir erstmals im Bauamts-
Inventar von 1795, danach verfiigte das Bauamt seit diesem
Jahr iiber ein «Modell von dem neiien Steinkohlen Ofen —
in Gips» (StAZ, A 49.6: 4. XI. 1795).

Zusammenfassung

Ungefdhr fiinfzig Meister wurden im 18. Jahrhundert
dem Hafnerhandwerk in Ziirich einverleibt. Die meisten
von ihnen fanden in der Stadt als Geschirr- und Ofenhafner
ithr Auskommen. Geschirrhafner fertigten Ess- und Haushal-
tungsgeschirr, das sie an einem wdochentlichen Markttag
feilboten. Ofenhafner sorgten in obrigkeitlichen und
privaten Hiusern fiir die Errichtung und Wartung der
Heiz- und Betriebsofen.

In den Werkstitten arbeiteten neben Meister, Gesellen
und Lehrknaben auch Familienangehérige. Verschiedentlich
fihrten Hafnerinnen nach dem Tode des Meisters die
Werkstatt weiter.

Die Geschichte des Hafnerhandwerks prigen die zahlrei-
chen Auseinandersetzungen mit auswirtigen Meistern, die
einen spiirbaren Leistungsdruck ausiibten. Wenn die stidti-
schen Hafner auch gegen Ofenimporte weitgehend ge-
schiitzt waren, gegen Geschirrimporte vermochten sie sich
nicht so erfolgreich zu wehren. Der Geschirrmarkt wurde
stirker vom Angebot modischer, auslindischer Waren
bestimmt.

Die Rechtsprechung des Handwerks nach den jeweiligen
Ordnungen folgt im Lauf des Jahrhunderts der Tendenz
zu einer Vernachlissigung des genossenschaftlichen Prinzips
zum Nutzen einiger weniger Werkstitten. Diese setzten sich
fiir die Revision besonders einengender Handwerksartikel
ein und erreichen u.a. eine Liberalisierung des Gesellen-
artikels. Die Anzahl beschiftigter Gesellen gibt Aufschluss
iiber die Produktivitit einzelner Werkstitten und iiber die
Auftragssituation.

Mangel an Brennmaterialien, obrigkeitliche Massnahmen
gegen die feuergefihrlichen Hafnerwerkstitten innerhalb
der Stadtmauern und der aufkommende Kapitalismus leiten
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in den Jahren nach 1780 den Niedergang des Handwerks
ein.

Die Geschichte des Ziircher Hafnerhandwerks im 18.
Jahrhundert, seine innere Organisation, die Pflichten und
Aemter seiner Mitglieder, die allgemeinen Regelungen, die
S6konomischen Verhiltnisse und die Lebensumstinde der
einzelnen Meister werden in dieser Arbeit behandelt.
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Turmofen aus dem Haus zum Lindengarten, Hirschen-
graben 22, heute SLM Inv. Nr. 24046. Auf den Fiill-
kacheln Allegorien der Tugenden, auf den Lisenen-
kacheln Allegorien der Laster. Als Vorlage diente ein
Tugenden-Laster-Zyklus des Augsburger Stechers Mar-
tin Engelbrecht, zwischen 1710 und 1715 in Augsburg
erschienen. Polychrome Bemalung in Unterglasurmalerei
auf weisser Engobe. Aus der Werkstatt Hans Jacob
Dinikers, 1724 (Zuschreibung). Foto SLM 25115.

Turmofen aus Zirich, um 1740, Werkstatt unbekannt,
eventuell L. Locher. Urspriinglicher Standort Bahnhof-
strasse 43, spiter Schweiz. Bankgesellschaft, heute ver-
schollen. Foto SLM 13256.

Turmofen im Zunfthaus zur Meise. Nach der erbalte-
nen Rechnung (vgl. Abb. 39) lieferte Leonhard Locher
diesen Prunkofen 1758. Die Vorlagen fir die Fiill-
kacheln stammen, laut Baubuch der Meisenzunft, von
Daniel Diiringer. Fayence, blau bemalt. Foto SLM
49290.

Turmofen, datiert 1755. Werkstatt Hans Heinrich
Bachofen, bemalt von Hans Jacob Hoffmann. Fayence,
blau bemalt. Aus dem Haus Rennweg 37 in das Ge-
sellschaftshaus zum Riiden wversetzt. Auf den Fiill-
kacheln Ziircherische Schlosser, Burgen und Landvogtei-
sitze. Nach den Wappenkacheln im Turm wurde der
Ofen fiir Hans Heinrich Lavater-Brim, Landvogt von
Widenswil, angefertigt. Foto Kt. Hochbanamt z 23662.

Fiillkachel im Feuerkasten des Turmofens im Riiden.
Foto SLM 32137.

Turmofen im Haus zum Rechberg, Hirschgraben 40,
1. Geschoss. Der Ofen trigt zwei Signaturen des Haf-
ners Salomon Freundweiler, drei des Malers Jacob Kubn
von Rieden sowie eine Signatur des Malers Hans Jacob
Hoffmann. Die Signaturenkacheln Frendweiler-Kubn
sind 1764 datiert, jene Hoffmanns 1763; wir wissen,
dass Hoffmann 1764 fiir M. L. Kiichler in Muri arbei-
tete, Jacob Kubn sibernabm seine Stelle in der Freud-
weiler-Werkstatt, Unter allen Ziircher Oefen nimmt
dieser Ofen eine besondere Stellung durch die ausge-
bauchte und zusammengezogene Turmform ein. Fayen-
ce, blau bemalt. Foto SLM 29646.

Signaturenkachel des Turmofens im 2. Geschoss des
Hauses zum Rechberg. Foto SLM 29650.

Signatur Heinrich Michels auf einem Turmofen aus
dem Haus zum wvorderen Florhof, heute wverschollen.
Foto SLM 23273.

Turmofen aus der Werkstatt Heinrich Michels, signiert
und datiert 1784. Herkunft unbekannt, heutiger Stand-
ort Freiestrasse 10 (Privatbesitz). Foto SLM 23910.
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Plan der Grossen und Kleinen Stadt, auf der Grundlage wvon
David Breitingers Plan (1789—1815) und unter Benutzung des
Stadtplans von Johannes Miiller (1788—1793). Hergestellt von
dipl. Ing. Christian Hoinkes, Institut fiér Kartographie ETH
Ziirich. Verfabren: Applicon-Computersystem.

Die Verteilung der Hafnerwerkstitten im 18. Jabrhundert

Erwihnt werden nur die aktenkundigen Daten, die teilweise
nach den Hiuserregesten von A. Corrodi-Sulzer (StAZ) ermittelt
wurden. Der Einzug in eine Werkstatt kann frither erfolgt sein,
als er sich in den Quellen — Bev&lkerungsverzeichnisse, Rech-
nungen der stidtischen Aemter — belegen lisst. Oftmals blieb
das Haus noch mehrere Jahre im Besitz der Erben, von denen
auch die Hypothekarzinsen bezahlt wurden. Falls sich unter den
Erben kein Hafner befand, wurde die Werkstatt von der Witwe
vermietet, so an der Hiringgasse 6. In vielen Fillen hat sich ein
solches Mietverhiltnis nicht in den Quellen niedergeschlagen.

Brunngasse 15, Drei Singer
1750—1766 Leonhard Locher
1766—1772 Hans Conrad Koller

Frankengasse 20, Jahrmarkt

17. Jh. Heinrich Stadler I und II
1695—1718 Hans Georg Hug

Hiringgasse 6, Vordere Sommerlaube

1690—1736 Felix Weber

1736—1753 Johannes Weber

1756—1768 Leonhard Weber

1810—1817 Martin Diniker und Witwe
Krautgartenstrasse 7

1740 Hans Jacob Ammann
Miihlegasse 7, Kleines Filkli

17. Jh. Familie Reinacher

1698—1746 Hans Conrad Reinacher und Erben

1747—1787 Christoph Huber und Witwe

1767—1773 Martin Michel

1778—1784 Hans Rudolf Diniker

Niederdorfstrasse 22, Alte Wiegen

1733 als Hafnerwerkstatt erwihnt

1744—1750 Leonhard Locher
Niederdorfstrasse 54, Topf

1724—1772 Thomas Zimmermann

1769—1809 Heinrich Zimmermann
Niederdorfstrasse 74, Laubfrosch

1769—1775 Salomon Freudweiler

1775—1778 Hans Heinrich Waser
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Niederdorfstrasse 84, Blumengeschirr

17. Jh. Familie Eberhard
1762—1769 Hans Caspar Vogel und Witwe

Oetenbachgasse 15, St. Johann

1517 erstmals als Hafnerhaus erwihnt

17. Jh. Heinrich I und Felix IT Wyss,
Heinrich I Stadler

1684—1738 Heinrich II Stadler und Witwe

1709—1738? David III Stadler

Predigerplatz 30, Schwarzes Kreuz
1762—1769? Salomon Freudweiler

Preiergasse 20, Schwarzer Leu

1675?—1717 Felix III Wyss und Witwe
17142—1740 Felix IV Wyss und Witwe
1740—1786 Hans Heinrich Bachofen und Witwe
Rennweg 6, Kreuzbiichs
17472—1756 Wilhelm Weber
Schipfle 31, Lachs
1740—1785 Hans Jacob Ammann und Witwe sowie

die S6hne Heinrich und Hans Caspar
Sihlstrasse 49

1703—1710 Melchior Diniker
1718—1749 Hans Jacob Diniker
1757—1778 Hans Rudolf Diniker
1778—1799 Hans Heinrich Waser
Torgasse 16, Hohes Nest
1731—1756 Conrad Aberli und Witwe
1756—1782 Wilhelm Weber
Weite Gasse 5, Fuchs
17. Jh. Jacob Weber
1714—1756 Rudolf Diniker und Witwe
1762—1773 Mathias Diniker

Werdmiihlegasse 8 / Bahnhofstrasse 86, Thare und Ofen

17. Jh. Hans Diniker

1718—1761 Martin Weber und Witwe

1769—1796 Heinrich Michel

1797—1814 Hans Heinrich und Hans Jacob Michel

II MEISTERTABELLE DER ZURCHER HAFNER
1650—1820, S. 44—47:



Name

Jahr

1650
51
52
53
54

1655

56
57

58
59
1660
61
62
63
64

Aberli Conrad

Amman Hans Caspar

Amman_Hans Jacob

Amman_Heinrich

Bachofen Hans Heinrich

Bachofen Heinrich

Ddaniker Hans Jacob

Daniker Hans Rudolf

Ddniker Johannes

Ddniker  Martin

Ddniker Mathias

Ddniker Melchior

Daniker Rudolf

Ddniker Rudolf

Eichholzer Hans Ludwig

Freudweiler Salomon

Huber Christoph

Hug Hans Georg

Koller Hans Conrad

Locher Leonhard

Michel Hans Heinrich

Michel Hans Jacob

Michel Heinrich

Michel Martin

Reinacher Hans Conrad

Reinacher Hans Jacob

Rordorf Heinrich

Schweizer ‘Daniel

Stadler David

Stadler Hans Heinrich

Stadler Heinrich

1665
66
67
68
69

1670
il
72
73
74

1675
76
77
79

1680
81
82
83
84

ot

Stumpf Hans Rudotf

Vogel Hans Caspar

Waser Hans Heinrich

Weber Andreas

Weber Andreas

Weber Daniel

Weber Felix

Weber Heinrich

Weber Johannes

Weber Leonhard

Weber Martin

Weber Wilhelm

Wyss Felix

Wyss Felix

Zimmermann

Hans Jakob

Zimmermann

Hans Ulrich

Zimmermann Heinrich

Zimmermann Thomas

Name

Jahr

1650
51
52
53

54
1655

56
57

58
59
64
1665

1660
61
62
63

Legende:

Zunfteinverleibung
Heirat
Ofenhatner
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III PROJECT EINER NEUEN HANDWERKSORDNUNG

So wvill Méglich, den jezigen Zeiten angemiflen, Aufl der Alten
Ordnung gezogen und Zusamen getragen Von dem Handwerk.

(StAZ, W 5, Zi 41, No. 295: das Projekt der neuen Handwerks-
Ordnung wurde vermutlich kurz nach dem «Bericht iiber Unter-
suchung der neu vorgeschlagenen Handwerks-Ordnung» vom
14. 11. 1789 niedergeschrieben. Das Manuskript 295 weist Korrek-
turen in der Handschrift des Zunftschreibers Weiss auf, in der
Abschrift durch runde Klammern gekennzeichnet. Im Original
gestrichene Passagen, gekennzeichnet durch eckige Klammern,
wurden nur beriicksichtigt, wenn sie dem Verstindnis des Satzes
dienen. Orthographie und Zeichengebung des Originals wurden
beibehalten.)

Erstens

Solle jeder der sich dem Hafner HandWerk widmen will Schuldig
seyn, Bey einem Ziinftigen Hafner Meister 3 Jahr Lang das
Handwerk zu erlernen Wie von Alters har.

Zwejtens

Sollen, alle Lehrknaben, vor gesamter MeisterSchaft :l: in bey-
seyn eines HochH. Zunft Vorgesezten :l: der Handwerks
Ordnung nach, aufgedungen werden. Tax 101b. 16s.

Dritens

Jeder Lehrknab :l: wan sein Lehrzeit verflofen ist :l: widerum
(solle) vor gesamter Meister Schaft, nebst zu Zug 3 in arbeith
Stehenden Gesellen, nach Hand=Werks gebrauch abgedungen
werden. Tax 10 Ib. 16 s.

Viertens

Alle die auf diese Weise, auf und abgedungen, auch zum gesellen
gemacht wordenen Lehrknaben sollen schuldig seyn, wenigstens
2 Jahr sich in die wanderschaft zu begeben und diefle Zeit iiber,
auf dem HandWerk fleiflig arbeiten und Trachten die profehsion,
best moglich zu profitieren.

Fiinftens

Ein jeder solle nach seiner heimkunft Schuldig seyn Autentische
Kundschaften, und Zeiigsammen seines Wohlverhaltens dem
HandWerk aufzuweisen.

Sechftens

Solle, ein jeder, der seine WandersZeit volzogen hat, und begehrt
Meister zu werden, verbunden seyn, Sich Bey einem HandWerk,
als Meister anzunehmen, oder einverleiben zu laflen. Tax 20 Ib.
16 s. LandMeister 10 lb. 16 s.

Sibendes

Solle, ein jeder angenohmene Meister :l: der ein Burger ist :I:
verpflichtet seyn, Nachbeschribene Meister Stuk zu machen, Als.
Erstlich, solle er :l: in gegenwart Unser Hoch Geachten Hoch
GeEhrten H. ZunftMeister und Rithe def HH. ZunftPflegers und
ZunftSchreibers auch gesamter Meisterschaft :1: ein wohlgeform-
ten Hafen, und einen Wafler Krug, Threhen. — Sodan einen zu
den Zeiten gebraiichlichen, durch ihne verfertigten und auf-
gesetzten Gupfen Ofen zeigen, und vorweisen. (NB. in gleichem
Haufl da er Threhen thut, der Riff, von diserem Ofen solle
vorher, dem obmann zu handen gestelt werden.)

Achtens

Einem Hafner :l: der ein Burger ist :l: (solle) nicht erlaubt
seyn Lehrknaben oder gesellen zu halten, er hab dan obige
Meister Stuk, verfertiget, und seyen selbige guet und probat
erfunden worden.

Neiintens

Wann aber einer, obige Meister Stuk zu machen sich unterstehen
und aber solche schlecht waren und Namhafte Fehler sich zeigten,
So mégen Ehren erme(l)dte HochGeacht HH. Zunft Mstr. Rithe,
und Pfleger Nebst dennen Meisteren, einen solchen Stuk Meister,
eint weder mit einer Buef belegen, oder mit gesind Spehrung
bestéafen, oder wie es die umstind Erforderen, und gut befunden
wird.
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Zehendes

Jedem, auf (ob)Vorbeschriben Art angenohmenen Meister :l: in
der Statt :l: der seyn Meisterstuck, verfertiget, und solches guet
geheisen worden, ist Erlaubt mit 4 Gesellen und einem Lehr-
knaben zu arbeithen, auch mag er statt des Lehrknabens den
5.ten Gesell halten. —

Eilftens

Die Wittfrauen, sollen in ansehung der haltung defl gesinds,
eben das Recht haben, welches Ihre verstorbnen Eheminer gehabt
ausgenohmen dafl solche keinen Lehrknaben halten dorfen.

Zwolftens

Keinem Meister, der 4. gesellen in der arbeit hatt, solle erlaubt
seyn, den wuchen Markt mit seynem Geschirr (zubesuchen) wohl
aber die Jahr Mirkt, dieses (solle) sich auch, auf die Wittfrauen,
wie von Altem hir (beziehen). —

Drey Zebendes

Damit kein Meister oder Wittfrau Ursach habe, sich, wie ehedem
zu Klagen, daf dennen gesellen, nicht ordnung miflig, um arbeit
umgeschikt werde, so ist, guet befunden worden, eine bestimte
und deiitliche Umschik Ordnung, in Schrift zu verfafien, welche,
von jedem Meister, eigenhindig unterschriben und jeder Kraft
deflen (die selbe) zu halten Schuldig seyn [solle]

Vier Zebendes

Dieweilen, bey allen Handwerken, von Alters hir, iieblich ist,
und unsere Constitution erforderet, das jeder Zeit Ein Obmann
aus denen Meisteren erwehlt werde :l: demme die Handwerks
Ordnung, und gebriuch wohl bekant, und deflen Pflichten sind,
guete Ordnung, im Handwerk iiberhaubt, und besonders, in
Fihrung der Handwerk gebdtteren zu halten auch dieselben zu
gesezten Zeithen halten Thiie :I: also(solle) auch aus den Hafner
Meisteren ein Obman, durch Sie selbst erwehlt werden. (Wann)
aber die Meister, welche einen Obman erwehlen wollen ungleicher
Meinung sind, also, dafl Sie durch merheit kein Obman erwehlen
kdnnen, solle Ein jeweilliger H.H. Amts Zunft Meister Ehren-
bietig, um die entscheidung des Spruchs ersucht werden.

Funf Zebendes

Defigleichen solle, wie vor altem, ein handwerk Schreiber seyn
der alles was daff HandWerk betrift ordentlich aufzeichnen, und
in die darzu bestimte protocol, einschreiben (thut) damit Man im
stand seye, alles was in den Handwerks Botteren verhandlet
worden, jederem Red und Antworth zu geben, auch niemand ver
vortheilet werden kénne. :

Sechs Zebendes

Alle Jahre (sollend) 4. ordinari handwerk gebdtter gehalten
werden, Als das Erste Am Hirs Montag!, das Zweyte am
Pfingst Dienstag. Das Dryte Am Schleil Markt in dem Herbst?2,
das Vierte Am Montag nach dem Schwdr=Sontag im Winter
Johannj3 ebend die auflag jedes Mahl 6 s. (seyn).

1 Hirs Montag: Montag nach Invocavit, d.i. der erste Fasten-
sonntag oder sechste Sonntag vor Ostern.

Der Schleissmarkt war der letzte Tag der beiden grossen stid-
tischen Mirkte zu Pfingsten und im Herbst, vgl. Id. IV, 414.
Die beiden Schwdrsonntage folgen im Sommer und Winter auf
den Meistersonntag, an dem Constaffelherren und Zunftmeister
gewihlt wurden. Nach David von Moos hat der Schwérsonntag
«seinen Namen von dem Eyd, welcher an selbigem Tag in der
Grofl-Miinster Kirche von dem neuerwihlten Herrn Biirger-
meister, von den neuen Rithen, und Zunftmeistern, wie auch
von der ganzen Biirgerschaft beschworen wird» (D. v. Moos,
11, 1775, p. 158).

Siben Zebendes

Bey Diflen Gebotteren (sollen) sich einfinden, alle Hafner
Meister, in der Statt, dennen es Leibs halben méglich ist, welcher
aber ohne genugsame Ursach, ausbleibt, der solle 4 s. pr. das Erste,
und 8s. pr. das 2te. und 12s. pr. dafl 3te. mahl seiner abwesen-
heit Zahlen, hernach aber, (einem) solchen ungehorsammen
(Meister) nicht mehr in die Handwerks Gebotter verkiindt, und
deflen betragen einem jeweiligen Hr. Herren Amts Zunft Meister
angezeigt werden.

2
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Acht Zebendes

Diese bestimten Quartal Gebétter, Sollen Nachmittag um 2. Uhr
allemahl ihren anfang nehmen, welcher Meister nach dem glogen
Schlag komt, der solle 1s. und welcher erst komt wan daf}
Gebett albereit angefangen ist 2 s. Buef§ bezahlen.

Neiin Zebendes

In diesen Gebotteren, Solle der Obmman von dem Altesten, bis
zu dem jiingsten, und von dem jiingsten bis zu dem Altesten,
iiber solche sachen, die dal Handwerk anbetrefen, und die Ehre
und Nutzen befiirderen, und hingegen schaden abwenden kénnen
und woriiber sonst ein Handwerk zu Rathschlagen dafl Recht
haben mag 3 Umfragen halten.

Zwanzigstes

Jeder, der in einer dieser umfragen, etwas anzubringen hatt, der
solle, selbiges mit bescheidenen worthen darthun, und darin sich
alles, Schmelens, Schworens, und Scheltens, ginzlich enthalten.
Bey 20: s. Buefl.

Ein und Zwanzigstes

Niemahlen solle gestattet werden, daf} einer den anderen in reden
unterbreche, oder das zwey und mehrere mit einander (zugleich)
reden, sonder erst dan, wan einer ausgeredt hatt, ein anderer, der
diesem von der Linken hand her der Nichste jezt zu reden
befiiegt seyn. bey 4. s. Buefl.

Zwey und Zwanzigstes

Eben so wenig, sollen iiber 2 oder mehrere Puncten, oder Sache
auf einmahl gerathschlaget werden, sonder schuldig seyn, iiber
jede vorgebracht sache (besonders) einen Spruch abzufaflen und
erst dan ein ander geschift behandlen und sofort.

Drey und Zwanzigstes

Alle vorkomende geschifte, sollen so wohl als die, dariiber
ergangen ausspriiche, von dem Handwerk Schreiber, in ein dazu
eigens bestimtes handbuch, Kurtz, aber deiitlich, auf der Stell
verzeichnen und alle mahl wan ein Spruch ergangen ist, verleflen
werde, damit jeder wiiflen mag, was eigentlich erkant worden ist.

Vier und Zwanzigstes

Dem Handwerk Schreiber, solle obligen, das Handbuech, jedes
mahl, nach Hauf§ zu nehmen, und die in selbigem aufgezeichnete
verhandlungen in ein :l: Thme anzuschafendes Follio Buech,
Sauber und Exact auf zuschreiben, damit dieses protocol auf
begehren UnHochGH. Zunft Vorgesetzten oder wo es sonst er-
forderlich wire, aufgewisen werden Konne, dieses Protocol soll
bey allen Handwerks Gebotteren bey handen seyn, hernach aber
i:lem Handwerk Schreiber, widerum nach hauff zu nehmen ob-
igen.

Fiinf und Zwanzigstes

Alles was in den Gebotteren verhandlet, und dariiber, durch
merheit der Stimen abgesprochen wird, solle jeder Meister
Schuldig seyn, dem selben nachzukomen, Es seye dan, daf} einer
oder mehrere Meister, gerade nach dem Spruch sich deflen
weigerten, in welchem fahl. jeder an Unsere HochGeachten H.H.
Zunft Vorgesetzten zu Apellieren, die freyheit haben soll, welchen
hohen ausspruch dafl ganze Handwerk anzunehmen schuldig ist,
oder :l: wie von altem hir :l: sich an Unsere Gnidigen H.H.
zu wenden hatt.

Sechs und Zwanzigstes

Alle Quartal, solle jeder Meister und Wittfrau schuldig seyn, die
gewohnte auflag von 6. zu erlegen und diese, wie alle anderen
Einnahmen, in ein eigens bestimtes Buech, aufgeschriben werden,
gleiche bewandtnufl (hat) es mit den ausgaben welche fleiflig
aufgezeichnet werden miieflen.

Siben und Zwanzigstes

Alle Jahre im Christmonat, solle das in der Laad, befindtliche
gelt, gezehlt, und iiber ausgab und Einnahm, ordentliche Rech-
nung gehalten werden, insonderheit, sollen die der Zunft schuldige
gesellen und Lehrknaben Taxa bezahlt werden wie solches die
Zunft Ordnung vermag.
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Acht und Zwanzigstes

damit aber wo imer méglich, streit und uneinigkeit unter der
Meisterschaft, verhiittet werde, so solle keiner dem anderen seine
Kundsamme ablaufen, oder auf eine nidertrichtige Arth das
Gesind suchen abwendig zu machen bey der Straf.

Neiin und Zwanzigstes

Keiner solle, dem anderen in seine schon angefangene arbeith,
stehen oder, wan einem Meister von jemand ein Stuk arbeith
bestelt und angegeben wurde, und solche in der werchstadt
albereit angefangen ist, so solle keiner befiiegt seyn, diffe arbeit
auch zu machen, es seye dan der erste Meister mit dem Kunden
iiber ein komen, und beyde Theile, deflen zu friden.

Dreyfigstes

Keiner (solle) dem anderen die Arbeith Schitzen vilweniger
Tadlen oder ausschilten. auch keiner dem anderen seine Gesellen
einzithen, oder ihnen unterschlauf geben, als wodurch selbige
frich und verwegen gemacht werden, und schon sehr viel Streit
entstanden ist.

Ein und Dreyfigstes

(So) aber eintweder, aus hohem Befehl, oder auf begehren, eines
Herren oder Kunden, und Defi Meisters, der eine arbeith ver-
fertiget hatt, zugleich, ein Stuk Arbeith geschizt werden, so
sollen 2. Meister aus dem HandWerk mit vorwiflen des jeweiligen
HochH. Amts Zunft Meisters, und des Handwerk Obmans, die
Arbeith gewiflenhaft, niemand zu Lieb, noch zu Leid schitzen,
und darin gar Keine Gefahr brauchen, auch Sie ihre schatzung,
niemand er6ffnen, es seye gleich dem, der die Arbeith gemacht,
oder dem der solche machen laflen, sonder selbige, eintweder
Schrift=oder Miindtlich, dem Obman zu handen, des Hohen
Richters und deff HochG. Amts Zunft Meisters anzeigen.

Zwey und Dreyfigstes

Alles, was einmahl von den Handwerks Sachen ausgemacht
worden ist, (solle) als ausgemacht, und abgethan angesehen wer-
den, deffiwegen Keiner dem Anderen etwas aufzuheben, oder
vorzuhalten befiiegt seyn.

Drey und Dreyfigstes

Keine andere Sachen, sollen von dem Handwerks Bott, verhandlet
werden, als, die, welche dieflere Handwerks Ordnung und geseze
betrefen, alles andere (aber) gebiihrender Maaflen an Héhere
Stellen und Richter gewisen und iiberlaflen seyn.

Vier und Dreyfigstes

An dieseren Articlen und gesetzen solle ohne vorwiflen und ein-
willigung unser Hochgeachten H. Zunft Vorgesezten Keine
Enderung vorgenohmen werden, auch dieselben, jedem Neiien an
Zunehmenden Jungen Meister vorgelesen werden (und) zu gleich
von einem solchen, die befolgung dieser Ordnung geforderet
werden welchem besonders obligt, auf Befehl des Obmans in die
Gebétter zu sagen, bis Jiingere Meister nachkommen,

Damit aber diefle Ordnung desto befler befolgt und gehandhabet
werden konne, so wird hochst nothwendig seyn, das dieselbe von
Samtlichen Hoch Geachten und Hoch GeEhrten Herren Zunft
Vorgesetzten, untersuecht, und nach Dero guetdunken Corrigiert,
auch fahls selbige guet befunden wurde :l: um die Ratiffication
Ehrerbietig ersuecht worden.

DES OBMANS PFLICHT — GESCHAFTE UND GEWALT

1° Der Obman solle, so vill als Thm méoglich ist Trachten, guete
Ordnung in dem Handwerk iiberhaupt, inbesonders bey denen
Gebbotteren zu halten und 2° Die Quartal zu gesezten Zeithen
halten, und durch den Jiingsten Meister ver Kiinden laflen. —
3° (Wann) aber ein Obmman um die bestimte Zeit Krank oder
abwesend [seye] — so solle Er den Lad.Schliiffe]l dem Altesten
thiister iibergeben, der Dan Statt seyner, die Handwerks Geboth
altet. —

4° In den Gebotteren, hat der Obman, die letste Stim zu geben
(auch Wird er) alle vorfallenden Streit Sachen in Friindtlichkeit
auszumachen (trachten) und die Partheyen :l: wo méglich :l:
zu vergleichen sich alle Miihe geben



5° Die IThm iibergebenen Gesellen= Kundschaften solle Er wohl
besorgen, und Keinen Gesellen eine Kundschaft geben, Er habe
dan Thme ein Zedul von seinem Meister wo er gearbeithet iiber-
bracht und die laufende Auflag bezahlt.

6° Solle Er die Herbergs Zeichen der Gesellen besorgen, und
Keinem Gesellen ein Zeichen geben, er werde dan durch jemand
von dem Um Schik Meister begleitet, und habe keine arbeith
bekommen.

7° Um eine jede Kundschaft die Er ausgibt ist Er 6. s. dem
Handwerk zu verrechnen schuldig. jeder Gesell soll Thm aber
dafiir 10 s. zu bezahlen [schuldig seyn]

8° Der Obman solle Gewalt haben das Handwerk :l: Nothig
findenden Fahl :l: Bey 20 s. Bue zu samlen welche Buef} von
jedem der Keine rechtmiflige Ursachen seines ausbleibens an-
zeigen kan (ohne Widerred bezahlt werden solle. —)

9° Wan :l: Wider verhoffen :l: in einem Gebott Streitt und
Tumult entstehen wurde, so mag Der Obman die Lad Schlieflen
und dafl Geboth aufheben.

10° Den Nothdiirftigen Hafner gesellen, die um Arbeith
schauen und Keine bekommen, (mag) Er, nach guetfinden wohl
daf Doplete geschink geben Mogen.

11° Wan ein Lehrknaab, auf oder abzudingen ist. — (auch so)
einer gesindt ist, Meister zu werden, oder seyn Meister Stuk
machen will, und anders dergleichen Des Handwerks betrefende
Geschifte (solle dief dem Obmann vorher angezeigt) ansonsten
vor ein versamlete Handwerk solche Geschifte nicht vorgebracht
werden mogen. —

12° (Endlich) erdfnet Er auch die brief, welche an Das Hand-
werk kommen und besorgt den Ersten Schliiflel zu der Lad auch
Den Schliiffel zur Geldt Truken, und hilt das Handwerk Sigell
(in seiner Verwahrung. —)

DES HANDWERK SCHREIBERS PFLICHTEN UND
GESCHAFTE

Der Handwerk Schreiber, solle, in und auflert den Gebdtteren,
alles was das Handwerk betrift ordentlich und fleiflig auf-
schreiben, an dem wahren Sinn der ausspriichen, und Erkantnuflen,
nicht dafl geringste Enderen oder zweydeiitig schreiben, sonder
alles deiitlich und verstindig abfaflen, und allemahl nach einem
Spruch, ofentlich und Laut vorlidflen, deflgleichen (Wan) Er alle
Apipellationen, Suplicationen, briefe, die [das] Handwerk (be-
trilen)lausgefertigt u: Schreiben, wofiir Er billich bezahlt werden
solle, als

von einer Appellation 16 s.
» » Suplication 20s.
» » Brief 10s.

iibrigens besorgt Er den 2ten Schliiflel, zur Handwerks Lad, und
was Thm sonst Laut den Articlen obligt.

DES JUNGSTEN MEISTERS
PFLICHT UND GESCHAFTE

1° Jedes Jiingsten Meisters Pflicht ist, auf des Obmans befehl,
denen Meisteren, und Gesellen, und dem Stuben Verwalter, das
Gebott an zu sagen, Es seye Quartal oder Extra Gebott, auch
wan der Obman etwas dafl das Handwerk betrift, sonsten auszu-
richten hatt, so ist [der Jiingste Meister] Schuldig, dem (selben
folge zu leisten.)

2° Wird Er :l: wo imer méglich :l: der erste auf der Zunft
seyn, und die Lad auf den Tisch stellen, wan ein Gebott gehalten
(werden solle.)

3° (Ligt demselben ob) die Partheyen hinein (zu) berufen, und
bey dem abtretten bis zur Thiir (zu) begleiten.

4° (Endlichen) dem Gebott, ab(zu)warten, und nach Beendigung
deflelben, die Lad wieder (zu) versorgen, iibrigens besorgt Er
(annoch) den Schliiffel zu dem Kistlj darin die Lad ist und fahls
Er Krank oder abwesend ist, iibergibt Er sein Amt dem anderen
Jiingsten Meister
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BEKI MARKT ORDNUNG

1° Den Wochen Markt zu besuchen, und Geschir feil zu haben
Steht jedem Meister und Wittfrau frey, diejenigen ausgenohmen,
welche 4. gesellen in der Werkstatt haben

2° Der Platz vor der Zimmerleiiten ist hierzu Hoch Ober=
keitlich bestimt, und muef solcher dem L. Sekel Amt Jihrlich
mit 5 lb. gelt verzinflet werden

3° (Wann) sich die Zahl der Meister die den wochen Markt
besuechen, bis 5.6.7. oder mehr belaufen (wurde) so solle der
Platz in gleiche Theil abgetheilt, und alle freytag abgewechslet
werden, wie von Altem har.

4° An dem Meytag und Martinis Tag behalt jeder den Platz
den Er am Freytag vorher gehabt hatt, es seye dan dafl einer
diefler Tagen auf den Freytag falt, als dan wird abgewechslet.
Also verhelt es sich auch mit den beyden Schleifl Markten, jeder
behelt den Plaz wo am Freytag vorhar.

5° Beyde Schleifl Markt. und Freytag im Markt, mag jeder an
2 orthen feil haben, als in dem Thalaker und beki Markt

6° Auf dem beki Markt soll Keiner das anderen Kiufer zuruefen,
sonder jederman freyheit laflen aus zu suchen, und zu Kaufen,
wo man Lust hatt

7° Kein anders als Selbst verfertigtes Geschir, solle auf dem
Beki Markt verkauft werden méogen. auflert feiir haltendes Koch
Geschir, und dieses solle nur gemeinschaftlich von der Meister-
schaft angeschaft werden.

8° Keinem Meister soll erlaubt seyn nur halb oder gantz unglasiirt
Geschir im Jahr Markt, in dem ThalAker feil zu haben, sonder
dieflere gattungen von Geschir sollen allein, auf dem Beki Markt
bey der Zimmerleiithen verkauft werden mégen Kochgeschir
solle hierunter nicht begriffen seyn, und darf diffes (also) halb
oder ganz glasiirt im Thalaker verkauft werden.

PROJECT EINER NEUEN UMSCHIK ORDNUNG
FROMDER HAFNER GESELLEN

Erstens

Jeder Hafner Meister u: Wittfrau die allhier das Handwerk treibt
(sollen) verbunden seyn, einen Monat Lang oder Tour nach das
Umschik Amt zu iibernehmen, und die gesellen welche Arbeith
1be{l;ommen, eintweder selbst oder durch die seinigen einfiihren
aflen. —

Zweytens

Jeder Meister der Einen gesellen einstellen will, solle solches dem
Umschik Meister anzeigen und zu gleich melden, wie vill gesellen
Er schon in der Werkstatt habe.

Drytens

Wan Fromde gesellen ankommen, so sollen selbige wie bis har,
durch jemand ab der Herberg, zu dem Umschik Meister gefiihrt
werden, welcher selbige dan zuerst dem Meister oder Wittfrau
zufiihren solle welche die mindeste Zahl Gesellen in der Werkstatt
haben :l: Mit der Erlaiiterung :l: das derjenige Meister den
Vorzug hatt, der die Lingere Zeit die Minder Zahl gesellen
gehabt hatt.

Viertens

Zu dem End hin, solle ein Umschik Tafel, verfertiget werden
darauf die Nammen der Meisteren welche gesellen begehren, den
Tag wan Sie sich dafiir anmelden, auch wie vill gesellen Sie in
arbeith haben. fleiflig verzeichnet und (diese) alle Zeit in handen
eines jeweiligen Umschik Meister seyn auch je den Ersten Tag
des Monats dem folgenden Meister iibergeben werden. —

Fiinftens

Der Umschik Meister selbst, solle kein anderen Vorzug oder
Vorrecht in einstellung der Gesellen haben, ausgenohmen dann,
wan ein oder mehrere Meister, sich um den 2ten 3ten 4.ten etc.
etc. gesellen Melden wurden, und Er dan selbsten auf den
gleichen Platz einen gesellen ein zu stellen begehrt, als dan hatt
Er das vorrecht.



Sechstens

Kein Meister oder Wittfrau sollen verbunden seyn, denjenigen
gesellen, welcher Thme oder Ihro zugefiihrt wird, arbeith zu
geben wan der gesell Thnen nicht anstindig ist. Sonder man mag
sich deflen bedenken, ohne daff Thme oder Ihro, am folgenden
gesell Schaden Thut. behalt folglich Eine Lang gleich, als wan
Kein gesell ankomen were.

Sibendes

Wan ein Meister oder Wittfrau, eine oder mehrere gesellen ver-
schreiben Thut, so solle solches vor anKauf des verschriben
gesellen, dem Umschick Meister angezeigt werden, wire aber ein
solcher Meister, zu der Zeit selbst umschik Meister, so solle Er
solches dem Obman anzeigen. Ansonsten solches nicht geschehen
der Fromde gesell Schuldig (seyn) in die Werkstatt zu gehen,
welche ihn nach obiger Ordnung trift.

Achtens

Die gesellen welche arbeith suchen, sollen (pflichtig) seyn bey
dem Meister oder Wittfrau, wo sie nach obiger Ordnung einge=
filhrt und eingestelt werden 14 Tag zu arbeithen, (Wan) sich
aber ein gesell deflen weigeren (wiirde) so (mag) der Umschik=
Meister denselben gantz abweisen, und Kein Meister noch Witt-
frau ihme arbeith, auch der Obman, kein geschenk geben
dorfen. Bey der Straf.

Neiintens
Denen Fromden Gesellen, ist erlaubt, nach verfluff der 14. tagen
probzeit, noch einmahl :l: fahls sie mit dem Meister eintweder

Lohns oder anderer Sachen wegen nicht iibereinkommen :l:
nach der Ordnung um(zu)schiken, doch ohne einiges Sprechrecht,
es seye dan frey Zihl wie nachher sich zeiget.

Zebendes

In der so genannten Wander Zeit, als 14 tag vor und 14 tag
nach Johannj im Sommer und Winter, solle jedem gesellen erlaubt
seyn; sich selbsten arbeith zu suechen, nach seinem gefallen in
welcher Werkstatt er solche findet, ohne sich nach obiger Ord-
nung umschiken zu laflen, Nur allein (mufl wann) ein solcher
gesell arbeith bekomen (hat, solches dem Umschikmeister ange-
zeigt Werden. —)

Eylftens
Die Lehr Knaben sollen keine gesellen Plitz versehen, bis selbige

abgedungen sind, so auch die Meister Sohn, wan sie zu gesellen
gemacht sind.

Zwélftens

Die Namen der Umschik Meister sollen wie bis dahin so weiter
auf der Herberg fleiflig aufgezeichnet auch das bisher iiebliche
gesellen buechlj fortgesezt, und mit dem umschik Amt jeden
Monat iibergeben werden — (Auch Werden) konftig die 14 tag
im Brach Monat?! vor dem Frey Ziht?, fiir einen gantzen Monat
des umschiken halben angesehen — definahen den 1.ten Heii-
monat? das Umschikamt iibergeben werden (solle —) so verhilt
es sich auch mit dem Winter Johannj Auf den 1.ten Tag Jenner
und so fort.

Damit aber diese Ordnung, desto befler befolgt und gehandhabet
werden konne, so wird sehr néthig seyn, das M.G.H. Zunft
Vorgesetzten, um die Ratiffication derselben Ehren bietig ersuecht,
und dan eine Copia diefler Articlen in das gesellen Buech, welches
allemahl dem jeweiligen Umschik Meister iibergeben wird, ein-
getragen werde, damit sich Kein Meister noch Wittfrau mit der
unwiiflenheit entschuldigen kan.

-

Brachmonat: Juni

«Freie Zeit», vgl. P. Kélner, 1931, p. 216. Die «Freie Zeit» ist
identisch mit der in Artikel 10 erwihnten «Wander Zeit».
Wihrend des Zeitraumes von je einem Monat um Sommer und
Winter Johanni ist der Geselle bei der Arbeitssuche vom Regle-
ment der Umschik Ordnung befreit.

Heumonat: Juli
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IV SUPPLIKATION DES HAFNER HANDWERKS,
MAI 1789 (StAZ, A 77/13)

Schon mehrmahlen ware das L. Hafner Handwerk in Ziirich
nothgedrungen, theils bey den HochgeEhrten H.Herren Zunft
Vorgesetzten Lobl. Zunft zur Zimmerleiithen, theils auch selbst
bey den gnidigen H.Herren den Rithen mit deemiithigen u.
dringenden Vorstellungen einzukommen. Wann nemlich Selbiges
von Zeit zu Zeit u. besonders seit etlichen Jahren so zu sagen,
tiglich mehr sehen u. mit Schmerzen empfinden miifite, wie Thme
durch Fremde und Einheimische zu Stadt u. Land, an dem Ver-
dienst u. Brod Erwerb, Schaden u. Nachteil zugefiigt wird.
Allein! So nothwendig u. dringend scheint es noch niemahlen
gewesen zu seyn, als dermahlen, da nicht allein dem Hafner-
handwerk in der Stadt, sondern auch den Hafnern auf dem
Lande ein volliger Untergang droht.

Vor einem Jahr hatte E.E. Hafner Handwerk das Gliik u. den
Anlaafi, verschiedene Beschwerden u. Angelegenheiten einer hoch-
verordneten Lobl. Ziegel Gschau Commiflion vorzutragen; Allein
weder Zeit noch Umstand erlaubten unsere Beschwerden ins
Licht zu setzen oder deutlich zu erzehlen, in demme damahls
nur wegen den Krimern, die Pruntruter Geschirr anhero ge-
bracht hatten, zu thun ware.

Das E. Hafner Handwerk ergreift durch noth gedrungen den
abermahligen Anlaas vor Ehrenermeldter Lobl. Commifiion auf
hohe gnidige Verordnung u.g.H. zu erscheinen u. unsre Ange-
legenheit zu Dero Handen zu bringen.

Erlauben Sie Hochgeachte Herren, dafl wir einiche Schilderun-
gen von der ehemahlen gliiklichen jetzt aber traurigen Lage des
Hafner Handwerks ehrerbietigst anzeigen dorfen.

Das Hafner Handwerk in der Stadt ist bis Anno 1762 stets aus
N(ummer) 13 Werkstidten bestanden, die Jede ihren eigenen
Brennofen hatte, davon wurde bey 8—10 Meister u. 18—20
Gesellen, Geschirr verfertigt; diese konnten sich durch den Ver-
kauf deflelben mit Thren Haushaltungen ernehren. — Die Ofen
Arbeit beruhte (wie jezo noch) nur auf 3 oder 4 Meister, welche
den dazu Credit hatten.

Jeder Hafner der kein eigen Haus hatte, kénnte eine Wohnung
u. Werkstatt um einen Zins von 50 R miethen — Der beste
Gsell hatte 30 s. Wochen, u. ein Mahler 12 s. Taglohn, die
Glasur u. Farb Trogue, waren mehr als die Helfte wohlfeiler,
von Porcelain u. Fayence wufite nur der reiche Herr, der Mittel
u, irmere Burger u. Landsmann kannte sie nicht, von dem Preis
der Brenn Materialien — Lebens Mittlen u. Kleidern sagen wir
nichts — kein Hafner warr in dem Fahl, dafl Er sein Geschirr
nicht verkaufen konnte, ungeachtet in den Jahr Meflen auch
sehr viel fremdes Geschirr durch die Hafner hergebracht wor-
den ist. Jeden Wochen Markt konnte Einer auf 12—16 R.
Losung zahlen, u. die Jahr Mirkte selbst waren Thme Nuzer u.
Vortheil dann es ware allgemein angenohmen, daf jenne hohe
Erkanntnuflen v. 1697 u. 1699 dennen Landsfremden Hafnern
nur 300 Stik wihrhaftes Geschirr zubringen erlaubte; Denen
Vorkiufer aber das Feilhaben ganz verbieten. — Zu demme
wurde von niemandem so gar geringe Waar (als Milchbeki,
Blumengeschirr, Anken Hifen, Hiiner Trog oder sonst un-
glasierte Waar) eingebracht, diese geringe Waar wiirde auf dem
Oberkeitlich bestimmten Beki Markt iiber der Zimmerleiithen
Zunft gesucht u. verkauft; auch selten ein Stadt Meister be-
suchte den Jahr Markt auf dem Miinsterhof; Er begniigte sich
seines Stands u. Orts, u. jeder Meister, der auch nur lauter Ge-
schirr machte u. keinen Ofen im Stand zu machen ware, hatte
sich u. die Seinigen dennoch ernihren kdnnen.

In den 1760 ger Jahren ware die Porcelain Fabric entstanden,
die seitharo der Stadt u, dem Land aller Sorten Fayence Waar
lieferet u. seit ihrem Etablihsement verhilt es sich ganz anderst
mit dem Hafner Handwerk — Wir wollen aber dermahlen von
den verschiedenen Beschwerden, welche uns von dieser Seite
zugestoflen, nichts melden, nur den herzlichen Wunsch Zufleren,
daf} die HH. Entrepreneur der Fabric an den zwischen derselben
u. dem Handwerk ergangenen Comprommis theils erinnert, theils
angehalten werden mdchten.

Nun ist das Hafner Handwerk in einem Zeit Raum von 20—24
Jahren bis auf 6 oder 7 Werkstitte abgegangen u. dadurch in
den grosten Verfahl gerathen; Acht Meistern die sich durch die
Verfertigung des Geschirrs erhalten sollten, sind teils verdorben,
theils in Zuflerster Armuth gestorben, u. hinterliesten arme Haus-
haltungen in Schulden.



Andere Meister sind frithzeitig gestorben, u. ungeachtet 6 Junge
Burgers Sohn versucht haben, das Handwerk zu lernen, sind
solche wider abgestanden, dieweilen IThre Alteren wie Sie ge-
funden haben, dafl dieses Handwerk das gefihrlichste, Arm-
seligste, Miithsamste seye, dafl wegen seiner bestindigen Nifle,
u. Feiichtigkeit, Frost u. Hiz, die Gesundheit des K&rpers unter-
grabe, u. kranke u. elende Tage nach sich ziehe — Bey diesem
allem aber doch nichts zu erwerben, das der Unterhalt einer
Haushaltung erforderet, vielweniger etwas auf das Alter zu er-
spahren wire (Diese 6 Knaben waren Ein Waser von Winter-
thur. Ein Usterj, Rordorf, Werndli, Rahn u. Freiidweiler).

Wir sagen, dieweilen das Handwerk ab= u. nicht zugenohmen
(besonders seit der von m.g.H. ergangenen Erkanntnus daf§
keine Bren Ofen mehr aufgerichtet, auch alle Abgegangenen nicht
erneiiert werden sollen. Vide Ofen Geschau Ordnung) so ist es
dahin gekommen, dafl einicher Mangel an gemeinem Hafner Ge-
schirr in der Stadt entstanden ist indem in dem letsten Jahrzehend
stark gebaut wurde, dafl nur 2 Meister etwas weniger Geschirr
verfertigten, die andern aber Ofen Arbeit machten. — So hat
man defliwegen von seiten des Handwerks gar wohl zusehen u.
geschehen laflen miiflen, dafl die fremden Hafner Meister weit-
mehr iiber ihre bestimmte Zahl Geschirr auf die &fentlichen
Mirkte brachten, ja daff auch heimlich u. ofentlich allerley
Hafner Geschirr in der Stadt u. Land eingefithrt u.verhausiert
wurde.

Da aber die Einfuhr des Geschirrs in die Stadt u. Land so grof§
u. allgemein worden, dafl dadurch der Verkauf des hiesigen
vollkommen erschwert u. unméglich gemacht worden ist, auch
dermahlen (wegen Mangel an Ofen Arbeit u. Vermehrung der
Meister) Mehrere Geschirr machen u. sich dadurch erhalten
sollten, so ist es zuletst dahin gekommen, daff auf einem Wochen
Markt im ganzen bey Allem im ganzen nicht p. 6 Gulden ver-
kauft werden kann.

Wie sollte es dann moglich seyn, bey gegenwirtigen theuren
Lebens Mittlen u. tibermifigen Preis der Brenn- u. Handwerks-
materialien, auch so sehr schwehren Hauszinsen, den jeder iiber
100 Gulden zustehen kommt, wann auch die Land Meister ge-
nothiget worden sind, ihre Waar von Dorf zu Dorf herumzu-
tragen u. feilzubieten, ansonsten sie nichts verkaufen kéonnten,
weilen das ganze Land mit fremder Waar iiberschwemmt wird,
u. sogar Niderlagen zu finden wire, bestehen zu kénnen.

Es haben aber Unsere gnidigen H.Herren auf unsere Ehrer-
bietigsten Vorstellungen u. besonders durch Eiier U.g.HH. krifti-
gen Aflistens allergnidigst unterm 20.Aug.a.p. ein zu unserm
Nuzen u.Vortheil abzwehende Verordnung ergehen laflen, als
wofiir wir Hochgedacht Ugn.HH. insgesamt u.lhnen Hochge-
achte Herren insbesonder den schuldigsten u. verbindlichen Dank
abstatten.

Wann wir aber in der letsten Herbst Mefl u. seitharo mit
Schmerzen sehen miiflen, dafl diese hohe Verordnung theils sehr
miflbraucht, theils ungleich verstanden wird, ja so gar (gewif}
wider Ur.gn.HH. Absicht) die Einfuhr des fremden Geschirrs
vermehrt worden ist. So unterstehen wir uns nochmahlen mit
einer Ehrerbietigen Vorstellung u. deemiithigen Bitte einzukom-
men.

Dafl Unsere gnidigen HHerren gnidigst beherzigen mochten,
dafl Jihrlich bey 30 Mirkte in unserm Canton gehalten werden,
folglich die Krimere, die mit Hafner Geschirr handlen unter
dem Praetext da oder dorthin auf ein Markt, das ganze Jahr im
Land herum fahren, u. gewifl ohne entdekt zu werden, nicht
allein Koch- sondern anders Geschirr verkaufen kénnen. — Daf§
ohne dieff unsere Landleiithen eine erstaunliche Menge Geschirr
von den benachbarten Orten, als Baden, Bremgarten, Rapper-
schweil, Lachen, Keyserstuhl etc. nach Hause bringen, u. die
Zahl der Hafner auf der Landschaft grol= u. meistens arme
Meister sind, die wann Sie ferner ihr Geschirr im Land herum
zu tragen gemiifligt bleiben, nicht bestehen konnten (Dann wie
oft ist ein Brand Geschirr das ganze Vermégen eines solchen
Manns, wann er dann dieses verhausieren muff, so friffit so zu
sagen, sich solches auf ehe es verkauft, u. so wird in dieser Zeit
kein anders gemacht werden k&énnen).

Wir bekennen herzlich gern, daff bis dahin weder in der Stadt
noch auf dem Land kein recht feiirhaltbares Geschirr verfertigt
worden ist. Allein Jedermann weiflt doch, dafl wir hier nicht
Schuld u. Ursache, sondern daff die Natur in Ansehung feiir-
haltbarer Erde nicht so giitig gegen unsere, als wie gegen andere
Linder ist. Ja nicht nur im Ziiricher Canton, sondern iiberhaupt

in der Schweiz ist bis jezt noch keine rechte gute Feiier Erde
entdeckt oder auch laboriert worden, die zugleich eine fiir das
Geschirr unentbehrliche Glasur trigt. — Man hat sich hier u.
in Bern, Basel, Lucern etc. schon sehr viele Miihe gegeben, auch
grofle Kosten angewendt, aber bis dahin umsonst, sind alle Ver-
suche geblieben.

Solte den Grund deflen, dafl die Hafner in Ziirich u. deflen
Gebiet (wegen Mangel der Erde) kein feiirhaltendes Geschirr
verfertigen konnen, jedem Fremden freystehen nicht nur das
zum Gebrauch des Feiiers bendthigte u. bestimte — sondern
aller Gattung aus dergleichen Erde verfertigte Geschirr einzu-
fithren, u. dadurch den Verkauf unsers Land Products himmen,
u. den Hafner sein Brod Erwerb unméglich. machen: Nein das
ist wider den gnidigen Willen u. Absicht Unserer Gnidigen
HHerren. '

Hochgedacht u.g.H. klugen Einsicht kann unméglich entgehen:
daff das Hafner Handwerk, dieweilen solches in Kraft Unserer
geheiligten Constitution an eine Zunft gebunden sich bey der-
selben einzig durch die Hand Arbeit ernihren u. ausbringen
soll, folglich kein ander Mittel hat, sein Brod zu erwerben u. zu
verdienen, dafl Jeder der ein Hafner werden will, mit K&sten
ziinftlich lernen, reisen, Meister Stuk machen, Meister werden,
Zunft kaufen etc., mufl; — daf} keine bemittelte, sondern nur
von armen Eltern abstammende Séhne dieses Handwerk lernen —
Dafl Jeder von uns die Pflichten des treuen Biirgers u.Land-
manns in Anschafung der Ordonanz mifligen Mont-u.Armatur
erfiillt, u. mit herzlicher Freiide sich allen anderen Ordnungen
unterziehet; — Das Endlich das Hafner Handwerk stets dem
grosten Rihsquen ausgesetzt, dafl nur ein winziger, oft ohne des
Meisters Schuld ungliicklichen Brand den Ruin einer ganzen
Haushaltung verursachen kann, Ja meistens krankne u. elende
Kérper Folgen dieses Handwerks sind.

Wenn wir nun schon vollkommen iiberzeiigt sind, dafl Unsre
Gnidigen HHerren unsere Angelegenheit u. dringenden Vor-
stellungen begriindt finden werden; So nihrt uns auch die Hoff-
nung, dafl wir u. unsere L, Mit Meistere auf dem Lande wieder-
um in den Stand gesetzt werden, unser Stuk Brod auch durch die
Verfertigung u. Verkauf des Geschirrs zu verdienen, u. als ehr-
liche Biirger u. Handwersleiithe leben zu kdnnen. — Und dieses
wiirde dann gewifllich erfolgen, wann nur Unsere Gn. HH. aller-
gnidigst verordnen wiirden

1. Dafl die ziinftig gelehrten u. Einverleibten Hafner Meistern
ab der Landschaft ihre selbstgemachte ganz glasurte Waar,
wie bis dahin frey auf die Jahr Mefle bringen mégen.
Dennen fremden Hafnern aber eine gewifle Zahl ihre Ge-
schirrs auf die Mirkte zu bringen erlaubten.

3. Den Krimern, die keine Hafner sind, auch bewilliget wurde,
eine gewisse zum Gebrauch des Feiiers bestimmte Waar von
Geschirr auf die Jahr Mirkte einzufiihren, dabey die erlaub-
ten Articul im Patent benamset u. specificiert werden sollte.
Und 4. Jeder minniglich, Er seye fremd oder Einheimisch,
das Hausieren mit Hafnergeschirr zu Stadt u. Land verbieten
u. im Ubertretungsfahl zu confiscieren; — Darnebend dann
gnidigst bestimmen mé&chten, welcher Stelle in der Stadt u.
auf dem Land die eigentliche Hand Habe der diefeitigen
Verordnungen zukommen solle.

Sollten wir so gliiklich seyn, diese gnade zu erlangen, wie augen-
scheinlich wiirde der Nuzen u. Vorteil nicht nur fiir uns, sondern
gewifl fiir das ganze Land werden (NB Sehr viele Fuder Ge-
schirr sind im Land verkauft worden die weder Zohl noch Gleit
bezahlten) Die Jahr Mirkt wurden fleifliger besucht werden; —
Der Hafner konnte sich derselben wider freiien, ja Er konnte
versichert seyn, dafl Er zwischen denselben auch bey Hause sein
Geschirr verkaufen kénnte.

Auch viel schlechtes Landstreicher Volk wiirde im Lande minder
seyn, u. der sein Brod Ehrlich suchende Krimer wiirde es auch
auf den Mirkten finden; Fleif}, Arbeit u. Speculation auf beflere
Erden u. schénere Waar wiirde bey uns rege werden, Mehrere
Viter wiirden ihre gesunden u. starken S6hne dem Hafner Hand-
werk widmen, u. diese wiirden mit Willen u. Freliden Selbiges
lernen, u. dabey ihr Brod verdienen um einst ihre zahlreichern
Haushaltungen ernihren u. erhalten zu kénnen. — Auch das
Publicum wiirde das ndthige Koch-u. anders Geschirr in u.
auflert den Jahr Mirkten genugsam finden, da von nun an das
Handwerk entschloflen ist, auch fremdes feiirhaltbares Koch
Geschirr anzuschaffen, auch wirklich mit aller Bruntruter Ge-
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schirr Sorten versehen ist, u. solches in méglichst wohlfeilem
Preifl erlaflen worden.

Wir erflehen zu dem Ende Unsere Gnidig Hochgebietende
HHerren um diese Gnade deemiithigst an; versicheren Hoch
dieselben, dafl wir Gott fiir die ferneren gliikliche u. gesegnete
Regierung iiberhaupt, u. insbesonder fiir die Gesundheit dero
hohen Ehren Persohnen herzlich anriifen, auch darneben alles
mogliche beytragen u. anwenden werden, das das hohe Wohl-
gefallen Un.HH. die Zufriedenheit u. den Nuzen des Publici
erhalten kann. ;

Wir verbleiben iibrigens jederzeit mit Schuldigster Hochachtung
Gehorsamme u. Ergebenheit Dero Getreiie Biirger y

Das Sammtliche Hafner Handwerk
Ziirich den Mey 1789

V BERICHT UBER DIE VERSUCHE
MIT DER BLANK’SCHEN HOLZSPARKUNST
AM 17. UND 30. MARZ 1788 (StAZ, A 49.6)

«Nun hat es sich in der operation gezeigt, das nach deren Beiden
unter nommenen Probe, zu ersterer 50 lb. Holz gekommen ist,
zu der letzteren aber nur 25 lb. mithin um die Helften weniger
als bei ersterer Probe. Erstere Probe hat in Zeit mit 50 lb. Holz
durch 104 Stund auf 77 grad gewirket, letztere aber in 9 Stun-
den auf 83 grad, da aber bei ersterer Probe der Termometer auf
5514 grad, hingegen Bei der zweite Probe auf 50)4 grad den
anfang genommen, mithin letztere Probe nur 5 grad mehrere
wirme zum Vortheil hat.

Erstere Probe ist in Zeit 3 Stunden um 2 grad gefallen Letztere
aber hat 6 Stunde Lang angehalten, nur 214 grad abgenommen,
also um 5%/4 Stund Linger warmen gezeigt hat.

Erstere Probe hat 9 Stund in Beschlosenem Zimmer von 75 grad
bis auf 68 grad gefallen, also 7 grad, die ausere Luft ware 6
grad, hingegen aber hat die zweite Probe in Beschlosenem Zim-
mer von 8014 grad, in 9 Stunden 914 grad abgenommen, allein
ware die duserlich Luft Bis auf 334 grad in der wirkung.

Erstere Probe hat 10)5 Stund Bis auf 77 grad gewirkt, 34tel
Stund 2 grad gefallen, die iibrige 9 Stund auf 68 grad gekommen,
hat also die ganze operation 20'/4 Stund der oben angezeigte
wirkung gemacht. Zweite Probe aber 9 Stund Lang Bis auf
83 grad gewirket, und 6 Stund Lang auf 80)5 grad gestanden
in den Letzteren 9 Stunden aber nur auf 71 grad, folgsam 24
Stunde Lang noch um 2 grad mehrer als erstere Probe in 20!/s
Stund gezeigt, mithin auch die erstere dusere Luft, gegen der
letztere keinen merklichen unterschied machet, in deme durch
die nacht letztere um 21/4 grad Starker, als die erstere ware»

Gezeichnet Johann Nepomuk Blank

QUELLENVERZEICHNIS

Ungedruckte Quellen:

Affoltern a. A., Gemeindearchiv

ITAI12¢

Basel, Staatsarchiv (StABS)

Spinnwettern 67

Unterengstringen, Ortsmuseum

Ausgaben(buch) iiber den Bau im Sparrenberg (Leihgabe)
Ziirich, Staatsarchiv (StAZ)

A 49.4-6 Bauamt

A 7713 Supplikationen des Hafnerhandwerks
B II Ratsmanuale, in Auswahl

B IIl.117 ¢ Bauamts Buch

B VI.216 Ratsbuch

B VI.294a,b Zunftmeisterbiicher

B VI1.350-360 Schirmbiicher

B IX.9a-14 Bevolkerungsverzeichnisse

53

E I1.258 Tauf-, Ehe-Totenregister Pfiffikon

E I11.9 Tauf-, Ehe-Totenregister Widenswil

F 111.4 Bauamtsrechnungen

F I11.32 Seckelamtsrechnungen

W 5. Zi 7-41 Zunft zu Zimmerleuten

W 6. 12 ff. Zunft zur Saffran

W 11. 11 ff. Zunft zur Meisen

W 14.27.54 Gesellschaft der Schildner zum Schneggen
W 15.38.9.101 Gesellschaft zur Constaffel

W 16.35-46 Adeliche Gesellschaft :

W 24.1-6 ff. Vereinigte Ziinfte zur Gerwe und zu Schuh-

machern
A. Corrodi-Sulzer, Hiuserregesten

Ziirich, Stadtarchiv (StadtA)

111 M.237 Bauakten Waisenhaus

Tauf-, Ehe- und Totenregister der Stadt-
gemeinden
Wilhelm Hofmeister, Genealogische Tabellen

Ziirich, Privatarchiv
Handwerkerrechnungen
Ziirich, Zentralbibliothek (ZB)

MS H 224.2
MS J 549.4
Erhard Diirsteler, Genealogische Tabellen

Gedruckte Quellen
Ziirich, Staatsarchiv (StAZ)

Dm 20 Donnstags-Nachrichten
Sammlung der biirgerlichen Polizei-Gesetze
und Ordnungen
LITERATURVERZEICHNIS

Binder, G., 1930, Altziircherische Familiensitze am See als Er-

innerungsstitten, Erlenbach.

Blocher, A., 1976, Die Eigenart der Ziircher Auswanderer nach

Amerika 1734—1744, Diss. Ziirich und Freiburg.

Bluntschli, J. C., 1856, Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt

und Landschaft Ziirich, 2. Auflage, 2 Theile, Ziirich.

Ducret, S., 1949, Ziircher Porzellanmarkt im 18. Jahrhundert,

Ziircher Taschenbuch 1949.

Ducret, S., 1958, Die Ziircher Porzellanmanufaktur und ihre Er-

zeugnisse im 18. und 19. Jahrhundert, Bd. I.

Eidenbenz, E., 1920, Das Haus zum Salmen am Riidenplatz,

Ziircher Taschenbuch 1920.

Frei, K., 1932, Bemalte Steckborner Keramik des 18. Jahr-

hunderts, MAGZ 31, H. 1.

Frei, K., 1933, Winterthurer Ofen auf dem Zunfthaus zur Saffran

in Ziirich, Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur.

Frei, K., 1937, Ein Portrit des Winterthurer Hafners Hans Hein-

rich Pfau, 46. Jahresbericht des Schweiz. Landesmuseums.

Fretz, D., 1946, Das Gewerbe von Zollikon, Zollikon.

Guyer, P., 1943, Verfassungszustinde der Stadt Ziirich im 16.,

17. und 18. Jahrhundert, Ziirich.

Guyer, P., 1952, Die soziale Schichtung der Biirgerschaft Ziirichs

vom Ausgang des Mittelalters bis 1798, Ziirich.

Guyer, P., 1953, Ziircher Hausnamen, Ziirich.

Hine, ., 1928, Militirisches aus dem Alten Ziirichkrieg, Ziirich.

Hafner, A., 1876/7, Das Hafnerhandwerk und die alten Ofen in

Winterthur, Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur 1876

und 1877.

gofm}fister, R. H., 1866, Geschichte der Zunft zum Weggen,
iirich.

Isler-Hungerbiihler, U., 1951, Die Malerfamilie Kuhn von Rie-

den, MAGZ 36, H. 2.

Jessen, P., 1920, Der Ornamentstich, Berlin.



Kélner, P., 1931, Geschichte der Spinnwetternzunft zu Basel und
ihrer Handwerke, Basel.

Krebs, W., 1933, Alte Handwerksbriuche mit besonderer Beriick-
sichtigung der Schweiz, Schriften der Schweiz. Gesellschaft fiir
Volkskunde, Bd. 23, Basel.

Kuenzi, G., 1913, Friihe Handwerksgebriuche der Topfer, ASA
XV.

Kulischer, ]., 1929, Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittel-
alters und der Neuzeit, Bd. II, Miinchen, Berlin.

Largiadér, A., 1936, Biirgermeister Rudolf Brun und die Ziircher
Revolution von 1336, MAGZ 31, H. 5.

Largiadér, A., 1945, Geschichte von Stadt und Landschaft Ziirich,
2 Bde, Erlenbach.

Lebmann, Joh. Christ., ARS LUCRANDI LIGNUM d. i. Uni-
versal Holtz-Spahr-Kunst, Leipzig o. J. (um 1735).

Letsch, E., 1899, Die schweizerischen Molassekohlen &stlich der
Reuss, Beitrige zur Geologie der Schweiz, geotechnische Serie I,
Bern.

Leutmann, M. ]J. G., 1723, Vulcanus famulans oder sonderbare
Feuernutzung, Wittenberg.

Lexer, M., 1959, Mittelhochdeutsches
Aufl, Leipzig.

Lésel, E.-M., 1975, Das Ziircher Goldschmiedehandwerk im 16.
und 17 .Jahrhundert, MAGZ 46, H. 3.

Liibke, W., 1865, Uber alte Ofen in der Schweiz, namentlich im
Kanton Ziirich, MAGZ 15, H. 4.

Liithi, M., 1927, Biirgerliche Innendekoration des Spitbarock und
Rokoko in der deutschen Schweiz, Diss. Ziirich, ETH.

Lutz, A., 1957, Jinglings- und Gesellenverbinde im alten Ziirich
und im alten Winterthur, Diss. Ziirich, Affoltern a. A.

Lutz, A., 1962, Handwerksehre und Handwerksgericht im alten
Ziirich 1336—1798, Ziircher Taschenbuch 1962.

Moos, D. v., 1774—1777, Astronomisch-politisch-historisch und
kirchlicher Calender fiir Ziirich, 3 Theile, Ziirich 1774—1777.
Morgenthaler, H., 1920, Bern und die Holzsparkunst im 16. Jahr-
hundert, Anzeiger fiir Schweiz. Geschichte, X VIII, 1920.

Miiller, C. A., 1953, Bau- und Kunstpflege der Stadt Basel im
Zeitalter der Reformation 1529—1566, Basler Jahrbuch 1953.
Nabholz, H.; Hegi, F., 1918—1958, Die Steuerbiicher von Stadt
und Landschaft Ziirich des XIV. und XV. Jahrhunderts, Ziirich.

Taschenworterbuch, 29.

Peyer, H. C., 1968, Von Handel und Bank im alten Ziirich, -

Ziirich.

Rozycki, M., 1946, Die Handwerker und ihre Vereinigungen im

alten Winterthur, Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur

1946.

Saxer, E., 1938, Die ziircherische Verfassungsreform vom Jahre

1713 mit besonderer Beriicksichtigung ihres ideengeschichtlichen

Inhaltes.

Schellenberg, W., 1951, Die Bevdlkerung der Stadt Ziirich um

1780, Diss. Ziirich, Affoltern a. A.

Schlapp, H., 1963, Das Handwerk auf der Ziircher Landschaft

im XVIII. Jahrhundert, Ziircher Taschenbuch 1963.

Schnyder, R., 1972, Keramik des Mittelalters, Aus dem Schwei-

zerischen Landesmuseum, 30, Bern.

%cbqyﬁler, W., und Senti, A., 1929, Ziirichs Bevolkerung seit 1400,
iirich.

54

Schnyder, W., 1936, Quellen zur Ziircher Zunftgeschichte, 2 Bde,
Ziirich.

Schnyder, W., 1962, Die Ziircher Ratslisten 1225—1798, Ziirich.
Schultbess, H., 1930—1949, Kulturbilder aus Ziirichs Vergangen-
heit, 1.—4. Folge, Ziirich.

Schwab F., 1921, Beitrag zur Geschichte der bernischen Geschirr-
industrie, Schweizer Industrie- und Handelsstudien, Heft 7, Wein-
felden-Konstanz.

Sombart, W., 1924, Der moderne Kapitalismus, II,2: Das euro-
piische Wirtschaftsleben im Zeitalter des Friihkapitalismus vor-
nehmlich im 16., 17. und 18. Jahrhundert, Miinchen.

Spamer, A., 1930, Das kleine Andachtsbild vom XIV. bis zum
XX. Jahrhundert, Miinchen.

Stauber, E., 1922—1924, Sitten und Briuche im Kanton Ziirich,
Neujahrsblatt der Hiilfsgesellschaft in Ziirich 1922—1924,
Strobel, E., 1926, Die Handwerkspolitik Ziirichs von der Hel-
vetik bis zur liberalen Aera, Diss. Ziirich.

Tobler-Meyer, W., 1894, Deutsche Familiennamen nach ihrer
Entstehung und Bedeutung, Ziirich.

Troll, J. C., 1840—1848, Geschichte der Stadt Winterthur, 4 Bde,
Winterthur (Neudruck 1964).

Tschudi, ], H., 1714, Beschreibung des lobl. Orths und Lands
Glarus.

Wissell, R., 1971—1974, Des alten Handwerks Recht und Ge-
wohnheit. 2 Bde, 2. erw. Ausg. hg. von E.Schraepler, Berlin
1971—1974.

Zebmisch, B., 1975, Aus dem Baubuch vom Sparrenberg — zur
Geschichte eines Ziircher Landgutes, Ziircher Taschenbuch 1975.

ABKURZUNGEN

ASA Anzeiger fiir Schweizerische Altertumskunde

Diirsteler E. Diirsteler, Genealogische Tabellen
Eheregister

Grimm Deutsches Worterbuch

HBLS Historisch-Biographisches Lexikon der Schweiz

Hofmeister W. Hofmeister, Genealogische Tabellen

1d Schweizerisches Idiotikon

KdzZ 1,11 Kunstdenkmiler der Schweiz, Kanton Ziirich
Stadt, Bd. I und II

KdZ, Ls. Kunstdenkmiler der Schweiz, Kanton Ziirich
Landschaft

MAGZ Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in
Ziirich

QzZ Quellen zur Ziircher Zunftgeschichte, 2 Bde, be-
arbeitet von W. Schnyder

SLM Schweizerisches Landesmuseum, Ziirich

SR Sterberegister

StABS Staatsarchiv Basel

StadtA Stadtarchiv Ziirich

StAZ Staatsarchiv Ziirich

TR Taufregister

ZTb Ziircher Taschenbuch



	Das Zürcher Hafnerhandwerk im 18. Jahrhundert
	Vorwort
	...
	Definition des Handwerks
	Statistische Daten zum Hafnerhandwerk im 18. Jahrhundert
	Die Lokalisierung der Werkstätten
	Die Ofenarbeit
	Abbildungsverzeichnis
	Tafeln 1 - 8
	Appendix


